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Betrifft: Entwurf einer Novelle '-:m Ärzt~~~~'~; 
allgemeines Begutachtungsverfahren 

In Entsprechung einer Entschließung des Nationalrates zur gefälligen 

Kenntnisnahme sowie mit dem Ersuchen um Weiterleitung an die Parla­

mentsklubs. Im Hinblick darauf, daß das Schwergewicht des Entwurfes 

in der Anpassung des Ärztegesetzes 1984 an das Abkommen über den 

Europäischen Wirtschaftsraum (460 der Beilagen zu den Sten.Prot. des 

Nationalrates XVIII.GP) liegt, sowie auf die aufgrund des voraus­

sichtlichen Inkrafttretens dieses Abkommens mit 1. Jänner 1994 be­

stehende besondere Dringlichkeit wurde das Ende der Begutachtungs­

frist mit 10. November 1993 festgesetzt. 

Für die Richtigkeit 

dg~;;;;::;: 

22. Oktober 1993 
Für den Bundesminister 

MICHTNER 
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* BUNDES MINISTERIUM 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

GZ 21.101/29-II/D/14/93 

A -1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
DVR: 0649856 

Sachbearbeiterin: 
Schopper 
K1appe/DW: 4149 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Ärztegesetz 1984; 
allgemeines Begutachtungsverfahren 

A n 

1) Bundeskanzleramt-Präsidium 

2) Bundeskanzleramt-Zentrale Personalverwaltung 

3) Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

4) Bundeskanzleramt-Bundesministerin Johanna DOHNAL 

5) Bundeskanzleramt-Bundesminister Jürgen WEISS 

6) Bundeskanzleramt-Staatssekretärin Mag. Brigitte EDERER 

7) Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

8) Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

9) Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

10) Bundesministerium für Finanzen 

11) Bundesministerium für Finanzen-Staatssekretär Dr. DITZ 

12) Bundesministerium für Inneres 

13) Bundesministerium für Justiz 

14) Bundesministerium für Landesverteidigung 

15) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

16) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

17) Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 

18) Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

19) Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

20) Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

21) Volksanwaltschaft 

22) Rechnungshof 

23) Datenschutzrat 
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24) Amt der Burgenländischen Landesregierung 

25) Amt der Kärntner Landesregierung 

26) Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

27) Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 

28) Amt der Salzburger Landesregierung 

29) Amt der Steiermärkischen Landesregierung 

30) Amt der Tiroler Landesregierung 

31) Amt der Vorarlberger Landesregierung 

32) Amt der Wiener Landesregierung 

33) Hauptverband der österreichischen 

Sozia1versicherungsträger 

34) Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 

der Niederösterreichischen Landesregierung 

35) Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

36) Bundesarbeitskammer 

37) Österreichische Ärztekammer 

38) Österreichische Dentistenkammer 

39) Bundeskammer der Tierärzte 

40) Österreichische Apothekerkammer 

41) Österreichischer Gewerkschaftsbund 

42) Österreichischer Städtebund 

43) Österr. Gemeindebund 

44) Bundeskonferenz der Kammern 

der Freien Berufe Österreichs 

45) Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 

46) Rektorenkonferenz 

47) Österreichische Hochschülerschaft 

Zentralausschuß 

48) Österreichisches Bundesinstitut für 

Gesundheitswesen 

49) Bundeskonferenz des wissenschaft­

lichen und künstlerischen Personals 

• 

, 
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50) Institut für Europarecht 

51) Forschungsinstitut für Europarecht - Graz 

52) Forschungsinstitut für Europarecht 

Wirtschaftsuniversität Wien 

53) Zentrum für Europäisches Recht 

54) Forschungsinstitut für Europarecht - Salzburg 

55) Forschungsinstitut für Europarecht 

Universität Linz 

56) Finanzprokuratur - Präsidium 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

übermittelt den Entwurf einer Novelle zum Ärztegesetz 1984 samt Vor­

blatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung mit dem Ersuchen, zu 

diesem Entwurf bis längstens 

10. November 1993 

Stellung zu nehmen. 

Im Hinblick darauf, daß das Schwergewicht des Enwurfes, dem auch 

Verhandlungen mit der ärztlichen Standesvertretung vorausgegangen 

sind, in der Anpassung des Ärztegesetzes 1984 an das Abkommen über 

den Europäischen Wirtschaftsraum (460 der Beilagen zu den Sten.Prot. 

des Nationalrates XVIII.GP) liegt, sowie auf die aufgrund des vor­

aussichtlichen Inkrafttretens dieses Abkommens mit 1. Jänner 1994 

bestehende besondere Dringlichkeit darf um Verständnis für die kurze 

Begutachtungsfrist ersucht werden. 

Weiters wird gebeten, eine allfällige Stellungnahme auch in fünfund­

zwanzigfacher Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates zuzulei­

ten und das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumenten­

schutz hievon in Kenntnis zu setzen. 
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Sollte bis zum 10. November 1993 keine Stellungnahme eingelangt 

sein, wird davon ausgegangen, daß gegen den Entwurf keine Bedenken 

bestehen. 

Für die Richtigkeit 
~A~sfertigUng: 

, .L'fcA/~ 

22. Oktober 1993 
Für den Bundesminister 

MICHTNER 
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1 ~ 
BUNDESMINISTERIUM 

für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

A-1031 Wien, Radetzkystraße 2 
Telefon: 0222/711 72 
Teletex: 322 15 64 BMGSK 
DVR: 0649856 

• 

Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1984 geändert wird 

E n t w u r f 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ärztegesetz 1984, BGBl.Nr. 373, in der Fassung der Bundesgesetze 

BGBl.Nr. 78/1987, 314/1987, 138/1989, 45/1991 und 461/1992 sowie der 

Kundmachung BGBl.Nr. 851/1992 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

"§ 2. (1) Die selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist 

ausschließlich den Ärzten für Allgemeinmedizin, den Fachärzten und 

den approbierten Ärzten (§§ 3 bis 3c) vorbehalten." 

2. In den §§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 3, 6 Abs. 1 bis 5, 6 Abs. 7 

und 8, 6a Abs. 1, 7a Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Z 1 und Z 4, 81 Abs. 2 

sowie in der Überschrift vor § 6 werden die Worte "zum praktischen 

Arzt" durch die Worte "zum Arzt für Allgemeinmedizin" ersetzt. 

3. § 2 Abs. 5 lautet: 

"(5) Wird in diesem Bundesgesetz die Bezeichnung "Arzt" allge­

mein und nicht in den besonderen Bezeichnungen "Turnusarzt", "Arzt 

für Allgemeinmedizin", "Facharzt" oder "approbierter Arzt" verwen­

det, so sind solche Bestimmungen auf alle Ärzte anzuwenden." 
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4. § 3 lautet: 

"§ 3. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 

Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt bedarf es, unbeschadet 

der §§ 3a bis 3d, des Nachweises der Erfüllung der nachfolgend ange­

führten allgemeinen Erfordernisse, der für den Arzt für Allgemeinme­

dizin oder für den Facharzt vorgeschriebenen besonderen Erfordernis­

se sowie der Eintragung in die Ärztelisten (§ 11a). 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft, 

2. die Eigenberechtigung, 

3. die Vertrauenswürdigkeit, 

4. die gesundheitliche Eignung sowie 

5. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

(3) Besondere Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind: 

1. das an einer Universität in der Republik Österreich 

erworbene Doktorat der gesamten Heilkunde oder ein gleichar­

tiges, im Ausland erworbenes und in Österreich nostrifi­

ziertes Doktorat und 

2. das von der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 11 Abs. 1 

ausgestellte Diplom über die erfolgreiche Absolvierung einer 

praktischen Ausbildung nach den für den Arzt für Allgemein­

medizin oder Facharzt geltenden Ausbildungserfordernissen. 

(4) Ausbildungserfordernis für den Arzt für Allgemeinmedizin im 

Sinne des Abs. 3 Z 2 ist die mindestens dreijährige praktische, mit 

Erfolg zurückgelegte Ausbildung in der in diesem Bundesgesetz um­

schriebenen Art (§§ 4 und 8). 
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(5) Ausbildungserfordernis für den Facharzt im Sinne des Abs. 3 

Z 2 ist die praktische, im betreffenden Sonder fach und in den hiefür 

einschlägigen Nebenfächern mit Erfolg zurückgelegte Ausbildung in 

der in diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen Art und Dauer (§§ 5 und 

8) • 

(6) Zur unselbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 

Turnusarzt (§ 2 Abs. 3) bedarf es des Nachweises der Erfüllung der 

im Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 angeführten Erfordernisse sowie der Eintra­

gung in die Ärztelisten (§ lla). 

(7) Für Flüchtlinge im Sinne des § 1 des Bundesgesetzes 

BGBl.Nr. 126/1968 über die Aufenthaltsberechtigung von Flüchtlingen 

im Sinne der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 

BGBl.Nr. 55/1955, entfällt das Erfordernis des Abs. 2 Z 1. Sofern 

die ärztliche Tätigkeit dieser Personen ausschließlich Patienten 

ihrer Muttersprache umfaßt, entällt auch das Erfordernis des Abs. 2 

Z 5. Das Erfordernis gemäß Abs. 3 entfällt, sofern eine im Ausland 

absolvierte ärztliche Aus- oder Weiterbildung glaubhaft gemacht 

worden ist. 

(8) Ärzte, deren Doktorat der gesamten Heilkunde vor dem 

1. Jänner 1984 in Österreich erworben bzw. nostrifiziert wurde und 

denen die venia docendi für das gesamte Gebiet eines Sonderfaches 

oder für ein Teilgebiet desselben längstens bis 31. Dezember 1989 

verliehen wurde, gelten als Fachärzte für dieses Sonderfach bzw. des 

jeweiligen Teilgebietes." 

5. Nach § 3 werden folgende §§ 3a bis 3c sowie 3d samt Über­

schrift eingefügt: 

"§ 3a. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum sind zur selbständigen Aus­

übung des ärztlichen Berufes als approbierte Ärzte berechtigt, wenn 
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sie die im § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 angeführten allgemeinen Erforder­

nisse erfüllen, im Besitz eines Diplomes, Prüfungszeugnisses oder 

sonstigen Befähigungsnachweises nach Anlage 1 und in die Ärztelisten 

eingetragen worden sind. 

(2) Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach­

weise über eine ärztliche Ausbildung, die von der zuständigen Stelle 

einer der übrigen Vertragsparteien ausgestellt worden sind, sind, 

auch wenn die Ausbildung nicht allen Mindestausbildungsanforderungen 

gemäß Artikel 1 der Richtlinie 75/363/EWG des Rates vom 

16. Juni 1975 (ABI. Nr. L 167 vom 30. Juni 1975), geändert durch die 

Richtlinien 82/76/EWG des Rates vom 26.Jänner 1982 und 89/594/EWG 

des Rates vom 30. Oktober 1989 (AbI. Nr. L 43 vom 15.2.1982 und 

L 341 vom 23.11.1989) genügt, den Diplomen, Prüfungszeugnissen oder 

sonstigen Befähigungsnachweisen gemäß Abs. 1 (Anlage 1) gleichzuhal­

ten, sofern damit eine ärztliche Ausbildung abgeschlossen wird, die 

hinsichtlich 

1. Spanien und Portugal vor dem 1. Jänner 1986, 

2. Griechenland vor dem 1. Jänner 1981 oder 

3. der anderen Vertragsparteien vor dem 20. Dezember 1976 

begonnen worden ist und eine Bescheinigung vorgelegt wird, aus der 

sich ergibt, daß sich die betreffende Person während der letzten 

fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre 

lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den betreffenden 

ärztlichen Tätigkeiten gewidmet hat. 

(3) Ärztliche Dip1ome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähi­

gungsnachweise von Staatsangehörigen der Vertragsparteien, durch die 

eine im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 

absolvierte Ausbildung abgeschlossen wird, sind, auch wenn sie nicht 

allen Mindestausbildungsanforderungen nach Artikel 1 der Richtlinie 

75/363/EWG genügen, den Nachweisen gemäß Abs. 1 (Anlage 1) gleichzu­

halten, wenn 
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1. damit eine vor der Herstellung der deutschen Einheit begon­

nene Ausbildung abgeschlossen worden ist, 

2. damit die Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärzt­

lichen Berufes im Sinne des Abs. 1 im gesamten Gebiet 

Deutschlands unter den selben Voraussetzungen wie nach den 

von den zuständigen deutschen Behörden ausgestellten, in 

Anlage 1 angeführten Nachweisen verbunden ist und 

3. zusätzlich eine von der zuständigen deutschen Behörde aus­

gestellte Bescheinigung vorgelegt wird, aus der sich er­

gibt, daß sich die betreffende Person während der letzten 

fünf Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung mindestens 

drei Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig 

den entsprechenden ärztlichen Tätigkeiten in Deutschland 

gewidmet hat. 

§ 3b. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum sind zur selbständigen Ausü­

bung des ärztlichen Berufes als Fachärzte berechtigt, wenn sie die 

im § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 angeführten allgemeinen Voraussetzungen 

erfüllen, im Besitz eines fachärztlichen Diplomes, Prüfungszeugnis­

ses oder sonstigen Befähigungsnachweises nach Anlage 2 in Verbindung 

mit einer entsprechenden Fachbezeichnung nach den Anlagen 3 und 4 

und in die Ärztelisten eingetragen worden sind. 

(2) Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnach­

weise über eine fachärztliche Ausbildung, die von der zuständigen 

Stelle einer der übrigen Vertragsparteien ausgestellt worden sind, 

sind, auch wenn die Ausbildung nicht allen Mindestausbildungsanfor­

derungen gemäß den Artikeln 2 bis 5 der Richtlinie 75/363/EWG ge­

nügt, den Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonstigen Befähigungs­

nachweisen gemäß Abs. 1 gleichzuhalten, sofern damit eine Ausbildung 

abgeschlossen wird, die hinsichtlich 
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1. Spanien und Portugal vor dem 1. Jänner 1986, 

2. Griechenland vor dem 1. Jänner 1981 oder 

3. der anderen vertragsparteien vor dem 20. Dezember 1976 

begonnen worden ist. 

(3) Wird durch ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonsti­

gen Befähigungsnachweis im Sinne des Abs. 2 eine Ausbildung beschei­

nigt, die der Mindestausbildungsdauer gemäß den Artikeln 4 und 5 der 

Richtlinie 75/363/EWG nicht genügt, so ist dieser Nachweis einem 

solchen gemäß Abs. 1 dann gleichzuhalten, wenn zusätzlich eine von 

der zuständigen Stelle des Heimat- oder Herkunftstaates ausgestellte 

Bescheinigung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, daß die be­

treffende Person während eines Zeitraumes, der der doppelten Dif­

ferenz zwischen der Dauer der absolvierten fachärztlichen Ausbildung 

im Heimat- oder Herkunftstaat und der im Titel 111 dieser Richtlinie 

angeführten Mindestausbildungsdauer entspricht, die betreffende 

fachärztliche Tätigkeit tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt hat. 

(4) Fachärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige 

Befähigungsnachweise von Staatsangehörigen der Vertragsparteien, 

durch die eine im Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik absolvierte Ausbildung abgeschlossen wird, sind, auch wenn 

sie nicht allen Mindestausbildungsanforderungen gemäß den Artikeln 

2 bis 5 der Richtlinie 75/363/EWG genügen, den Nachweisen gemäß Abs. 

1 (Anlagen 2 bis 4) gleichzuhalten, wenn 

1. damit eine vor dem 3. April 1992 begonnene Ausbildung abge­

schlossen worden und 
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2. damit die Berechtigung zur Ausübung der entsprechenden fach­

ärztlichen Tätigkeit im gesamten Gebiet Deutschlands unter 

den selben Voraussetzungen wie nach den von den zuständigen 

deutschen Behörden ausgestellten, in den Anlagen 2 bis 4 

angeführten Nachweisen verbunden ist. 

(5) Wird durch ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen 

Befähigungsnachweis im Sinne des Abs. 4 eine Ausbildung bescheinigt, 

die der Mindestausbildungsdauer gemäß den Artikeln 4 und 5 der 

Richtlinie 75/363/EWG nicht genügt, so ist dieser Nachweis einem 

solchen gemäß Abs. 1 dann gleichzuhalten, wenn zusätzlich eine von 

der zuständigen deutschen Stelle ausgestellte Bescheinigung vorge­

legt wird, aus der sich ergibt, daß die betreffende Person während 

eines Zeitraumes, der der doppelten Differenz zwischen der Dauer der 

fachärztlichen Ausbildung im deutschen Gebiet und der in den 

Artikeln 4 und 5 dieser Richtlinie angeführten Mindestausbildungs­

dauer entspricht, die betreffende fachärztliche Tätigkeit 

tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt hat. 

§ 3c. Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befähigungsnach­

weise des approbierten Arztes oder des Facharztes der übrigen Ver­

tragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

die den in den Anlagen I bis 4 angeführten Bezeichnungen nicht ent­

sprechen, sind diesen gleichzuhalten, sofern ihnen eine Bescheini­

gung der zuständigen Stelle des betreffenden Staates beigefügt ist, 

aus der sich ergibt, daß das jeweilige Diplom, Prüfungszeugnis oder 

der sonstige Befähigungsnachweis eine ärztliche oder fachärztliche 

Ausbildung abschließt, die den Artikeln 1 bis 5 der Richtlinie 

75/363/EWG angeführten Bestimmungen entspricht und von der 

Vertragspartei, die das Diplom, Prüfungszeugnis oder den sonstigen 

Befähigungsnachweis ausgestellt hat, den Diplomen, Prüfungszeug­

nissen und sonstigen Befähigungsnachweisen, deren Bezeichnungen in 

den Anlagen 1 bis 4 angeführt sind, gleichgehalten wird. 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)12 von 228

www.parlament.gv.at



-8-

Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 

§ 3d. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum, die im Besitz eines Diplomes, 

Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachweises nach Anlage 

1 oder nach Anlage 2 in Verbindung mit den Anlagen 3 oder 4 sind und 

den ärztlichen Beruf in einem der übrigen Mitgliedstaaten des Euro­

päischen Wirtschaftsraumes rechtmäßig ausüben, dürfen, soweit sie 

Dienstleistungen im Sinne des Artikels 37 des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum erbringen, im Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes von ihrem ausländischen Berufssitz oder Dienstort aus 

vorübergehend in Einzelfällen in Österreich wie ein in die 

Ärztelisten eingetragener, zur selbständigen Berufsausübung be­

rechtigter Arzt tätig werden. Eine Eintragung in die Ärztelisten hat 

nicht zu erfolge~. In Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 

darf ein inländi~;cher Berufssitz nicht begründet werden. 

(2) Vor AusLbung einer Tätigkeit im Sinne des Abs. 1, die einen 

vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet erfordert, hat der Arzt 

die Ärztekammer jenes Bundeslandes, in dem die Dienstleistungen 

erbracht werden sollen, schriftlich zu verständigen. Die Verständi­

gung hat mittels eines von der Ärztekammer aufzulegenden Formblatts 

zu erfolgen und zumindest den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der 

Tätigkeit zu beinhalten. Sofern eine vorherige Anzeige wegen der 

Dringlichkeit des Tätigwerdens nicht möglich ist, hat die Verständi­

gung ehestmöglich zu erfolgen. 

(3) Zugleich mit der Verständigung ist eine Bescheinigung der 

zuständigen Behörde des Heimat- oder Herkunftlandes vorzulegen, aus 

der sich ergibt, daß der Dienstleistungserbringer einen Nachweis im 

Sinne des Abs. 1 besitzt und den ärztlichen Beruf im Herkunftstaat 

rechtmäßig ausübt. Diese Bescheinigung darf bei Vorlage nicht älter 

als zwölf Monate sein. 
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(4) Der Arzt unterliegt bei Erbringung der Dienstleistung den 

im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes geltenden Berufspflichten 

und Disziplinarvorschriften. Verstößt der Dienstleistungserbringer 

gegen diese Pflichten, so hat die Österreichische Ärztekammer unver­

züglich die zuständige Behörde seines Herkunftstaates zu unterrich­

ten. Die Zuständigkeit im Disziplinarverfahren richtet sich nach dem 

Ort der Begehung des Disziplinarvergehens. Disziplinarstrafen, die 

die Berufsausübung beschränken, dürfen nur für den Geltungsbereich 

dieses Bundesgesetzes ausgesprochen werden. 

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat österreichischen Ärzten 

sowie Staatsangehörigen der übrigen Vertragsparteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum, die den ärztlichen Beruf im 

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausüben und in die Ärztelisten 

eingetragen worden sind, auf Antrag für Zwecke der Dienstleistungs­

erbringung in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirt­

schaftsraumes eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß der 

ärztliche Beruf im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes rechtmäßig 

ausgeübt wird und daß die betreffende Person den erforderlichen 

Ausbildungsnachweis besitzt. Wird der betreffenden Person das Recht 

auf selbständige Ausübung des ärztlichen Berufes untersagt, so ist 

die Bescheinigung für die Dauer der Untersagung einzuziehen." 

6. § 4 Abs. 1 samt Überschrift vor § 4 lautet: 

"AUsbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 sowie Abs. 3 Z 1 ange­

führten Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, sich einer selb­

ständigen ärztlichen Betätigung als Arzt für Allgemeinmedizin zuzu­

wenden, haben sich einer mindestens dreijährigen praktischen Ausbil­

dung (Turnus zum Arzt für Allgemeinmedizin) im Rahmen von Arbeits­

verhältnissen zu unterziehen und den Erfolg dieser Ausbildung nach­

zuweisen (§ 8)." 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)14 von 228

www.parlament.gv.at



-10-

7. § 4 Abs. 4 lautet: 

"(4) Ein Teil der praktischen Ausbildung (Turnus) in der Dauer 

von zumindest sechs Monaten ist in Einrichtungen, die der medizini­

schen Erstversorgung dienen, insbesondere in anerkannten Lehrpraxen 

(§ 7) freiberuflich tätiger Ärzte für Allgemeinmedizin, in anerkann­

ten Lehrambulatorien (§ 7a), in Ambulanzen von als Ausbildungsstät­

ten für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten 

Krankenanstalten oder in vergleichbaren Einrichtungen zu absolvie­

ren. Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes auf den 

einzelnen Gebieten vereinbar ist, können sechs Monate auch in aner­

kannten Lehrpraxen (§ 7) freiberuflich tätiger Fachärzte oder in 

Lehrambulatorien, die nicht der medizinischen Erstversorgung dienen, 

absolviert werden. Die Gesamtdauer der in Lehrpraxen oder in Lehram­

bulatorien absolvierten praktischen Ausbildung darf insgesamt zwölf 

Monate nicht übersteigen." 

8. § 4 Abs. 5 lautet: 

"(5) Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 

besitzen, aber die im § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 und Abs. 3 Z 1 angeführ­

ten Erfordernisse erfüllen, sind nach Maßgabe zwischenstaatlicher 

Übereinkommen berechtigt, sich der Ausbildung zum Arzt für Allge­

meinmedizin zu unterziehen." 

9. Im § 5 Abs. 1 wird die Bezeichnung "§ 3 Abs. 2" durch die 

Bezeichnung "§ 3 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1" ersetzt. 

10. § 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes ver­

einbar ist, kann ein Teil der Facharztausbildung, insgesamt bis zur 

Höchstdauer eines Jahres, in anerkannten Lehrpraxen freiberuflich 

tätiger Fachärzte (§ 7) oder in anerkannten Lehrambulatorien (§ 7a) 

absolviert werden." 
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11. Im § 5 Abs. 4 wird die Bezeichnung "§ 3 Abs. 2 Z 2 und 3" 

durch die Bezeichnung "§ 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 und Abs. 3 Z 1" ersetzt. 

12. In den §§ 6 Abs. 5, 7a Abs. 5 und 81 Abs. 2 werden die 

Worte "als praktischer Arzt" durch die Worte "als Arzt für Allge­

meinmedizin" ersetzt. 

13. Im § 6 Abs. 5 werden die Worte "von einem zur selbständigen 

Berufsausübung berechtigten praktischen Arzt" durch die Worte "von 

einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Arzt für Allge­

meinmedizin" ersetzt. 

14. Der bisherige § 6 Abs. 7 und 8 erhält die Bezeichnungen 

"(8)" und "(9)". § 6 Abs. 7 lautet: 

"(7) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch nicht beein­

trächtigt wird, kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 

Pflege eines Kindes vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c 

des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 des Eltern-Ka­

renzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/1989, oder gleichartiger österrei­

chi scher Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 

Wochendienstzeit um höchstens 40 vH der Kernarbeitszeit (Abs. 6) 

herabgesetzt werden darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und Feier­

tagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die 

Gesamtdauer der Ausbildung (§ 4 Abs. 1) wird, sofern Teilzeitbe­

schäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert." 

15. Der bisherige § 6a Abs. 8 und Abs. 9 erhält die 

Bezeichnungen "(9)" und "(10)". § 6a Abs. 8 lautet: 

"(8) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch nicht beein­

trächtigt wird, kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 
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Pflege eines Kindes vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c 

des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 des Eltern-Ka­

renzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/1989, oder gleichartiger österrei­

chi scher Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 

Wochendienstzeit um höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit 

(Abs. 7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und 

Feiertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die 

Gesamtdauer der Ausbildung (§ 5 Abs. 1) wird, sofern Teilzeitbe­

schäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert." 

16. Der bisherige § 6b Abs. 8 erhält die Bezeichnung "(9)". 

§ 6b Abs. 8 lautet: 

"(8) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch nicht beein­

trächtigt wird, kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 

Pflege eines Kindes vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c 

des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 des Eltern-Ka­

renzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/1989, oder gleichartiger österrei­

chi scher Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 

Wochendienstzeit um höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 

7) herabgesetzt werden darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und Fei­

ertagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die 

Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in An­

spruch genommen wird, entsprechend verlängert." 

17. Im § 7 Abs. 2 Z 1 werden die Worte "Der praktische Arzt" 

durch die Worte "Der Arzt für Allgemeinmedizin" ersetzt. 

18. Der bisherige § 7 Abs. 4 erhält die Bezeichnung "(5)". 

§ 7 Abs. 4 lautet: 

"(4) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch nicht beein­

trächtigt wird, kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 

Pflege eines Kindes vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c 

des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 des Eltern-Ka-
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renzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/1989, oder gleichartiger österrei­

chi scher Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 

Wochendienstzeit bei Turnusärzten in Ausbildung zum Arzt für Allge­

meinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnusärzten in Ausbildung zum 

Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens die Hälfte herabgesetzt wer­

den darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer der Ausbildung im 

Rahmen einer Lehrpraxis werden, sofern Teilzeitbeschäftigung in 

Anspruch genonunen wird, entsprechend verlängert." 

19. Der bisherige § 7a Abs. 7 und 8 erhält die Bezeichnungen 

"(8)" und "(9)". § 7a Abs. 7 lautet: 

"(7) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch nicht beein­

trächtigt wird, kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 

Pflege eines Kindes vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c 

des Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 des Eltern-Ka­

renzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 651/1989, oder gleichartiger österrei­

chi scher Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die 

Wochendienstzeit bei Turnusärzten in Ausbildung zum Arzt für Allge­

meinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnusärzten in Ausbildung zum 

Facharzt um höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 6) herab­

gesetzt werden darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer der 

Ausbildung im Rahmen eines Lehrambulatoriums wird, sofern Teilzeit­

beschäftigung in Anspruch genonunen wird, entsprechend verlängert. 

20. § 9 lautet: 

"§ 9. (1) Im Ausland absolvierte ärztliche Aus- oder Weiterbil­

dungszeiten sind unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit auf 

die jeweils für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 

zum Facharzt vorgesehene Dauer anzurechnen. 

(2) Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit können auch 

ärztliche Aus- oder Weiterbildungszeiten auf die Ausbildung zum Arzt 

für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt angerec net werden, die 
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1. vor dem Erwerb der österreichischen Staatbürgerschaft oder 

2. vor der Nostrifizierung eines im Ausland erworbenen Dokto­

rates der gesamten Heilkunde 

absolviert worden sind. 

(3) Über die Anrechnung von Aus- oder Weiterbildungszeiten 

gemäß Abs. 1 und 2 entscheidet die Österreichische Ärztekammer." 

21. § 11 lautet: 

"Diplome und Bescheinigungen 

§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, die 

die allgemeinen Erfordernisse (§ 3 Abs. 2), das besondere Erforder­

nis gemäß § 3 Abs. 3 Z 1 und die Ausbildungserfordernisse (§§ 4 oder 

5) erfüllen, auf Antrag ein Diplom über die erfolgreiche Absolvie­

rung einer Ausbildung nach den für den Arzt für Allgemeinmedizin 

(Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin) 

oder Facharzt (Facharztdiplom) geltenden Ausbildungserfordernissen 

(§ 3 Abs. 3 Z 2) auszustellen. 

(2) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, denen ein 

Diplom gemäß Abs. 1 ausgestellt wurde, auf Antrag eine Bescheinigung 

im Sinne des Artikels 9 Abs. 3 der Richtlinie 75/362/EWG des Rates 

vom 16. Juni 1975 (Abl.Nr. L 167 vom 30.6.1975), geändert durch die 

Richtlinie 89/594/EWG des Rates vom 30. Oktober 1989 (Abl.Nr. L 341 

vom 23.11.1989) darüber auszustellen, daß dieses Diplom eine Ausbil­

dung abschließt, die den Artikeln 1 bis 5 der Richtlinie 75/363/EWG 

entspricht und der im Artikel 3 der Richtlinie 75/362/EWG in der 

ergänzten Fassung des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­

raum für Österreich angeführten Bescheinigung (Bescheinigung über 

die Absolvierung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum) gleichgehalten 

wird. 
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(3) Liegen die Voraussetzungen der Abs. oder 2 nicht vor, so 

hat die Österreichische Ärztekammer die Ausste lung des Diplomes 

oder der Bescheinigung mit Bescheid zu versage . 

22. Nach § 11 werden folgende §§ lla bis lld samt Überschrif­

ten eingefügt: 

Ärztelisten 

§ lla. (1) Die Österreichische Ärztekamm r hat in Zusammenar­

beit mit den Ärztekammern in den Bundesländern die Anmeldungen für 

die Ausübung des ärztlichen Berufes entgegen zu ehmen und bundesein­

heitliche sowie länderweise Listen der zur Ber fsausübung berechtig­

ten Ärzte (Ärztelisten) zu führen. Die Ärzteli ten sind hinsichtlich 

Namen, Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, D'plomen der Österrei-

chischen Ärztekammer oder der Ärztekammern in 

Verträge mit den Sozialversicherungsträgern un 

stalten sowie Berufssitz, Dienstort, Postansch 

bei Ärzten gemäß § 20a öffentlich. Die Einsich 

en Bundesländern, 

Krankenfürsorgean­

ift bzw. Wohnadresse 

den öffent-

lichen Teil der Ärztelisten sowie die Anfertig ng von Abschriften 

ist jedermann gestattet; für Kopien ist ein vo der Österreichischen 

Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu leisten. 

(2) Personen, die die gemäß den §§ 3 bis 3c dieses Bundesge­

setzes für die selbständige oder für die unsel ständige Ausübung des 

ärztlichen Berufes vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllen und den 

ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt, approbier­

ter Arzt oder Turnusarzt auszuüben beabsichtige , haben sich vor 

Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Öst rreichischen Ärzte-

kammer zu melden und die erforderlichen 

nachweise vorzulegen. 

- und Ausbildungs-
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(3) Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung ist durch ein 

ärztliches Zeugnis, der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit durch eine 

Strafregisterbescheinigung oder eine vergleichbare Bescheinigung zu 

erbringen, in der keine Verurteilung aufscheint, die eine verläßli­

che Berufsausübung nicht erwarten läßt. Das ärztliche Zeugnis und 

die Strafregisterbescheinigung dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur 

Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 

(4) Staatsangehörige der übrigen Vertragsparteien des Abkom­

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum können den Nachweis der 

Vertrauenswürdigkeit auch durch eine von der zuständigen Behörde des 

Heimat- oder Herkunftstaates ausgestellte entsprechende Beschei­

nigung, aus der die Vertrauenswürdigkeit hervorgeht, erbringen. Wird 

in diesem Staat ein solcher Nachweis nicht verlangt, so ist, wenn 

ein Strafregisterauszug nicht beigebracht werden kann, ein gleich­

wertiger Nachweis zu erbringen. Der Nachweis der gesundheitlichen 

Eignung kann auch durch Vorlage einer entsprechenden, im Heimat­

oder Herkunftstaat erforderlichen Bescheinigung oder, wenn in diesem 

Staat ein derartiger Nachweis nicht verlangt wird, durch Vorlage 

eines im Heimat- oder Herkunftstaat ausgestellten ärztlichen Zeug­

nisses erbracht werden. Die Nachweise der Vertrauenswürdigkeit und 

der gesundheitlichen Eignung dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur 

Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 

(5) Hat die Österreichische Ärztekammer von einem Sachverhalt 

Kenntnis, der außerhalb des Geltungsbereiches dieses Bundesgesetzes 

in einem Mitgliedstaat dieses Abkommens eingetreten und der geeignet 

ist, Zweifel im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit zu begründen, 

so kann sie die zuständige Stelle dieses Staates davon unterrichten 

und sie ersuchen, den Sachverhalt zu prüfen und ihr binnen längstens 

drei Monaten mitzuteilen, ob wegen dieses Sachverhaltes gegen die 

betreffende Person in diesem Staat ermittelt wird oder eine diszi­

plinarrechtliche, administrative oder justizstrafrechtliche Maßnahme 

verhängt wurde. 
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(6) Die Anmeldung zur Eintragung in die "rztelisten ist in 

deutscher Sprache einzubringen. Der Nachweis d r Vertrauenswürdig­

keit und das ärztliche Zeugnis sind, sofern si nicht in deutscher 

Sprache ausgestellt sind, auch in beglaubigter Übersetzung vorzule­

gen. 

(7) Erfüllt die betreffende Person die f'r die Art der Berufs­

ausübung gemäß den §§ 3 bis 3c vorgeschriebene Erfordernisse, so 

hat sie die Österreichische Ärztekammer in die Ärztelisten einzutra­

gen und ihr einen mit ihrem Lichtbild versehen n Ausweis 

(Ärzteausweis) auszustellen. Die ärztliche Tät'gkeit darf erst nach 

Erhalt der Bestätigung über die Eintragung in ie Ärztelisten 

(Abs. 1) aufgenommen werden. Ab dem Zeitpunkt er Eintragung haben 

Ärzte, die Staatsangehörige der übrigen Vertra sparteien des Abkom­

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum sin , die selben Rechte 

und Pflichten wie die in die Ärztelisten einge ragenen österreichi­

schen Ärzte. 

(8) Erfüllt die betreffende Person die E fordernisse nicht, so 

hat die Österreichische Ärztekammer die Eintra ung in die Ärzte­

listen mit Bescheid zu versagen. 

(9) Die Österreichische Ärztekammer hat ede Anmeldung ohne 

Verzug zu erledigen. Anmeldungen von Staatsang hörigen der übrigen 

Vertragsparteien des Abkommens über den Europä'schen Wirtschaftsraum 

sind binnen drei Monaten nach Einreichung der ollständigen Unterla­

gen zu erledigen. Diese Frist wird im Falle ei es Ersuchens gemäß 

Abs. 5 bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, in dem di Auskünfte einlangen. 

Die Österreichische Ärztekammer hat das unverzüglich nach 

Einlangen der Auskünfte oder, sofern die Ausün nicht binnen drei 

Monaten nach Übermittlung des Ersuchens gemäß bs. 5 einlangen, 

unverzüglich nach Ablauf der drei Monate fortzusetzen. 
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(10) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Eintragung in 

die Ärztelisten ohne Verzug der nach dem gewählten Berufssitz oder 

Dienstort oder nach dem Wohnsitz (§ 20a) zuständigen Bezirksverwal­

tungsbehörde sowie dem Landeshauptmann mitzuteilen. 

§ llb. Gegen Bescheide der Österreichischen Ärztekammer gemäß 

den §§ 11 Abs. 3 und 11a Abs. 8 steht die Berufung an den Landes­

hauptmann offen, in dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen Tä­

tigkeit beabsichtigt ist. Der Landeshauptmann hat Bescheide, mit 

denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen nach deren 

Rechtskraft unter Anschluß der Entscheidungsunterlagen dem Bundesmi­

nister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz vorzulegen. Die­

ser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsge­

richtshof erheben. 

§ llc. (1) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom Arzt 

binnen einer Woche ferner folgende schriftliche Meldungen zu erstat­

ten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes oder des Dienstortes, je­

weils unter Angabe der Adresse, eine zeitlich befristete 

Verlegung nur dann, wenn sie voraussichtlich drei Monate 

übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes oder des gewöhn­

lichen Aufenthaltes (Adresse); 

3. jeder Verzicht auf die Berufsausübung; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit aUßerhalb des 

ersten Berufssitzes (§ 19 Abs. 3 erster Satz) sowie die 

Beendigung einer solchen Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärztlichen Nebentätig­

keit; 
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6. die Eröffnung, Erweiterung und Schlie ung von Ordinations­

und Apparategemeinschaften sowie den eginn und das Ende 

der Beteiligung an solchen; 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung gemäß § 32 Abs. 4 und 

8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohn itzes bei Ausübung 

einer ärztlichen Tätigkeit gemäß § 32 Abs. 6. 

(2) Die Österreichische Ärztekammer hat ede Änderung und 

Ergänzung in den Ärztelisten ohne Verzug der n ch dem gewählten 

Berufssitz oder Dienstort oder nach dem Wohnsi z (§ 20a) zuständigen 

Bezirkshauptmannschaft sowie dem zuständigen L ndeshauptmann mitzu­

teilen. 

(3) Näheres über die Einrichtung der Ärz elisten, über das 

Verfahren zur Eintragung in die Ärztelisten, ü er Inhalt und Form 

des Ärzteausweises und über die nach diesem Bu desesetz an die 

Behörden und Ärztekammern ergehenden Mitteilun en ist nach Anhörung 

der Österreichischen Ärztekammer unter Bedacht ahme auf das an einer 

geordneten Erfassung der Ärzte bestehende öffe tliche Interesse vom 

Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu entenschutz durch 

Verordnung zu bestimmen. 

§ lId. (1) Die Österreichische Ärztekamm r hat über Ersuchen 

eines der übrigen Mitgliedstaaten des Europäis hen Wirtschaftsraumes 

Sachverhalte zu prüfen, die von diesem Staat mitgeteilt werden und 

die 

1. in die Ärztelisten eingetragenen österreichischen Ärzte 

oder Staatsangehörige der übrigen Mitg iedstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtsc aftsraum betreffen, 

die beabsichtigen, sich in diesem Staa einer ärztlichen 

Betätigung zuzuwenden oder den ärztlic en Beruf in diesem 

Staat auszuüben, 
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2. sich vor Niederlassung der betreffenden Person in diesem 

Staat in der Republik Österreich ereignet haben sollen, 

3. gen au bestimmt sind und 

4. nach Auffassung dieses Staates geeignet sein könnten, sich 

auf die für die Ausübung des ärztlichen Berufes erforderli­

che Vertrauenswürdigkeit auszuwirken. 

(2) Im Rahmen der Prüfung ist festzustellen, ob wegen dieses 

Sachverhaltes gegen die betreffende Person in Österreich ermittelt 

wird oder eine disziplinarrechtliche, verwaltungs- oder verwaltungs­

strafrechtliche oder justizstrafrechtliche Maßnahme verhängt wurde. 

Das Ergebnis dieser Prüfung ist dem Mitgliedstaat samt einer Beur­

teilung, ob die verhängte Maßnahme geeignet ist, die Vertrauenswür­

digkeit der Person im Hinblick auf die ärztliche Berufsausübung in 

Zweifel zu ziehen, binnen drei Monaten zu übermitteln." 

23. § 12 lautet: 

"§ 12. Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des ärzt­

lichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin (§§ 3 Abs. 2 bis 4 

sowie lla) oder als apprObierter Arzt (§§ 3a, 3c sowie 11a) erfüllt 

haben, sind zur selbständigen Ausübung einer allgemeinärztlichen 

Berufstätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin oder als approbierter 

Arzt berechtigt, gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuf­

lich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird." 

24. § 13 lautet: 

"§ 13. (1) Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des 

ärztlichen Berufes als Facharzt für ein Sonderfach der Heilkunde 

erfüllt haben (§§ 3 Abs. 2, 3 und 5, 3b, 3c sowie 11a), sind zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt auf die-
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sem Teilgebiet der Heilkunde als Sonder fach 

tig, ob diese Berufstätigkeit freiberuflich 

Dienstverhältnisses ausgeübt wird. 

echtigt, gleichgül­

r im Rahmen eines 

(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Beruf tätigkeit auf ihr 

Sonder fach zu beschränken. Dies gilt nicht für Tätigkeiten im Rahmen 

der betriebsärztlichen Betreuung im Sinne der § 22 ff des Arbeit­

nehmerschutzgesetzes, BGBl.Nr. 234/1972. Fachä zte der Sonderfächer 

Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, Fr uenheilkunde und 

Geburtshilfe, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheit n, Haut- und Ge­

schlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinderhe'lkunde, Lungenkrank­

heiten, Neurochirurgie, Neurologie und Psychia rie (Psychiatrie und 

Neurologie), Orthopädie und orthopädische Chri urgie, physikalische 

Medizin, Plastische Chirurgie, Radiologie, Unf llchirurgie, Urologie 

sowie Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde dürfen nter den Vorausset­

zungen des § 15a in organisierten Notarztdiens en (Notarztwagen bzw. 

Notarzthubschrauber) fächerüberschreitend täti werden." 

25. § l5a Abs. 1 lautet: 

"§ l5a. (1) Ärzte für Allgemeinmedizin, achärzte der im § 13 

Abs. 2 genannten Sonderfächer sowie approbiert Ärzte, die beabsich­

tigen, eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen orga isierter Notarztdien­

ste (Notarztwagen bzw. Notarzthubschrauber) au zuüben, haben einen 

Lehrgang gemäß Abs. 2 im Gesamtausmaß von 60 Sunden zu besuchen." 

26. § 15a Abs. 5 lautet: 

"(5) Ärzte im Sinne des Abs. 1, die die oraussetzungen der 

Abs. 2 und 3 erfüllen und eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen organi­

sierter Notarztdienste ausüben, dürfen zusätzli h die Bezeichnung 

"Notarzt" führen." 
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27. § 16 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizinischen Doktorate 

der Professoren eines medizinischen Faches, die aus dem Ausland 

berufen und an der medizinischen Fakultät einer österreichischen 

Universität zu ordentlichen Universitätsprofessoren ernannt sind, 

gelten als in Österreich nostrifizierte Doktorate. Besitzen diese 

Professoren die venia docendi für das gesamte Gebiet eines 

Sonderfaches, gelten sie als Fachärzte dieses Sonderfaches. Ist ihre 

venia docendi auf ein Teilgebiet des Sonderfaches beschränkt, so 

sind sie nur zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes in 

Universitätskliniken und Universitätsinstituten auf jenem Gebiet 

berechtigt, für das sie die venia docendi besitzen. 

(2) Ärzte, die nicht österreichische Staatsangehörige 

sind oder deren medizinische Doktorate nicht den Erfordernissen des 

§ 3 Abs. 3 Z 1 entsprechen einschließlich der Ärzte, die Staats­

angehörige einer der Vertragsparteien des Abkommens über den Euro­

päischen Wirtschaftsraum sind, sofern sie nicht nach den §§ 3a 

bis 3c in Österreich zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Beru­

fes berechtigt sind, dürfen eine ärztliche Tätigkeit nur in unselb­

ständiger Stellung und nur zu Studienzwecken im folgenden Umfang 

ausüben: 

1. an Universitätskliniken oder in Universitätsinstituten im 

Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit Bewilli­

gung des K1inik- bzw. Institutsvorstandes bis zur Dauer 

eines Jahres; 

2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medizinisch-wissen­

schaftlichen Anstalten, die Ausbildungsstätten im Sinne des 

§ 6 sind, im Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten 

mit Bewilligung des Bundesministers für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz jeweils bis zur Dauer eines Jahres." 
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28. § 16 Abs. 7 lautet: 

"(7) Ärzte für Allgemeinmedizin oder Fac ärzte, deren Berufs­

sitz oder Dienstort im Ausland gelegen ist, dü fen, sofern nicht 

§ 3d anzuwenden ist, ungeachtet des Mangels im § 3 angegebenen 

Erfordernisse, den ärztlichen Beruf im Inland usüben: 

1. auf fallweise Berufung zu ärztlichen onsilien oder zu 

einer mit einer solchen im Zusammenha g stehenden Behand­

lung einzelner Krankheitsfälle, jedoc nur in Zusammenar­

beit mit einem im Inland zur selbstän igen Berufsausübung 

berechtigten Arzt; 

2. im Grenzgebiet nach Maßgabe zwischens aat1icher Übereinkom-

men; 

3. vorübergehend zu Zwecken der fachlich n Fortbildung in 

Österreich tätiger Ärzte oder der med zinischen Lehre und 

Forschung." 

29. § 16a Abs. 1 lautet: 

"§ 16a. (1) Der Bundesminister für Gesun heit, Sport und Kon­

sumentenschutz kann Personen, die im Ausland e'ne Berechtigung zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen oder zah ärztlichen Berufes 

erworben haben und nicht gemäß den §§ 3a bis 3 zur selbständigen 

Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sin , unter Voraussetzung 

einer gleichwertigen Qualifikation sowie ausreichender Kenntnisse 

der deutschen Sprache eine Bewilligung zur selbständigen Ausübung 

des ärztlichen Berufes im Rahmen eines Dienstverhältnisses als Arzt 

für Allgemeinmedizin oder als Facharzt in Krank nanstalten ertei­

len ... 
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30. § 16a Abs. 5 lautet: 

"(5) Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 

1. der für ihre Ertei1ung maßgebend gewesene Bedarf nicht mehr 

besteht, frühestens jedoch nach Ablauf eines Jahres, oder 

2. hervorkommt, daß eines der im Abs. 1 angeführten Er­

fordernisse nicht gegeben ist." 

31. § 16a Abs. 7 lautet: 

"(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt 

worden ist und die in der Folge die Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 2 

und Abs. 3 Z 1 erfüllen, sind von der Österreichischen Ärztekammer 

als Ärzte für Allgemeinmedizin oder Fachärzte in die Ärztelisten 

gemäß § 11a einzutragen." 

32. § 17 lautet: 

"§ 17. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu­

mentenschutz kann Personen, die im Ausland eine Berechtigung zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufes 

erworben haben und nicht gemäß den §§ 3a bis 3c zur selbständigen 

Ausübung des ärztlichen Berufes berechtigt sind, unter Voraussetzung 

einer gleichwertigen Qualifikation sowie ausreichender Kenntnisse 

der deutschen Sprache eine Bewilligung zur freiberuflichen Ausübung 

des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Fach­

arzt erteilen. 

(2) Voraussetzung ist weiters, daß diese Bewilligung zur Auf­

rechterhaltung einer ausreichenden allgemeinärztlichen oder fach­

ärztlichen einschließlich der zahnärztlichen Betreuung der Patienten 

in dem für den Berufssitz in Aussicht genommenen Ort und dessen 

Einzugsgebiet erforderlich ist. 
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(3) Personen, denen eine Bewilligung gem'ß Abs. 1 erteilt 

worden ist, sind berechtigt, den ärztlichen Be uf auch im Rahmen 

konsiliarärzt1icher Tätigkeiten auszuüben. 

(4) Vor Ertei1ung einer Bewilligung ist ie Österreichische 

Ärztekammer zu hören. Jede Bewilligung ist Landeshauptmann, in 

dessen Bereich die Ausübung der ärztlichen gkeit beabsichtigt 

ist, und der Österreichischen Ärztekammer in A schrift zur Kenntnis 

zu bringen. 

(5) Die Bewilligung ist zurückzunehmen, enn 

1. der für ihre Erteilung maßgebend gewe ene Bedarf nicht mehr 

besteht, frühestens jedoch nach Ablau eines Jahres, oder 

2. hervorkommt, daß eines der im Abs. 1 ngeführten Er­

fordernisse nicht gegeben ist. 

(6) Die Bestimmungen des § 11a über die 'rztelisten sind auf 

Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 rteilt worden ist, 

sinngemäß anzuwenden. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gern' ß Abs. 1 erteilt 

worden ist und die in der Folge die Erforderni se gemäß § 3 Abs. 2 

und Abs. 3 ZIerfüllen, sind von der Österrei hischen Ärztekammer 

als Ärzte für Allgemeinmedizin oder als Fachär te in die Ärztelisten 

gemäß § 11a einzutragen." 

33. § 18 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Berufsbezeichnungen "Turnusarzt", "Arzt für Allge­

meinmedizin", "Facharzt", "approbierter Arzt" sowie sonstige Berufs­

bezeichnungen dürfen nur nach Erfüllung der in den §§ 3 bis ein­

schließlich lla genannten Voraussetzungen geführt werden." 
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34. Nach § 18 wird folgender § l8a eingefügt: 

"§ 18a. (1) Die Berufsbezeichnung "approbierter Arzt" darf nur 

von Staatsangehörigen der Vertragsparteien des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum geführt werden, die zur Ausübung des 

ärztlichen Berufes gemäß § 3a berechtigt sind oder im Bundesgebiet 

Dienstleistungen (§ 3d) auf Grundlage eines Nachweises gemäß § 3a 

erbringen. 

(2) Staatsangehörige der Vertragsparteien dieses Abkommens, die 

im Besitz eines von der zuständigen Stelle einer Vertragspartei 

ausgestellten Diplomes, Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähi­

gungsnachweises über die Absolvierung einer spezifischen Ausbildung 

in der Allgemeinmedizin im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 

86/457/EWG des Rates vom 15. September 1986 (Abl.Nr. L 267 vom 

19.9.1986) (Anlage 5) oder eines von der zuständigen Stelle einer 

Vertragspartei ausgestellten Nachweises gemäß Artikel 7 Abs. 4 

dieser Richtlinie sind, mit dem das Recht zur Ausübung des ärztli­

chen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin im Rahmen des Sozialver­

sicherungssystems dieses Staates bescheinigt wird, sind zur Führung 

der Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" berechtigt. 

(3) Staatsangehörige der Vertragsparteien dieses Abkommens, 

die zur Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt gemäß den §§ 3b 

oder 3c berechtigt sind oder im Bundesgebiet Dienstleistungen (§ 3d) 

auf Grundlage eines Nachweises gemäß den §§ 3b oder 3c erbringen, 

führen die Berufsbezeichnung "Facharzt" in Verbindung mit jener 

Sonderfachbezeichnung, die im Hinblick auf die absolvierte fach­

ärztliche Ausbildung dem betreffenden Sonderfach der Heilkunde nach 

den in Österreich geltenden Bestimmungen über die Ärzteausbildung 

entspricht. 

(4) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 können Staatsangehörige der 

Vertragsparteien dieses Abkommens, die zur selbständigen Ausübung 

des ärztlichen Berufes oder zur Erbringung von Dienstleistungen im 
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Bundesgebiet berechtigt sind, die im Heimat- 0 er Herkunftstaat 

rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung in der jewe"ligen Sprache dieses 

Staates (Anlage 5) in Verbindung mit einem den Namen und Ort der 

Ausbildungsstätte, bei der die Ausbildung abso viert worden ist, 

bezeichnenden Zusatz führen. Ist diese Bezeich ung geeignet, die 

Berechtigung zur Ausübung einzelner Zweige des ärztlichen Berufes 

vorzutäuschen, für die die betreffende Person ie Ausbildungser­

fordernisse nicht erfüllt, so darf die Ausbild ngsbezeichnung nur in 

einer vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

mit Bescheid festgelegten Form geführt werden. ' 

35. § 19 Abs. 2 bis 4 lautet: 

"(2) Der Arzt für Allgemeinmedizin, Fach rzt oder approbierte 

Arzt, der seinen Beruf als freien Beruf auszuü en beabsichtigt, hat 

anläßlich der Anmeldung bei der Österreichisch n Ärztekammer (§ lla) 

frei seinen Berufssitz oder seine Berufssitze Abs. 3) im Bundesge­

biet zu bestimmen. Berufssitz ist der Ort, an em sich die Ordina­

tionsstätte befindet, in der und von der aus d r Arzt für Allgemein­

medizin, Facharzt oder approbierte Arzt seine reiberufliche Tätig­

keit ausübt. 

(3) Der Arzt für Allgemeinmedizin, Facha zt oder approbierte 

Arzt darf nur zwei Berufssitze im Bundesgebiet Die Tätigkeit 

in einer Einrichtung zur Beratung der Schwange Mütter von 

Säuglingen und Kleinkindern (Mutterberatungsst lle) im Sinne des § 1 

des Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBl.Nr. 99/1954, im Rahmen der be­

triebsärztlichen Betreuung gemäß §§ 22 ff des rbeitnehmerschutzge­

setzes, in einer nach den Bestimmungen des Familienberatungsförde­

rungsgesetzes, BGBl.Nr. 80/1974, geförderten B ratungsstelle oder in 

vergleichbaren Einrichtungen, insbesondere in im Interesse der 

Volksgesundheit gelegenen Einrichtungen, wird davon nicht berührt. 

(4) Die freiberufliche Ausübung des ärztlichen Berufes ohne 

bestimmten Berufssitz (Wanderpraxis) ist verbot n." 
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36. In den §§ 20 und 20a Abs. 3 wird die Bezeichnung "§ 11" 

durch die Bezeichnung "§ 11a" ersetzt. 

37. § 20a Abs. 1 lautet: 

"§ 20a. (1) Zur selbständigen Berufsausübung berechtigte Ärzte 

(§§ 12, 13), die ausschließlich solche wiederkehrende ärztliche 

Tätigkeiten auszuüben beabsichtigen, die weder eine Ordinations­

stätte (§ 19 Abs. 2) erfordern noch in einem Anstellungsverhältnis 

(§ 20) ausgeübt werden, haben der Österreichischen Ärztekammer den 

Wohnsitz bekanntzugeben." 

38. § 22 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die in Ausbildung stehenden Studenten der Medizin sind 

zur unselbständigen Ausübung der im Abs. 7 genannten Tätigkeiten 

unter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte berechtigt. Eine 

Vertretung dieser Ärzte durch Turnusärzte ist zulässig, wenn der 

Leiter der Abteilung, in deren Bereich die Ausbildung von Turnus­

ärzten erfolgt, schriftlich bestätigt, daß diese Turnusärzte über 

die hiefür erforderlichen medizinischen Kenntnisse und Erfahrungen 

verfügen." 

39. § 32 lautet: 

"§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Beru­

fes erlischt: 

1. durch den Wegfall eines im § 3 Abs. 2 oder Abs. 3 Z 1 ange­

führten Erfordernisses, 

2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 bis 5 oder in 

den §§ 3a bis 3c angeführten Erfordernisse nicht gegeben 

ist, 
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3. auf Grund einer länger als sechs Monate dauernden Einstel­

lung der Berufsausübung, 

4. auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit dem die Be­

rufsausübung befristet untersagt oder die Streichung aus 

den Ärztelisten ausgesprochen worden 'st oder 

5. auf Grund eines Verzichtes auf die Be ufsausübung. 

(2) Die Gründe für das Erlöschen der Ber chtigung nach Abs. I 

Z I bis 4 sind von Amts wegen wahrzunehmen. 

(3) In allen Fällen des Abs. I Z 4 hat die Österrei-

chische Ärztekammer die Streichung aus elisten durchzuführen 

und mit Bescheid festzustellen, daß eine tigung zur Ausübung 

des ärztlichen Berufes nicht besteht. In den F'llen des Abs. 1 Z 3 

und 5 hat die Österreichischen Ärztekammer die Streichung aus den 

Ärztelisten durchzuführen und den Arzt von der Streichung zu 

verständigen. Wird der ursprünglich bestandene Mangel eines der im 

§ 3 Abs. 2 bis 5 oder in den §§ 3a bis 3c ange ührten Erfordernisse 

nachträglich offenbar, ist mit Bescheid festzu teIlen, daß eine 

Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Beruf s nicht bestanden 

hat. Gegen den Bescheid der Österreichischen Ä ztekammer steht die 

Berufung an den Landeshauptmann offen, in dess n Bereich die ärztli­

che Tätigkeit ausgeübt worden ist. 

(4) Wer die Berechtigung zur Ausübung de ärztlichen Berufes 

nicht mehr besitzt, kann, sobald er die Erford rnisse gemäß den §§ 3 

bis 3c neuerlich nachzuweisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme 

der Berufsausübung unter Einhaltung des § lla 

(5) Das Erlöschen der Berechtigung zur A sübung des ärztlichen 

Berufes hat auch das Erlöschen der Bewilligung zur Haltung einer 

ärztlichen Hausapotheke zur Folge. 
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(6) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 5 bleibt der Arzt zur 

Ausübung der Medizin bezüglich seiner eigenen Person und seines 

Ehegatten, der Familienmitglieder in auf- und absteigender Linie 

samt ihren Ehegatten sowie der sonstigen Familienmitglieder samt 

deren Ehegatten, sofern sie im gemeinsamen Haushalt leben, befugt." 

40. § 33 lautet: 

"§ 33. Ein Arzt kann auf die Berechtigung zur Ausübung des 

ärztlichen Berufes verzichten. Der Verzicht wird im Zeitpunkt des 

Einlangens der Meldung bei der Österreichischen Ärztekammer 

(§ 11c Abs. 1 Z 3) wirksam. Diese hat hievon die örtlich zuständige 

Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen." 

41. Im § 35 Abs. 4 dritter Satz und Abs. 5 erster Satz werden 

die Worte "bei praktischen Ärzten und Fachärzten" durch die Worte 

"bei Ärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten und approbierten Ärz­

ten" ersetzt. 

42. § 36 lautet: 

"§ 36. Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Beru­

fes infolge Erlösehens dieser Berechtigung (§ 32) oder durch Un­

tersagung der Berufsausübung (§§ 34 und 35) verloren hat, ist ver­

pflichtet, eine gemäß § 3d Abs. 5 ausgestellte Bescheinigung sowie 

den Ärzteausweis (§ lla Abs. 7) der Österreichischen Ärztekammer 

unverzüglich abzuliefern. Die Verpflichtung zur Ablieferung des 

Ärzteausweises trifft weiters die Personen, bei denen der ursprüng­

lich bestandene Mangel der Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 5 oder 

nach den §§ 3a bis 3c nachträglich hervorgekommen ist und die daher 

aus den Ärztelisten gestrichen worden sind (§ 32 Abs. 3). Wird die 

Bescheinigung oder der Ausweis nicht abgeliefert, so hat die nach 

dem letzten Berufssitz oder Dienstort zuständige Bezirksverwaltungs­

behörde auf Antrag der Österreichischen Ärztekammer den Ärzteausweis 

zwangsweise einzuziehen und dieser zu übersenden." 
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43. § 37 Abs. 1 lautet: 

"§ 37. (1) Zur Vertretung des Ärztestand s wird für den räum­

lichen Bereich eines jeden Bundeslandes eine Ä ztekammer, in der 

Regel am Sitz der Landesregierung, errichtet. iese Ärztekammern 

führen die Bezeichnung "Ärztekammer für ... ". ur Vertretung der 

gemeinsamen Interessen aller in Österreich tät gen Ärzte, mit Aus­

nahme der im § 3d Abs. 1 genannten Ärzte, wird die "Österreichische 

Ärztekammer" am Sitz der Bundesregierung erric tet." 

44. Im § 38 Abs. 2 werden folgende Ziffe n 9 und 10 eingefügt: 

"9. die Meldungen von Staatsangehörigen v n Mitgliedstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirts haftsraum hin­

sichtlich der Erbringung ärztlicher D enstleistungen im 

Sinne des Artikels 37 dieses Abkommen entgegenzunehmen und 

dafür Formblätter aufzulegen (§ 3d Ab . 2); 

10. nach Maßgabe der Beschlüsse der Öster eichischen Ärztekam-

mer Informationsstellen einzurichten Erteilung von 

Auskünften über die ärztliche Berufsa sübung sowie über die 

dafür maßgeblichen gesundheits- und s zialrechtlichen Vor­

schriften, insbesondere für die Ertei ung dieser Auskünfte 

an Staatsangehörige der Vertragsparte'en des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum, die beabsichtigen, den 

ärztlichen Beruf im Bundesgebiet ausz 

45. § 38 Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Ärztekammern sind im Sinne des atenschutzgesetzes, 

BGBl.Nr. 565/1978, zur Ermittlung und Verarbei persönlichen 

berufsbezogenen Daten der Ärzte sowie zur Über ittlung von öffentli­

chen Daten (§ 11a) der Ärzte ermächtigt." 
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46. § 40 lautet: 

"§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehört, unbeschadet des § 61 

Abs. 6, als ordentlicher Kammerangehöriger jeder Arzt an, der 

1. in die von der Österreichischen Ärztekammer geführten 

Ärztelisten (§ 11a) eingetragen worden ist und 

2. seinen Beruf im Bereich dieser Ärztekammer ausübt 

(§§ 2 Abs. 3, 19 Abs. 2 und 3, 20) oder 

3. seinen Wohnsitz im Bereich dieser Ärztekammer hat (§ 20a). 

(2) Ärzte, die gemäß § 11a Abs. 7 in die Ärztelisten eingetra­

gen sind, haben sich zwecks Feststellung der Kammerzugehörigkeit 

innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Bestätigung über die Ein­

tragung (§ 11a Abs. 7) bei der Ärztekammer anzumelden. 

Arzt 

(3) Die Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer erlischt, wenn der 

1. seinen Berufssitz oder seine Berufssitze (§ 19 Abs. 2 und 

3), seinen Dienstort (§ 20) oder seinen Wohnsitz (§ 20a) in 

den Bereich einer anderen Ärztekammer verlegt hat, 

2. von der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 32 aus den 

Ärztelisten gestrichen worden ist. 

(4) Ärzte, die nicht in die Ärztelisten eingetragen sind, kön­

nen sich bei der Ärztekammer, in deren Bereich sie ihren ordentli­

chen Wohnsitz haben, freiwillig als außerordentliche Kammerangehöri­

ge eintragen lassen. Im Falle einer Beeinträchtigung des Standesan­

sehens finden die disziplinarrechtlichen Vorschriften Anwendung." 
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47. § 43 Abs. 2 lautet: 

"(2) Fachlich sind die Kammerangehörigen entsprechend ihrem in 

den Ärztelisten (§ 11a) eingetragenen Status i je einer Sektion für 

Turnusärzte (§ 2 Abs. 3), für Ärzte für Allgern inmedizin und appro­

bierte Ärzte (§ 12) sowie für die Fachärzte al er Sonder fächer 

(§ 13) zu erfassen." 

48. § 45 Abs. 1 lautet: 

"§ 45. (1) Die Vollversammlung besteht a s mindestens 12 und 

höchstens 60 Kammerräten. Die Anzahl der Kamme räte ist von der 

Landesregierung nach Anhörung des Kammervorsta des unter Bedachtnah­

me auf die Zahl der der Kammer angehörenden Är te für Allgemeinmedi­

zin und approbierten Ärzte, der Fachärzte und er Turnusärzte durch 

Verordnung festzulegen." 

49. § 47 lautet: 

"§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle orde tlichen Kammerangehö­

rigen (§ 40 Abs. 1), die 

1. am Tag der Wahlausschreibung das Wahl echt zum Nationalrat 

besitzen oder 

2. Staatsangehörige der übrigen Vertrags arteien des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, sofern sie 

nicht in ihrem Herkunftstaat vom Wahl zu einer gesetz-

gebenden Körperschaft ausgeschlossen ind. 

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten K mmerangehörigen 

(Abs. 1), ordentliche Kammerangehörige, die St atsangehörige der 

übrigen Vertragsparteien des Abkommens über de Europäischen Wirt­

schaftsraum sind (Abs. 1 Z 2) jedoch nur, wenn sie während der letz-
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ten drei Jahre vor dem Tag der Wahl ausschreibung ihren Berufssitz 

oder Dienstort in Österreich gehabt haben. Nicht gewählte Wahlwerber 

eines Wahlvorschlages sind in der festgelegten Reihenfolge Ersatz­

männer für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste erledigt ist." 

50. Der bisherige § 49 Abs. 2 bis 6 erhält die Bezeichnung 

"(3)" bis "(7)".§ 49 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 49. (1) In der Eröffnungssitzung wählt die Vollversammlung 

mit unbedingter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen aus ihrer 

Mitte den Präsidenten. Die Wahl des Vizepräsidenten hat in gleicher 

Weise zu erfolgen. Wird bei der ersten Wahl des Präsidenten oder des 

Vizepräsidenten keine unbedingte Mehrheit der gültigen Stimmen er­

zielt, so findet eine engere Wahl statt. In diese kommen jene beiden 

Personen, die bei der ersten Wahl die meisten Stimmen erhalten ha­

ben. Soweit bei der ersten Wahl mehrere Personen gleich viele Stim­

men erhalten haben, entscheidet das Los, wer von ihnen in die engere 

Wahl kommt. Ergibt sich auch bei der engeren Wahl Stimmengleichheit, 

so hat ebenfalls das Los zu entscheiden. 

(2) Hat die Vollversammlung mehr als nur einen Vizepräsidenten 

zu wählen, so sind diese in einem Wahlgang nach den Grundsätzen des 

Verhältniswahlrechtes zu wählen. Die Wahl der Kammerräte, die neben 

dem Präsidenten und dem (den) Vizepräsidenten den Kammervorstand 

bilden, ist von der Vollversammlung nach den Grundsätzen des Ver­

hältniswahlrechtes und unter Bedachtnahme auf die Mandatsverteilung 

auf die Wahl körper der Turnusärzte, der Ärzte für Allgemeinmedizin 

und approbierten Ärzte sowie der Fachärzte im Vorstand (§ 51 Abs. 1) 

durchzuführen. Zu diesem Zweck sind entsprechend den drei Wahlkör­

pern getrennte Wahlvorschläge jeweils aus dem Kreis der Kammerräte 

der Turnusärzte, der Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierten 

Ärzte sowie der Fachärzte zu erstatten. Die Kammerräte des Vorstan­

des jedes Wahlkörpers dürfen nur von den Kammerräten ihres Wahlkör­

pers gewählt werden." 
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51. § 51 Abs. 1 lautet: 

"§ 51. (1) Der Kammervorstand wird aus dem Präsidenten, dem 

oder den Vizepräsidenten sowie weiteren Kammerräten gebildet. Die 

Zahl der weiteren Kammerräte hat mindestens fünf und höchstens fünf­

zehn zu betragen. Sie wird nach Anhörung der Vollversammlung unter 

Bedachtnahme auf die Gesamtzahl je der Turnusärzte, der Ärzte für 

Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte und der Fachärzte sowie auf 

die Gliederung der Ärztekammer nach Sektionen, Fachgruppen und 

Sprengel von der Landesregierung durch Verordnung festgesetzt." 

52. In den §§ 51 Abs. 5 sowie 94 Abs. 2 und 3 werden die Worte 

"mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen" durch die 

Worte "mit unbedingter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen" 

ersetzt. 

53. § 59 zweiter Satz lautet: 

"Diese Bestimmung ist auf Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärz­

te und approbierte Ärzte, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstver­

hältnisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Körper­

schaft öffentlichen Rechts ausüben, nur insoweit anzuwenden, als 

sich die Streitigkeiten nicht auf das Dienstverhältnis oder die 

DienststeIlung des Arztes beziehen." 

54. § 61 Abs. 5 lautet: 

"(5) Übt ein Amtsarzt neben seinem amtsärztlichen Beruf eine 

ärztliche Tätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder 

approbierter Arzt aus, so unterliegt er hinsichtlich dieser Tätig­

keit diesem Bundesgesetz." 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)40 von 228

www.parlament.gv.at



-36-

55. § 75 Abs. 1 lautet: 

"§ 75. (1) Die Kammerangehörigen sind nach Maßgabe der folgen­

den Bestimmungen verpflichtet, Beiträge zum Wohlfahrtsfonds jener 

Ärztekammer zu leisten, in deren Bereich sie ihren Beruf ausüben 

(§§ 2 Abs. 3, 19 Abs. 2 und 3, 20) oder ihren Wohnsitz haben 

(§ 20a). Übt ein Arzt seinen Beruf im Bereich mehrerer Ärztekammern 

aus, so bleibt er Mitglied im Wohlfahrtsfonds jener Ärztekammer, in 

deren Bereich er sich zuerst niedergelassen hat. Nimmt er seine 

ärztliche Tätigkeit gleichzeitig im Bereich mehrerer Ärztekammern 

auf, so obliegt ihm die Wahl, zu welchem Wohlfahrtsfonds er seine 

Beiträge leistet." 

56. Im § 79 Abs. 5 werden die Worte "mit einfacher Stimmen­

mehrheit" durch die Worte "mit unbedingter Stimmenmehrheit" ersetzt. 

57. Im § 81 Abs. 1 dritter Satz erster Halbsatz wird die Be­

zeichnung "(§ 32 Abs. 4)" durch die Bezeichnung "(§ 32 Abs. 3)" 

ersetzt. 

58. Im § 81 Abs. 1 dritter Satz zweiter Halbsatz wird die 

Bezeichnung "§ 32 Abs. 2 Z 1 oder 3" durch die Bezeichnung "§ 32 

Abs. 1 Z 3 oder 5" ersetzt. 

59. § 83 Abs. 3 lautet: 

"(3) Darüber hinaus gehört zu den von der Österreichischen 

Ärztekammer zu behandelnden Angelegenheiten: 

1. die Ausstellung von Bescheinigungen gemäß Artikel 16 Abs. 3 

der Richtlinie 75/362/EWG (§ 3d Abs. 5); 

2. die Ausstellung von Diplomen über die erfolgreiche Absol­

vierung einer praktischen Ausbildung zum Arzt für Allge-
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meinmedizin oder Facharzt (§ 11 Abs. 1) sowie von Beschei­

nigungen im Sinne des Artikels 9 Abs. 3 der Richtlinie 

75/362/EWG (§ 11 Abs. 2); 

3. die Entgegennahme der Anmeldungen für die Ausübung des 

ärztlichen Berufes und die Führung der Listen der zur Be­

rufsausübung berechtigten Ärzte (§ lla Abs. 1); 

4. die Ausstellung von Bestätigungen (Ärzteausweise) über die 

Eintragung in die Listen der zur Berufsausübung berechtig­

ten Ärzte (§ lla Abs. 7); 

5. die Durchführung von Sachverhaltsprüfungen gemäß den Arti­

keln 11 Abs. 3 und 12 Abs. 2 der Richtlinie 75/362/EWG 

(§ lId); 

6. die Durchführung aller Maßnahmen, die diese Aufgaben und 

die damit im Zusammenhang stehenden Angelegenheiten betref­

fen, nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes. Bei Besorgung 

dieser Angelegenheiten hat die Österreichische Ärztekammer 

das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 anzuwenden; 

7. die Beschlußfassung über die Einrichtung einer angemessenen 

Zahl von Informationsstellen für die Erteilung von Auskünf­

ten über die ärztliche Berufsausübung sowie über die dafür 

maßgeblichen gesundheits- und sozialrechtlichen Vorschrif­

ten, insbesondere für die Erteilung dieser Auskünfte an 

Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum, die beabsichtigen, den 

ärztlichen Beruf im Bundesgebiet auszuüben." 

60. § 83 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die Österreichische Ärztekammer ist im Sinne des Daten­

schutzgesetzes, BGBI.Nr. 565/1978, zur Ermittlung und Verarbeitung 
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von persönlichen berufsbezogenen Daten der Ärzte sowie zur Über­

mittlung von öffentlichen Daten (§ 11a) der Ärzte ermächtigt." 

61. Im § 85 Z 4 am Ende wird der Punkt durch einen Beistrich 

ersetzt. Dem § 85 wird die Ziffer 5 angefügt. § 85 Z 5 lautet: 

"5. der Disziplinarrat (§ 96)." 

62. § 88 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes ist der Präsident 

der jeweils entsendenden Ärztekammer im Einvernehmen mit dem Verhin­

derten berechtigt, einen Stellvertreter namhaft zu machen." 

63. Im § 89 Abs. 2 werden die Worte "die einfache Mehrheit" 

durch die Worte "die unbedingte Mehrheit" ersetzt. 

64. Im § 89 Abs. 2 und 3a werden die Worte "mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stim.'11en" durch die Worte "mit unbedingter 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen" ersetzt. 

65. § 90 lautet: 

"§ 90. (1) Zur Förderung der beruflichen, sozialen und wirt­

schaftlichen Interessen der Ärzteschaft können unter Bedachtnahme 

auf die Eigenart der Berufsausübung einzelner Berufsgruppen bei der 

Österreichischen Ärztekammer Bundessektionen für die Turnusärzte, 

die Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte oder die Fach­

ärzte errichtet werden. Unter denselben Voraussetzungen können für 

die Fachärzte einzelner Sondergebiete Bundesfachgruppen gebildet 

werden. 

(2) Die Aufgaben der Bundessektionen bestehen in der Beratung 

der Organe der Österreichischen Ärztekammer sowie in der Erstattung 

von Gutachten an diese Organe in allen Angelegenheiten, die die 
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allgemeinen beruflichen, fachlichen, sozialen und wirtschaftlichen 

Belange je der Turnusärzte, der Ärzte für Allgemeinmedizin und ap­

probierten Ärzte sowie der Fachärzte berühren. 

(4) Die Ärztekammern haben in jede Bundessektion aus dem Kreis 

der Turnusärzte, der Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierten 

Ärzte sowie der Fachärzte je zwei Mitglieder zu entsenden. Die Mit­

glieder einer jeden Bundessektion wählen je aus ihrer Mitte mit 

unbedingter Mehrheit den Obmann der Bundessektion und seinen Stell­

vertreter. In gleicher Weise ist bei der Bildung von Bundesfachgrup­

pen zu verfahren." 

66. § 95 lautet: 

"§ 95. (1) Ärzte (ordentliche und außerordentliche Kammerange­

hörige) machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig, wenn sie 

1. das Ansehen der in Österreich tätigen Ärzteschaft durch ihr 

Verhalten der Gemeinschaft, den Patienten oder den Kollegen 

gegenüber beeinträchtigen, oder 

2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie 

sich anläßlich der Promotion zum Doctor medicinae universae 

verpflichtet haben oder zu deren Einhaltung sie nach diesem 

Bundesgesetz oder nach anderen Vorschriften verpflichtet 

sind. 

(2) Ärzte machen sich jedenfalls eines Disziplinarvergehens 

schuldig, wenn sie 

1. eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätzlich begangen 

haben und deswegen von einem in- oder ausländischen Gericht 

zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten oder zu 

einer Geldstrafe von mehr als 360 Tagessätzen verurteilt 

worden sind oder 
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2. den ärztlichen Beruf ausüben, obwohl über sie rechtskräftig 

die Disziplinarstrafe der befristeten Untersagung der Be­

rufsausübung (§ 101 Abs. 1 Z 3) verhängt worden ist. 

(3) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, 

genügt für die Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. 

(4) Unter den Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 machen sich 

auch Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschafts raum, die den ärztlichen Beruf in einem 

dieser Staaten rechtmäßig ausüben und im Inland vorübergehend ärzt­

liche Dienstleistungen erbringen (§ 3d), sowie Ärzte, deren Berufs­

sitz oder Dienstort im Ausland gelegen ist und die den ärztlichen 

Beruf im Inland gemäß § 16 Abs. 7 Z 3 ausüben, eines Disziplinarver­

gehens schuldig. 

(5) Der disziplinären Verfolgung steht der Umstand nicht ge­

gen, daß die gleiche Handlung oder Unterlassung auch von einem Ge­

richt oder einer Verwaltungsbehörde zu ahnden ist. 

(6) Die Verfolgbarkeit eines Disziplinarvergehens erlischt 

durch Verjährung, wenn der Disziplinaranwalt nicht innerhalb von 

fünf Jahren vom ZeitpunJ{t der Handlung oder Unterlassung die Anzeige 

erstattet hat. Die Verjährungsfrist wird, wenn wegen des dem Diszi­

plinarvergehen zugrunde liegenden Sachverhaltes ein gerichtliches 

Strafverfahren oder ein Verwaltungsverfahren anhängig ist, für die 

Dauer dieses Verfahrens gehemmt. 

(7) Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat nicht zu 

verfolgen, wenn die Schuld des Arztes gering ist und sein Verhalten 

keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat. 

(8) Auf Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte und approbierte 

Ärzte, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer 

Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen 
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Rechts ausüben, sind die Vorschriften über das Disziplinarverfahren 

hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der damit verbundenen 

Berufspflichten nicht anzuwenden. Die Dienststelle solcher Ärzte ist 

jedoch verpflichtet, die von der Österreichischen Ärztekammer er­

stattete Anzeige in Behandlung zu nehmen und ihr das Verfügte mitzu­

teilen. 

(9) Auf die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 

Facharzt befindlichen Ärzte (§ 2 Abs. 3) sind die Vorschriften über 

das Disziplinarverfahren nach diesem Bundesgesetz anzuwenden." 

67. Der bisherige § 98 Abs. 3 bis 5 erhält die Bezeichnungen 

"(4)" bis "(6)". § 98 Abs. 2 und 3 lautet: 

"(2) Die Berufung muß eine Erklärung enthalten, in welchen 

Punkten und aus welchen Gründen das Erkenntnis angefochten wird. Das 

Vorbringen neuer Tatsachen und neuer Beweismittel ist zulässig. Eine 

Anfechtung des Ausspruches über die Schuld gilt auch als Anfechtung 

des Strafausspruches. 

(3) Die Berufung ist beim Disziplinarrat in zweifacher 

Ausfertigung einzubringen. Sie ist dem Disziplinaranwalt bzw. dem 

Beschuldigten mit dem Hinweis mitzuteilen, daß er binnen 14 Tagen 

seine Gegenausführungen überreichen kann. Nach Überreichung dieser 

Gegenausführungen oder nach Ablauf der hiezu bestimmten Frist sind 

die Akten dem Disziplinarsenat zu übersenden. Der Vollzug der Diszi­

plinarstrafe ist bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates auszu­

setzen." 

68. Der bisherige § 100 Abs. 2 erhält die Bezeichnung "(3)". 

§ 100 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 100. (1) Auf das Disziplinarverfahren sind die Vorschriften 

der Strafprozeßordnung 1975, BGBl.Nr. 631, sinngemäß anzuwenden, 

soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt und die 
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Anwendung der Strafprozeßordnung 1975 mit den Grundsätzen und Eigen­

heiten des Disziplinarverfahrens vereinbar ist. 

(2) Für die Wiedereinsetzung gelten sinngemäß die Bestimmungen 

der Strafprozeßordnung 1975 mit der Maßgabe, daß die Wiedereinset­

zung gegen die Versäumung aller Fristen zulässig ist und daß sie 

durch einen minderen Grad des Versehens nicht verhindert wird. Über 

einen Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Disziplinarbehör­

de, bei der die versäumte Prozeßhandlung vorzunehmen war. Gegen die 

Verweigerung der Wiedereinsetzung ist kein Rechtsmittel zulässig." 

69. § 101 lautet: 

"§ 101. (1) Disziplinarstrafen sind: 

1. der schriftliche Verweis; 

2. Geldstrafen bis zum Betrag von 500 000 S; 

3. die befristete Untersagung der Berufsausübung; 

4. die Streichung aus den Ärztelisten und Einziehung des Ärz­

teausweises sowie einer gemäß § 3d Abs. 5 ausgestellten 

Bescheinigung. 

(2) Die Strafe nach Abs. 1 Z 3 darf im Falle eines Diszipli­

narvergehens nach § 95 Abs. 2 höchstens auf die Zeit von fünf Jahren 

verhängt werden. In den übrigen Fällen darf die Strafe nach Abs. 1 

Z 3 höchstens für die Dauer eines Jahres, das erste Mal höchstens 

für die Dauer von drei Monaten verhängt werden. Bei Ärzten für All­

gemeinmedizin, Fachärzten und approbierten Ärzten, die ihren Beruf 

im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft 

ausüben, bezieht sich die Untersagung der Berufsausübung nach Abs. 1 

Z 3 nicht auf die Ausübung des ärztlichen Berufes im Zusammenhang 

mit den Dienstpflichten des Arztes." 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47 von 228

www.parlament.gv.at



-43-

(3) Die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2 bis 4 können be­

dingt unter Festsetzung einer Bewährungsfrist von einem bis zu drei 

Jahren verhängt werden, wenn 

1. anzunehmen ist, daß ihre Androhung genügen werde, um den 

Beschuldigten von weiteren Disziplinarvergehen abzuhalten 

und 

2. der Beschuldigte bisher keine andere Disziplinarstrafe als 

einen schriftlichen Verweis erlitten hat oder eine erhalte­

ne Strafe dieser Art bereits getilgt ist. 

(4) Die Disziplinarstrafe nach Abs. 1 Z 4 ist zu verhängen, 

wenn der Beschuldigte den ärztlichen Beruf ausübt, obwohl über ihn 

die Disziplinarstrafe gemäß Abs. 1 Z 3 verhängt worden ist, sofern 

nicht nach den besonderen Umständen des Falles mit einer geringeren 

Strafe das Auslangen gefunden werden kann. 

(5) Nach Verhängung der Disziplinarstrafe nach Abs. 1 Z 4 kann 

eine erneute Eintragung in die Ärztelisten erst erfolgen, wenn der 

ärztliche Beruf insgesamt drei Jahre nicht ausgeübt worden ist. 

Wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit kann die erneute Eintragung 

auch nach Ablauf dieses Zeitraumes von der Österreichischen Ärzte­

kammer verweigert werden (§ lla Abs. 8). 

(6) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinarstrafe ist in 

ein vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu führendes Dis­

ziplinarregister einzutragen (§ 83 Abs. 5). Den Präsidenten der 

Ärztekammern in den Bundesländern sind Abschriften der Vormerkung, 

die Kammerangehörige ihrer Kammern betreffen, zu übermitteln. Von 

der Disziplinarstrafe nach Abs. 1 Z 3 und 4 sind die zuständige 

Bezirksverwaltungsbehörde sowie das Amt der Landesregierung zu ver­

ständigen. Sofern es im Interesse der Wahrung des Ansehens der 

österreichischen Ärzteschaft und der Einhaltung der Berufspflichten 

gelegen ist, kann im Disziplinarerkenntnis auf Veröffentlichung des 
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gesamten Disziplinarerkenntnisses in den Mitteilungen der zuständi­

gen Ärztekammer oder auch in der Österreichischen Ärztezeitung er­

kannt werden. 

(7) Der Disziplinarrat hat die Tilgung einer Disziplinarstrafe 

zu verfügen, wenn die Verhängung der Strafe mindestens fünf Jahre 

zurückliegt und der Bestrafte innerhalb dieser Zeit keines 

neuerlichen Disziplinarvergehens schuldig erkannt worden ist. 

(8) Der Bestrafte kann die Feststellung beantragen, daß seine 

Disziplinarstrafe getilgt ist. Dieser Antrag ist beim Disziplinarrat 

einzubringen, der darüber mit Beschluß zu entscheiden hat. Gegen den 

Beschluß des Disziplinarrates kann der Betroffene binnen zwei Wochen 

beim Disziplinarsenat Beschwerde erheben. § 98 Abs. 2 ist sinngemäß 

anzuwenden." 

70. Nach § 101 wird folgender § 101a eingefügt: 

"§ 101a. (1) Wird ein Arzt nach Verhängung einer bedingten 

Strafnachsicht (Abs. 2) eines weiteren Disziplinarvergehens schuldig 

erkannt, das er vor Ablauf der Probezeit begangen hat, so ist die 

bedingte Strafnachsicht zu widerrufen, soweit das in Anbetracht der 

neu ausgesprochenen Disziplinarstrafe zusätzlich zu dieser geboten 

erscheint, um den Beschuldigen von weiteren Disziplinarvergehen 

abzuhalten. Wird die bedingte Strafnachsicht nicht widerrufen, so 

kann die Probezeit bis zu höchstens fünf Jahren verlängert werden. 

Über den Widerruf der bedingten Strafnachsicht oder die Verlängerung 

der Probezeit ist im Erkenntnis wegen des neuen Disziplinarvergehens 

oder nach Anhörung des Arztes durch Beschluß zu entscheiden. 

(2) Wird eine bedingte Strafnachsicht nicht widerrufen, so 

gilt die Strafe mit Ablauf der Probezeit als endgültig nachgesehen. 
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Die §§ 49, 55 und 56 des Strafgesetzbuches, BGBl.Nr. 60/1974, gelten 

sinngemäß. Zeiten, in denen der ärztliche Beruf nicht ausgeübt wor­

den ist, werden in die Probezeit nicht eingerechnet." 

71. § 102 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 102. (1) Im Falle eines Schuldspruches hat der Disziplinar­

beschuldigte auch die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kosten 

sind unter Berücksichtigung des Verfahrensaufwandes und der besonde­

ren Verhältnisse des Falles unter Bedachtnahme auf die Vermö­

gensverhältnisse des Beschuldigten vom Disziplinarrat bzw. Diszipli­

narsenat nach freiem Ermessen festzusetzen. 

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die vom Bestraften zu 

tragenden Kosten des Disziplinarverfahrens fließen der Österreichi­

schen Ärztekammer zu und können nach dem Verwaltungsvollstreckungs­

gesetz 1991 eingebracht werden." 

72. Nach § 107 wird folgender § 107a eingefügt: 

"§ 107a. Soweit dieses Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze 

verweist, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

73. § 108 Abs. 2 lautet: 

"(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den im 

§ 2 Abs. 1 und 3, 

§ 3d, 

§ 11a Abs. 2, 

§ 11c Abs. 1, 

§ 13 Abs. 2, 

§ 16 Abs. 5 dritter Satz, 
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§ 16a Abs. 3, 

§ 17 Abs. 3, 

§ 18 Abs. 2, 3, 4 und 6, 

§ 18a Abs. 1 und 4, 

§ 19 Abs. 3 und 4, 

§ 20, 

§ 20a Abs. 1, 

§ 21, 

§ 22 Abs. 1 bis 5, 

§ 25, 

§ 26 Abs. 1, 

§ 28, 

§ 29 Abs. 1 oder 

§ 36 

enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwiderhandelt, macht sich, 

sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 

Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, einer Verwaltungs­

übertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 30 000 S zu be­

strafen. Der Versuch ist strafbar." 

74. § 109 lautet: 

§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

1. hinsichtlich des § 22 Abs. 6 und 7 der Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 

2. im übrigen der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 

Konsumentenschutz, 

a) hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskliniken bzw. 

Universitätsinstituten als Ausbildungsstätten sowie der 

Rücknahme oder Einschränkung solcher Anerkennungen (§§ 6 
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Abs. 1 und 9, 6a Abs. 1 und 10, 6b Abs. 1 und 9) im Einver­

nehmen mit dem Bundesminister für Wissenschaft und For­

schung, 

b) hinsichtlich der §§ 6 Abs. 7, 6a Abs. 8, 6b Abs. 8, 

betraut. 

7 Abs. 4 und 7a Abs. 7 und 15 Abs. 2 im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten, die gemäß 

Art. 11 Abs. 1 Z 2 B-VG und Art. 12 Abs. 1 Z 1 B-VG in die Kompetenz 

der Länder fallen, ist die zuständige Landesregierung betraut. 

(3) Hinsichtlich der §§ 105 und 106 ist der Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz mit der Wahrnehmung der 

Rechte des Bundes gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG betraut. 

Artikel 11 

Ärzte in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin können einen Teil 

der praktischen Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin (Turnus) in 

der Dauer von sechs Monaten in Einrichtungen, die der medizinischen 

Erstversorgung dienen, insbesondere in anerkannten Lehrpraxen (§ 7) 

freiberuflich tätiger Ärzte für Allgemeinmedizin, in anerkannten 

Lehrambulatorien (§ 7a), in Ambulanzen von als Ausbildungsstätten 

für die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten Kran­

kenanstalten oder in vergleichbaren Einrichtungen absolvieren. 

Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes auf den einzel­

nen Gebieten vereinbar ist, können sechs Monate auch in anerkannten 

Lehrpraxen (§ 7) freiberuflich tätiger Fachärzte oder in Lehram­

bulatorien, die nicht der medizinischen Erstversorgung dienen, 
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absolviert werden. Die Gesamtdauer der in Lehrpraxen oder in Lehram­

bulatorien absolvierten praktischen Ausbildung darf insgesamt zwölf 

Monate nicht übersteigen. 

Artikel 111 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen 

(1) Artikel I mit Ausnahme der Z 7 sowie Artikel 11 treten 

zugleich mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in 

Kraft. 

(2) Artikel 11 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1994 außer 

Kraft. 

(3) Artikel I Z 7 tritt am 1. Jänner 1995 in Kraft. 

(4) Die §§ 95, 98 Abs. 2 und 3, 98 Abs. 4 bis 6, 100 Abs. 1 

und 2, 100 Abs. 3, 101, 101a sowie 102 Abs. 1 und 2 des Ärztegeset­

zes 1984 in der Fassung des Artikels I Z 72 bis 79 sind ab dem Zeit­

punkt des Inkrafttretens dieser Bestimmungen auch auf die zu diesem 

Zeitpunkt bereits anhängigen Disziplinarverfahren anzuwenden. 

(5) Die Berufsbezeichnung "praktischer Arzt" darf von Perso­

nen, die die Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 

Berufes als praktischer Arzt bis zum Inkrafttreten der im Abs. 1 

genannten Bestimmungen erworben haben, bis zum Ablauf des 

31. Dezember 1999 weiter geführt werden. 
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Artikel IV 

(1) Die bis zum Inkrafttreten der im Abs. 1 genannten Bestim­

mungen erworbenen Berechtigungen zur selbständigen Ausübung des 

ärztlichen Berufes als praktischer Arzt gelten ab Inkrafttreten der 

im Absatz 1 genannten Bestimmungen als Berechtigungen zur selbstän­

digen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin. 

(2) Die bis zum Inkrafttreten der im Abs. 1 genannten Bestim­

mungen als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum praktischen 

Arzt anerkannten Einrichtungen gelten ab Inkrafttreten der im Abs. 1 

genannten Bestimmungen als anerkannte Ausbildungsstätten für die 

Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin. 
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Anlage 1 (zu § 3a) 

a) Belgien: 

"DiplOme lAgal de docteur en mAdeeine, chirurgie et accouche­

ments - wettelijk diploma van doctor in de genees-, heel- en 

verloskunde" (staatliches Diplom eines Doktors der Medizin, Chir­

urgie und Geburtshilfe), ausgestellt von der medizinischen Fakul­

tät einer Universität oder vom Hauptprüfungsausschuß oder von den 

staatlichen Prüfungsausschüssen der Hochschulen; 

b) Dänemark: 

"Bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen" (Zeugnis 

über ärztliche Staatsexamen), ausgestellt von der medizinischen 

Fakultät einer Universität, sowie die "dokumentation for genem­

fört praktisk uddannelse" (Bescheinigung über eine abgeschlossene 

praktische Ausbildung), ausgestellt von der Gesundheitsbehörde; 

c) Deutschland: 

1. das von den zuständigen Behörden ausgestellte Zeugnis über die 

ärztliche Staatsprüfung und das Zeugnis über die Vorberei­

tungszeit als Medizinalassistent, soweit nach den deutschen 

Rechtsvorschriften eine solche noch für den Abschluß der ärzt­

lichen Ausbildung vorgesehen ist; 

2. das von den zuständigen Behörden nach dem 30. Juni 1988 ausge­

stellte Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung und die Be­

scheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im 

Praktikum; 
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d) Griechenland: 

"Ptychio Iatrikis" (Hochschulabschluß in Medizin), ausgestellt 

von der medizinischen Fakultät einer Universität oder von der 

Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Bereich Medizin, einer 

Universität: 

e) Spanien: 

"Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia" (Hochschulabschluß 

in Medizin und Chirurgie), ausgestellt vom Ministerium für Bil­

dung und Wissenschaft oder vom Rektor einer Universität: 

f) Frankreich: 

1. "Dipl6me d'Etat de docteur en medecine" (staatliches Diplom 

eines Doktors der Medizin), ausgestellt von der medizinischen 

oder medizinisch-pharmazeutischen Fakultät einer Universität 

oder von einer Universität: 

2. "Dipl6me d'universite de docteur en medecine" 

(Universitätsdiplom eines Doktors der Medizin), soweit dieses 

den gleichen Ausbildungsgang nachweist, wie er für das staat­

liche Diplom eines Doktors der Medizin vorgeschrieben ist: 

g) Irland 

"Primary qualification" (Bescheinigung über eine ärztliche Grund­

ausbildung), die in Irland nach Ablegen einer Prüfung vor einem 

dafür zuständigen Prüfungsausschuß ausgestellt wird, und eine von 

dem genannten Prüfungsausschuß ausgestellte Bescheinigung über 

die praktische Erfahrung, die zur Eintragung als "fully registe­

red medical practitioner" (endgültig eingetragener praktischer 

Arzt) befähigen: 
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h) Italien: 

"Diploma di laurea in medicina e chirurgia" (Diplom über die 

Verleihung der Doktorwürde in Medizin und Chirurgie), ausgestellt 

von der Universität, dem das "diploma di abilitazione all'eserci­

zio della medicina e chirurgia" (Diplom über die Befähigung zur 

Ausübung der Medizin und Chirurgie), ausgestellt vom staatlichen 

Prüfungsausschuß, beigefügt ist; 

i) Luxemburg: 

"Diplöme d'Etat de docteur en medecine, chirurgie et accouche­

ments" (staatliches Diplom eines Doktors der Medizin, Chirurgie 

und Geburtshilfe), ausgestellt vom staatlichen Prüfungsausschuß 

und abgezeichnet vom Minister für Erziehungswesen, und 

"Certificat de stage" (Bescheinigung über eine abgeschlossene 

praktische Ausbildung), abgezeichnet vom Minister für Gesund­

heitswesen; 

j) Niederlande: 

"Universitair getuigschrift van arts" (das Universitätsabschluß­

zeugnis eines Doktors der Medizin); 

k) Portugal: 

"Carta de curso de licenciatura em medicina" (Prüfungszeugnis für 

das Studium der Medizin), ausgestellt von einer Universität, 

sowie "Diploma comprovativo da conclusao do internato geral" 

(Zeugnis über die allgemeine Krankenhausarzt-Ausbildung), ausge­

stellt von den zuständigen Stellen des Gesundheitsministeriums; 
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1) Vereinigtes Königreich: 

"Primary qualification" (Bescheinigung über eine ärztliche Grund­

ausbildung), die im Vereinigten Königreich nach Ablegen einer 

Prüfung vor einem dafür zuständigen Prüfungsausschuß ausgestellt 

wird, und eine von dem genannten Prüfungsausschuß ausgestellte 

Bescheinigung über die praktische Erfahrung, die zur Eintragung 

als "fully registered medical practitioner" (endgültig eingetra­

gener praktischer Arzt) befähigt; 

m) Finnland: 

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine 

licenciat examen" (Bescheinigung über den Grad des Lizentiats in 

Medizin), ausgestellt von der medizinischen Fakultät einer Hoch­

schule, und Bescheinigung über die praktische Ausbildung, ausge­

stellt von den zuständigen Gesundheitsbehörden; 

n) Island: 

"prof i laeknisfraedi fra laeknadeild Haskola islands" (Diplom 

der medizinischen Fakultät der Universität Islands) und eine 

Bescheinigung über die mindestens zwölfmonatige praktische Aus­

bildung in einem Krankenhaus, ausgestellt vom Chefarzt; 

0) Liechtenstein: 

Diplome, Bescheinigungen und sonstige Urkunden, die in einem 

anderen Staat ausgestellt wurden, für den diese Richtlinie gilt, 

und die in diesem Artikel aufgeführt sind, zusammen mit einer 

Bescheinigung über eine abgeschlossene praktische Ausbildung, 

ausgestellt von den zuständigen Behörden; 
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p) Norwegen: 

"bevis for bestatt medisinsk embetseksamen" (Diplom des Grades 

cand.med.), ausgestellt durch die medizinische Fakultät einer 

Hochschule, und eine Bescheinigung über praktische Ausbildung, 

ausgestellt von den zuständigen Gesundheitsbehörden; 

q) Schweden: 

"läkarexamen" (medizinischer Hochschulgrad), ausgestellt von der 

medizinischen Fakultät einer Hochschule, und eine Bescheinigung 

über praktische Ausbildung, ausgestellt von der nationalen Ge­

sundheitsbehörde. 
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Anlage 2 (zu §§ 3b und 3c) 

Belgien 

"Titre d'agr~gation en qualit~ de m~dicin sp~cialiste - erken­

ningstitel van geneesheer specialist" (Zeugnis über die Zulassung 

als Facharzt), ausgestellt von dem Minister, in dessen Zuständig­

keitsbereich das Gesundheitswesen fällt; 

Dänemark 

"Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege" 

(Bescheinigung, wonach die Berufsbezeichnung eines Facharztes 

geführt werden darf), ausgestellt von der Gesundheitsbehörde; 

Deutschland 

Die von den Landesärztekammern erteilte fachärztliche Anerken-

nung; 

Griechenland 

"Titlos Iatrikis eidikotitas" (Facharztdiplom), ausgestellt von 

den "Nomarchies" (Präfekturen); 

Spanien 

"Titulo de Especialista" (Facharztzeugnis), ausgestellt vom Mini­

sterium für Erziehung und Wissenschaft; 
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Frankreich 

"Certificat d'Atudes spAciales de mAdecine" (fachärztliches 

Studienzeugnis), ausgestellt von der medizinischen Fakultät 

oder der medizinisch-pharmazeutischen Fakultät einer Universi­

tät oder von einer Universität; 

"Attestation de mAdecine spAcialiste qualifiA" 

(Befähigungsbescheinigungen für Fachärzte), ausgestellt vom 

Vorstand der Ärztekammer; 

"Certificat d'Atudes spAciales de mAdecine" (fachärztliches 

Studienzeugnis), ausgestellt von der medizinischen Fakultät 

oder der medizinisch-pharmazeutischen Fakultät einer Universi­

tät, oder die durch Erlaß des Erziehungsministeriums ausge­

stellte Bescheinigung über die Gleichwertigkeit dieses Zeug­

nisses; 

"Diplome d'Atudes spAcialisAes de mAdecine" (fachärztliches 

Diplom), ausgestellt von einer Universität; 

Irland 

"Certificate of specialist doctor" (Facharztzeugnis), ausgestellt 

von der zuständigen Behörde, die vom Minister für Gesundheitswe­

sen dafür anerkannt worden ist; 

Italien 

"Diploma di medico specialista" (Facharztdiplom), ausgestellt vom 

Rektor einer Universität; 
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Luxemburg 

"Certificat de mAdecine spAcialiste" (Facharztdiplom), ausge­

stellt vom Gesundheitsministerium nach Stellungnahme des Ärzte­

kollegiums; 

Niederlande 

"Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Spe­

cialistenregister" (Bescheinigung über die Anerkennung und die 

Eintragung in das Facharztregister), ausgestellt von der 

"Specialisten-Registratiecommissie (S.R.C.)" (Kommission für 

die Anerkennung von Fachärzten); 

"Getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register 

von Sociaal - Geneeskundigen" (Bescheinigung über die Anerken­

nung und die Eintragung in das Register für Ärzte der Sozial­

medizin), ausgestellt von der "Sociaal-Geneeskundigen Regi­

stratiecomissie (S.G.R.C.)" (Kommission für die Eintragung von 

Ärzten der Sozialmedizin); 

Portugal 

"Grau de Assistente" (Assistenzarztgrad), vergeben von den zu­

ständigen Stellen des Gesundheitsministeriums, oder "Titulo de 

Especialista" (Facharztzeugnis), ausgestellt von der Ärztekammer; 

Vereinigtes Königreich 

"Certificate of completion of specialist training" (Bescheinigung 

über den Abschluß der fachärztlichen Ausbildung), ausgestellt von 

der als dafür zuständig anerkannten Behörde; 
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Finnland 

"todistus erikoislääkärin oikeudesta/bevis om specialisträttighe­

ten" (Bescheinigung über die Qualifikation als Facharzt), ausge­

stellt von den zuständigen Behörden; 

Island 

IsArfraedileyfi" (Bescheinigung über die Qualifikation als Fach­

arzt), ausgestellt vom Gesundheitsministerium; 

Liechtenstein 

Diplome, Bescheinigungen und sonstige Urkunden, die in einem 

anderen Staat ausgestellt wurden, für den diese Richtlinie gilt, 

und die in diesem Artikel aufgeführt sind, zusammen mit einer 

Bescheinigung über eine abgeschlossene praktische Ausbildung, 

ausgestellt von den zuständigen Behörden; 

Norwegen 

"bevis for tillatelse til a benytte spesialisttittelen" 

(Bescheinigung, wonach die Berufsbezeichnung eines Facharztes 

geführt werden darf), ausgestellt von den zuständigen Behörden; 

Schweden 

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av·socialsty­

reIsen" (Bescheinigung, wonach die Berufsbezeichnung eines Fach­

arztes geführt werden darf), ausgestellt von der nationalen Ge­

sundheitsbehörde; 
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Anlage 3 (zu § 3b und 3c) 

- Anästhesiologie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Chirurgie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

-59-

anesthesiologiejanesthesiologie 

anaestesiologi 

Anästhesiologie 

anaisthisiologia 

anestesiolo9ia y reanimaci6n 

anesthesiologie-reanimation 

chirurgicale 

anaesthetics 

anestesia e rianimazione 

anesthesie-reanimation 

anesthesiologie 

anestesiologia 

anaesthetics 

anestesiologiajanestesiologi 

svaefingalaekningar 

Anästhesiologie 

anestesiologi 

anestesiologi 

chirurgiejheelkunde 

kirurgi eller kirurgiske sygdomme 

Chirurgie 

cheiroyrgiki 

cirugia general y deI aparato 

digestivo 

chirurgie generale 

general surgery 
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Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Neurochirurgie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-60-

chirurgia generale 

chirurgie generale 

heelkunde 

cirurgia geral 

general surgery 

kirurgia/kirurgi 

almennar skurdlaekningar 

Chirurgie 

generell kirurgi 

allmän kirurgi 

neurochirurgia/neurochirurgie 

neurokirurgi eller kirurgiske 

nervesygdomme 

Neurochirurgie 

neyrocheiroyrgiki 

neurocirugia 

neurochirurgie 

neurological surgery 

neurochirurgia 

neurochirurgie 

neurochirurgie 

neurocirurgia 

neurological surgery 

neurokirurgia/neurokirurgi 

taugaskurdlaekningar 

Neurochirurgie 

nevrokirurgi 

neurokirurgi 
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- Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Innere Medizin 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

gynecologie-obstetrique/ 

gynecologie-verloskunde 

gynaekologi og obstetrik eller 

kvindesygdomme og födselshjaelp 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

maieytiki-gynaikologia 

obstetricia y ginecologia 

gynecologie-obstetrique 

obstetrics and gynaecology 

ostetricia e ginecologia 

gynecologie-obstetrique 

verloskunde en gynaecologie 

ginecologia e obstetricia 

obstetrics and gynaecology 

naistentaudit ja synnytykset/ 

kvinnosjukdomar och förlossningar 

kvenlaekningar 

Gynäkologie und Geburtshilfe 

fodselshjelp og kvinnesykdommer 

kvinnosjukdomar och förlossningar 

(gynekologi och obstetrik) 

medecine interne/inwendige 

geneeskunde 

intern medicin eller medicinske 

sygdomme 

Innere Medizin 

pathologia 

medicina interna 

medecine interne 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)66 von 228

www.parlament.gv.at



Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Augenheilkunde 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-62-

general (internal) medicine 

medicina interna 

maladies internes 

inwendige geneeskunde 

medicina interna 

general medicine 

sisätauditjinremedicin 

lyflaekningar 

Innere Medizin 

indremedisin 

allmän internmedicin 

ophtalmologiejoftalmologie 

oftalmologi eller 

öjensygdomme 

Augenheilkunde 

ofthalmologia 

oftalmologia 

ophtalmologie 

ophthalmology 

oculistica 

ophtalmologie 

oogheelkunde 

oftalmologia 

ophthalmology 

silmätauditjögonsjukdomar 

augnlaekningar 

Augenheilkunde 

oyesykdommer 

ögonsjukdomar (oftalmologi) 
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- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Kinderheilkunde 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

-63-

oto-rhino-laryngologie/ 

otorhinolaryngologie 

oto-rhino-laryngologi eller 

öre-naese-halssygdomme 

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

otorinolaryggologia 

otorrinolaringologia 

oto-rhino-laryngologie 

otolaryngology 

otorinolaringoiatria 

oto-rhino-laryngologie 

keel-, neus- en oorheelkunde 

otorrinolaringologia 

otolaryngology 

korva-, nenä- ja kurkkutaudit/ 

öron-, näs- och strupsjukdomar 

hals-, nef- og eyrnalaekningar 

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 

ore-nese-halssykdommer 

öron-, näs- och halssujkdomar 

(oto-rhino-laryngologi) 

pediatrie/kindergeneeskunde 

paediatri eller börnesygdomme 

Kinderheilkunde 

paidiatriki 

pediatria y sus areas especificas 

pediatrie 

paediatrics 

pediatria 
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Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-64-

pediatrie 

kindergeneeskunde 

pediatria 

paediatrics 

lastentaudit/barnsjukdomar 

barnalaekningar 

Kinderheilkunde 

barnesykdommer 

barnaalderns invärtes sjukdomar 

(pediatrik) 

- Lungen- und Bronchialheilkunde 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

pneumologie/pneumologie 

medicinske lungesygdomme 

Lungen- und Bronchialheilkunde 

fymatiologia-pneymonologia 

neumologia 

pneumologie 

respiratory medicine 

tisiologia e malattie dell'apparato 

respiratorio 

pneumo-phtisiologie 

longziekten en tuberculose 

pneumologia 

respiratory medicine 

keuhkosairaudet/lungsjukdomar 

lungnalaekningar 

Lungenkrankheiten 

lungesykdommer 

lungsjukdomar (pneumonologi) 
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- Urologie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Orthopädie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

-65-

urologie/urologie 

urologi eller urinvejenes kirurgiske 

sygdomme 

Urologie 

oyrologia 

urologia 

chirurgie urologique 

urology 

urologia 

urologie 

urologie 

urologia 

urology 

urologia/urologi 

bvagfaeraskurdlaekningar 

Urologie 

urologi 

urologisk kirurgi 

orthopedie/orthopedie 

ortopaedisk kirurgi 

Orthopädie 

orthopediki 

traumatologia y circugia ortopedica 

chirurgie orthopedique et 

traumatologie 

orthopaedic surgery 

ortopedia e traumatologia 

orthopedie 
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Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Pathologie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-66-

orthopedie 

ortopedia 

orthopaedic surgery 

ortopedia ja traumatologia/ 

ortopedi och traumatologi 

baeklunarskurdlaekningar 

Orthopädische Chirurgie 

ortopedisk kirurgi 

ortopedisk kirurgi 

anatomie pathologique/ 

pathologische anatomie 

patologisk anatom i og histologi 

eller vaevsundersögelse 

Pathologie 

pathologiki anatomiki 

anatomia pato16gica 

anatomie et cytologie pathologique 

morbid anatomy and histopathology 

anatomia patologica 

anatomie pathologique 

pathologische anatomie 

anatomia pato16gica 

morbid anatomy and histopathology 

patologia/patologi 

liffaerameinafraedi 

Pathologie 

patologi 

klinisk patologi 
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- Neurologie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Psychiatrie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

-67-

neurologie/neurologie 

neuromedicin eller medicin -

ske nervesygdomme 

Neurologie 

neyrologia 

neurologia 

neurologie 

neurology 

neurologia 

neurologie 

neurologie 

neurologia 

neurology 

neurologia/neurologi 

taugalaekningar 

Neurologie 

nevrologi 

nervsjukdomar (neurologi) 

psychiatrie/psychiatrie 

psykiatri 

Psychiatrie 

psychiatriki 

psiquiatria 

psychiatrie 

psychiatry 

psichiatria 

psychiatrie 

psychiatrie 

psiquiatria 

psychiatry 
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Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-68-

psykiatriajpsykiatri 

gedlaekningar 

Psychiatrie und Psychotherapie 

psychiatri 

allmän psykiatri 
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Anlage 4 (zu §§ 3b und 3c) 

- Klinische Biologie 

Belgien: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Portugal: 

-69-

biologie clinique/klinische biologie 

analisis clinicos 

biologie medicale 

patologia diagnostica di laboratorio 

patologia clinica 

- Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Biologische Chemie 

Dänemark: 

Spanien: 

klinisk mikrobiologi 

Mikrobiologie und Infektions­

epidemiologie 

mikrobiologia 

microbiologia y parasitologia 

microbiology 

microbiologia 

microbiologie 

medische microbiologie 

medical microbiology 

kliininen mikrobiologia/klinisk 

mikrobiologi 

syklafraedi 

medisinsk mikrobiologi 

klinisk bakteriologi 

klinisk kemi 

bioquimica clinica 
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Irland: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Immunologie: 

Spanien: 

Irland: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Plastische Chirurgie: 

Belgien: 

Dänemark: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

-70-

chemical pathology 

chimie biologique 

klinische chemie 

chemical pathology 

kliininen kemia/klinisk kemi 

klinisk kjemi 

klinisk kemi 

immunologia 

clinical immunology 

immunology 

immunologia/immunologi 

onaemisfraedi 

immunologi og transfusjonsmedisin 

klinisk immunologi 

chirurgie plastique/ 

plastische heelkunde 

plastikkirurgi 

plastiki cheiroyrgiki 

cirugia plastica y reparadora 

chirurgie plastique, 

reconstructrice 

et esthethique 

plastic surgery 

chirurgia plastica 

chirurgie plastique 

plastische chirurgie 

cirurgia plastica et reconstrutiva 
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Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Physiotherapie 

Belgien: 

Dänemark: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

-71-

plastic surgery 

plastiikkakirurgia/plastikkirurgi 

lytalaekningar 

plastikkirurgi 

plastikkirurgi 

medecine physique/ 

fysische geneeskunde 

fysiurgi og rehabilitering 

fysiki iatriki kai apokatastasi 

rehabilitaci6n 

reeducation et readaptation 

fonctionne1les 

fisioterapia 

reeducation et readaptation 

fonctionnelles 

revalidatie 

fisiatria 

fysiatria/fysiatri 

orku- og endurhaefingarlaekningar 

Physikalische Medizin und 

Rehabilitation 

fysikalisk medisin og rehabilitering 

medicinsk rehabilitering 

- Dermatologie und Venerologie: 

Belgien: 

Dänemark: 

dermato-venereologie/ 

dermato-venereologie 

dermato-venerologi eller 

hud- og könssygdomme 
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Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Radiologie 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Island: 

Norwegen: 

-72-

l: 

Dermatologie und Venerologie 

dermatologia-afrodisiologia 

dermatologia medico-cirugica y 

venereologia 

dermatologie et venereologie 

dermatologia e venerologia 

dermato-venereologie 

dermatologie en venerologie 

dermatovenereologia 

iho- ja sukupuolitauditj 

hud- och könssjukdomar 

hyd- og kynsjukd6malaekningar 

Dermatologie und Venereologie 

hud- og veneriske sykdommer 

hudsjukdomar och veneriska sjukdomar 

(dermatologi och venerologi) 

Radiologie 

aktinologia-radiologia 

electroradiologia 

electro-radiologie 

radiologia 

electro-radiologie 

radiologie 

radiologia 

geislalaekningar 

radiologi 
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- Radiodiagnose 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Liechtenstein: 

Schweden: 

- Radiotherapie 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

-73-

radiodiagnostic/röntgendiagnose 

diagnostisk radiologi eller 

röntgenundersögelse 

Radiologische Diagnostik 

aktinodiagnostiki 

radiodiagn6stico 

radiodiagnostic et imagerie medicale 

diagnostic radiology 

radiodiagnostic 

radiodiagnostiek 

radiodiagn6stico 

diagnostic radiology 

radiologia/radiologi 

Medizinische Radiologie 

röntgendiagnostik 

radio- et radiumtherapie/ 

radio- en radiumtherapie 

terapeutisk radiologi eller 

stralebehandling 

Strahlentherapie 

aktinotherapeytiki 

oncologia radioterapica 

oncologie, option radiotherapie 

radiotherapy 

radiotherapie 

radiotherapie 

radioterapia 
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vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Norwegen: 

Schweden: 

- Community medecine 

Frankreich: 

Irland: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Liechtenstein: 

Norwegen: 

- Arbeitsmedizin 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Frankreich: 

Irland: 

Italien: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

Island: 

Norwegen: 

Schweden: 

-74-

radiotherapy 

syöpätaudit ja sädehoito/ 

cancersjukdomar och radioterapi 

onkologi 

tumörsjukdomar (allmän onkologi) 

sante publique et medecine sociale 

community medecine 

community medecine 

terveydenhuolto/hälsovard 

felagslaekningar 

Prävention und Gesundheitswesen 

samfunnsmedisin 

samfundsmedicin/arbejdsmedicin 

Arbeitsmedizin 

iatrici tis ergasias 

medecine du travail 

occupational medicine 

medicina del lavoro 

arbeids-en bedrijfsgeneeskunde 

medicina do trabalho 

occupational medicine 

työterveyshuolto/företagshälsovard 

atvinnulaekningar 

yrkesmedisin 

yrkesmedicin 
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- Nuklearmedizin 

Belgien: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Italien: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes Königreich: 

Finnland: 

-75-

medecine nucleaire/nucleaire 

geneeskunde 

Nuklearmedizin 

pyriniki iatriki 

medicina nuclear 

medecine nucleaire 

medicina nucleare 

nucleaire geneeskunde 

medicina nuclear 

nuclear medicine 

isotooppitutkimukset/ 

isotopundersökningar 
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Anlage 5 (zu § l8a Abs. 4) 

1. Bezeichnung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen 

Befähigungsnachweise: 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

Griechenland: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Titre d' agreation en qualite de 

medecin generaliste/Titel van 

erkenning als huisarts 

Tilladelse til at betegne sig som 

alment praktiserende laege 

Zeugnis über die spezifische 

Ausbildung in der 

Allgemeinmedizin 

titlos iatrikis eidikotitas genikis 

iatrikis 

Titulo de Especialista en Medecina 

Familiar y Comunitaria 

Diplome d' Etat de docteur en 

medecine (avec document annexe 

attestant la formation specifique en 

medecine generale) 

Certificate of specific 

qalifications in general medical 

practice 

keine Ausbildung, daher keine 

Ausbildungsbezeichnung 

Certificaat von inschrijving in het 

register van erkende huisartsen 

van de Koninklijke Nederlandsche 

Maatschappij tot bevordering der 

geneeskunst 
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Portugal: 

Vereinigtes 

Königreich: 

2. Berufsbezeichnungen: 

Belgien: 

Dänemark: 

Deutschland: 

GriechendIand: 

Spanien: 

Frankreich: 

Irland: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Portugal: 

Vereinigtes 

Königreich: 

-77-

Diploma do internato complementar de 

clinica geral 

Certificate of prescribed/equivalent 

experience 

Medecin generaliste agree/Erkende 

huisarts 

Alment praktiserende laege 

Praktischer Arzt/Ärztin 

iatros me eidikotita genikis 

iatrikis 

Especialista en Medicina Familiar y 

Comunitaria 

Medecin qualifie en medecine 

generale 

General medical practitioner 

Medecin generaliste 

Huisarts 

Assistente de clinica geral 

General medical practitioner 
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1 

Vor b 1 a t t 

Problem und Ziel: 

Das geplante Inkrafttreten des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum erfordert eine Anpassung des Ärztegesetzes 1984 an das 

EWR-Recht. Weiters besteht dringender Regelungsbedarf in einzelnen 

Bereichen der Vollziehung des Ärztegesetzes 1984, insbesondere auch 

im Bereich des Kammerrechtes, sowie Bedarf nach einer Modernisierung 

des Disziplinarrechtes. Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der 

Ärztegesetznovelle 1992 Bedarf nach einer terminologischen Verein­

heitlichung in bezug auf die sogenannten "klinischen" und 

"nichtklinischen" Sonderfächer. 

Inhalt: 

Die wesentlichsten Regelungsschwerpunkte der Novelle sind: 

- die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die ärztliche Niederlas­

sungsfreiheit und die Freiheit des ärztlichen Dienstleistungsver­

kehrs im Rahmen des EWR-Abkommens, 

- in diesem Zusammenhang die Einführung der Bezeichnung 

"approbierter Arzt" für Ärzte und Ärztinnen aus dem EWR-Raum ohne 

spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin oder in einem Son­

derfach der Heilkunde, 

- die Verbesserung der allgemeinmedizinischen Ausbildung nach Maßga­

be des EWR-Rechtes und im Zusammenhang damit 

die Änderung der Berufsbezeichnung "praktischer Arzt" in "Arzt für 

Allgemeinmedizin", 

die Einführung von Rechtsinformationsstellen im Bereich der Lan­

desärztekammern, 
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- die Einführung des Erfordernisses der gesundheitlichen Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit im Zusammenhang mit dem Erwerb der ärztlichen 

Berufsberechtigung, 

- die Schaffung eines erleichterten Berufszuganges für Flüchtlinge, 

- die Verankerung der Teilzeitausbildung für Turnusärzte und Turnus-

ärztinnen, die Kleinkinder zu betreuen haben, 

die Schaffung erweiterter Anrechnungsmöglichkeiten für im Ausland 

absolvierte Aus- oder Weiterbildungszeiten, 

im Hinblick auf österreichische Ärzte, die im Ausland eine ärztli­

che Berufsberechtigung erworben haben, die Verankerung des Rechtes 

zur selbständigen ärztlichen Tätigkeit aufgrund einer Bewilligung 

des Bundesministers für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz, 

- die Beseitigung der Bedarfsprüfung für den zweiten Berufssitz 

sowie für die Ausübung der Facharzttätigkeit auf mehr als einem 

Sonderfach, 

- die terminologische Vereinheitlichung in bezug auf die sogenannten 

"klinischen" und "nichtklinischen" Sonder fächer , 

- die Schaffung eines zeitgemäßen Disziplinarrechtes. 

Alternativen: 

Keine Alternativen im Hinblick auf die Anpassung an das EWR-Recht. 

Im übrigen Beibehaltung der derzeitigen Rechtslage, die als unbe­

friedigend anzusehen ist. 

Kosten: 

Durch die Verwirklichung dieses Gesetzesvorhabens wird sich für den 

Bund ab 1995 ein zusätzlicher Aufwand aus der Förderung der 

Ärzteausbildung sowie aus der Vollziehungstätigkeit in bezug auf 

diese Förderungsmaßnahmen für die Ärzteausbildung ergeben. 

Ansonsten sind die Auswirkungen für den Bund als kostenneutral anzu­

sehen. 
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EG-Konformität: 

Durch die Umsetzung der EG-Richtlinien wird der geltende Rechtsbe­

stand mit der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft in Ein­

klang gebracht. 
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E r I ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

A. Anpassungen an das EWR-Recht: 

Das Schwergewicht des Entwurfes liegt in der Anpassung des Ärztege­

setzes 1984 an das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 

(EWR-Abkomen; 460 der Beilagen zu den Sten.Prot. des Nationalrates 

XVIII.GP). Dies erfolgt durch die Umsetzung folgender für das Ärzte­

recht maßgebender, im Anhang VII des EWR-Abkommens angeführter 

Richtlinien: 

1. 375 L 0362: Richtlinie 75/362/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 für 

die gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und 

sonstigen Befähigungsnachweise des Arztes und für Maßnahmen zur 

Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts 

und des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr (ABI.Nr. L 167 

vom 30.6.1975, S. 1), geändert durch 

- 1 79 H: Akte über die Bedingungen des Beitritts und die Anpas­

sungen der Verträge - Beitritt der Republik Griechenland 

(ABI.Nr. L 291 vom 19.11.1979, S. 90), 

- 382 L 0076: Richtlinie 82/76/EWG des Rates vom 26. Jänner 1982 

(ABI.Nr. L 43 vom 15.2.1982, S. 21), 

- 1 85 I: Akte über die Bedingungen des Beitritts und die Anpas­

sungen der Verträge - Beitritt des Königreichs Spanien und der 

Portugiesischen Republik (ABI.Nr. L 302 vom 15.11.1985, 

S. 158), 

- 389 L 0594: Richtlinie 89/594/EWG des Rates vom 

30. Oktober 1989 (ABI.Nr. L 341 vom 23.11.1989. S. 19), 
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- 390 L 0658: Richtlinie 90/658/EWG des Rates vom 

4. Dezember 1990 (AB1.Nr. L 353 vom 17.12.1990, S. 73); 

2. 375 L 0363: Richtlinie 75/363/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 

Tätigkeiten des Arztes (AB1.Nr. L 167 vom 30.6.1975, S. 14), 

geändert durch 

- 382 L 0076: Richtlinie 82/76/EWG des Rates vom 26. Jänner 1982 

(AB1.Nr. L 43 vom 15.2.1982, S. 21), 

- 389 L 0594: Richtlinie 89/594/EWG des Rates vom 

30. Oktober 1989 (AB1.Nr. L 341 vom 23.11.1989, S. 19); 

3. 386 L 0457: Richtlinie 86/457/EWG des Rates vom 

15. September 1986 über eine spezifische Ausbildung in der Allge­

meinmedizin (AB1.Nr. L 267 vom 19.9.1986, S. 26); 

4. C/268/90/S.2: Liste 90/C 268/02 der Bezeichnungen der Diplome, 

Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise und Berufs­

bezeichnungen praktischer Ärzte - Veröffentlichung gemäß 

Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 86/457/EWG des Rates 

(ABl.Nr. C 268 vom 14.10.1990, S. 2). 

Die Richtlinien gelten für Zwecke des Abkommens mit den im Anhang 

VII des EWR-Abkommens angeführten Ergänzungen, auf die verwiesen 

wird, und die im vorliegenden Entwurf berücksichtigt sind. 

Aufgrund des EWR-Rechtes ergeben sich folgende Regelungsschwer­

punkte: 

Der Entwurf schafft die Rechtsgrundlagen für die ärztliche Berufs­

ausübung durch Ärzte und Ärztinnen aus EWR-Staaten in Österreich 
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sowie durch österreichische Ärzte und Ärztinnen im übrigen EWR-Raum 

und verwirklicht damit die Niederlassungsfreiheit sowie die Freiheit 

des Dienstleistungsverkehrs im Bereich des Ärzterechtes. 

Die Berufszulassung der Ärzte und Ärztinnen aus dem EWR-Raum erfolgt 

im Wege der Anerkennung der in der Richtlinie 75/363/EWG angeführ­

ten, von den zuständigen Behörden der übrigen EWR-Staaten ausge­

stellten ärztlichen Befähigungsnachweise. Die administrative Durch­

führung der Anerkennung obliegt der Österreichischen Ärztekammer. 

Andererseits wird durch die Verankerung von Diplomen über die spezi­

fische Ausbildung in der Allgemeinmedizin sowie von Facharztdiplo­

men, die von der Österreichischen Ärztekammer auszustellen und von 

den übrigen EWR-Mitgliedstaaten anzuerkennen sein werden, auch die 

Grundlage dafür geschaffen, daß die zur selbständigen Berufsausübung 

berechtigten österreichischen Ärzte und Ärztinnen im EWR-Ausland 

tätig werden können. 

Die von im EWR-Ausland ansässigen Ärzten und Ärztinnen im Rahmen des 

freien Dienstleistungsverkehrs in Österreich erbrachten Tätigkeiten 

sind grundsätzlich im voraus, jedenfalls aber ehestmöglich, der 

jeweiligen Ärztekammer anzuzeigen. Die ausländischen Ärzte und Ärz­

tinnen unterliegen hinsichtlich der Erbringung der Dienstleistungen 

den in Österreich geltenden Berufspflichten und dem Disziplinar­

recht. 

Auch österreichische Ärzte und Ärztinnen werden auf Grundlage ent­

sprechender, von der Österreichischen Ärztekammer auszustellender 

Bescheinigungen anläßlich der Erbringung von Dienstleistungen vor­

übergehend im übrigen EWR-Raum tätig sein können. 

Im Zusammenhang mit der Niederlassungsfreiheit und der Freiheit des 

Dienstleistungsverkehrs sind auch Regelungen betreffend die Berufs­

bezeichnung für die in Österreich tätigen Ärzte und Ärztinnen aus 

dem EWR-Raum zu treffen. Im Hinblick darauf, daß das EWR-Recht 
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Österreich zur Berufszulassung von Ärzten verpflichten wird, die 

zwar über einen im EWR-Ausland erworbenen Nachweis über die Absol­

vierung einer ärztlichen Mindest(grund)ausbildung verfügen, die 

jedoch keine spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin oder in 

einem Sonder fach der Heilkunde absolviert haben, wird für diese in 

Österreich neue Ärztegruppe die Bezeichnung "approbierter Arzt" 

eingeführt. Damit soll im Interesse der Patienten und Patientinnen 

die entsprechende Markttransparenz sichergestellt werden. 

Im Hinblick auf den im Zusammenhang mit einem EWR-Beitritt auf Sei­

ten der in- und ausländischen Ärzte und Ärztinnen bestehenden Infor­

mationsbedarf sollen von den Ärztekammern in den Bundesländern 

Rechtsinformationsstellen eingerichtet werden, die Beratung in bezug 

auf die gesundheits- und sozialrechtlichen Vorschriften, die mit der 

ärztlichen Berufsausübung im Zusammenhang stehen, anbieten werden. 

Ab 1. Jänner 1995 wird die schon derzeit bestehende Möglichkeit, 

einen Teil der praktischen Ausbildung zum praktischen Arzt in einer 

anerkannten Lehrpraxis oder in einem anerkannten Lehrambulatorium zu 

absolvieren, verpflichtend sein, wobei zumindest sechs Monate der 

praktischen allgemeinmedizinischen Ausbildung in einer Einrichtung, 

die der medizinischen Erstversorgung dient, absolviert werden müs­

sen. Diese sich zwingend aus dem EWR-Recht ergebende Neuerung, die 

jedenfalls zu einer qualitativen Verbesserung der allgemeinmedizini­

schen Ausbildung und damit zu einer Aufwertung dieses Berufsstandes 

führen wird, soll auch in der Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemein­

medizin" ihren Niederschlag finden. 

Weiters soll künftig im Rahmen des Verfahrens zum Erwerb der Berufs­

berechtigung auch der Nachweis der gesundheitlichen Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit zu erbringen sein. Dies korrespondiert auch 

damit, daß Österreich auf Ersuchen eines EWR-Staates etwa auch die 

Vertrauenswürdigkeit in Österreich tätiger Ärzte und Ärztinnen, die 

sich in dem betreffenden Staat niederzulassen beabsichtigen, zu 

prüfen haben wird. Diese Aufgabe soll in den Zuständigkeitsbereich 
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der Österreichischen Ärztekammer übertragen werden. Die Verankerung 

der gesundheitlichen Eignung und Vertrauenswürdigkeit als Vorausset­

zung für die Berufszulassung ist auch in anderen Berufsgesetzen im 

Bereich des Gesundheitswesens bereits erfolgt. 

Weiters führt der vorliegende Entwurf auch das Kammer-Wahlrecht im 

Hinblick auf die EWR-Ärzte und -Ärztinnen einer entsprechenden Re­

gelung zu. 

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

dieses Entwurfes verwiesen. 

B. Zu den übrigen Bestimmungen: 

Im Geiste der Genfer Flüchtlingskonvention soll der Berufszugang für 

Flüchtlinge, die Angehörige des ärztlichen Berufes sind, erleichtert 

werden. 

Ein dringendes Anliegen junger Turnusärzte und Turnusärztinnen, die 

Kleinkinder zu betreuen haben, stellt die Möglichkeit einer Teil­

zeitausbildung dar. Diesem Anliegen soll durch den vorliegenden 

Entwurf, der den diesbezüglichen EWR-Vorgaben entspricht, Rechnung 

getragen werden. 

Weiters sollen die Anrechnungsmöglichkeiten für im Ausland absol­

vierte Aus- oder Weiterbildungszeiten dahingehend erweitert werden, 

daß auch vor dem Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft oder 

vor der Nostrifizierung eines im Ausland erworbenen Doktorates der 

gesamten Heilkunde absolvierte Ausbildungszeiten unter der Voraus­

setzung der Gleichwertigkeit auf die Ausbildung zum Arzt für Allge­

meinmedizin oder zum Facharzt angerechnet werden können. 

Während die mit der letzten Novellierung eingeführte Regelung, wo­

nach bei Nachweis einer im Ausland erworbenen ärztlichen Berufsbe­

rechtigung und entsprechender Qualifikation eine Bewilligung für die 
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selbständige ärztliche Berufsausübung im Rahmen von Krankenanstalten 

erteilt werden kann, auf ausländische Staatsangehörige zugeschnitten 

war, soll nach diesem Entwurf eine entsprechende Möglichkeit auch 

für im Ausland ärztlich ausgebildete österreichische Staatsangehöri­

ge geschaffen werden. 

Weiters sollen die Voraussetzungen für eine freiberufliche Tätigkeit 

dieser Ärzte und Ärztinnen jenen für die Tätigkeit in Krankenanstal­

ten angeglichen werden. 

Mit Erkenntnis vom 2. Oktober 1992, G 338/91-16, kundgemacht im 

BGBl.Nr. 851/1992, hat der Verfassungsgerichtshof die Regelung, 

wonach die Bewilligung eines zweiten Berufssitzes vom Ergebnis einer 

Bedarfprüfung abhängig war, als verfassungswidrig aufgehoben. Die 

neue Regelung sieht von einer Bedarfsprüfung ab und beschränkt 

gleichzeitig die Zahl der zulässigen Berufssitze auf zwei. Damit 

wird einerseits dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Erwerb­

sausübungsfreiheit Rechnung getragen. Andererseits soll durch die 

Beschränkung der Berufssitze der aus gesundheitspolitischer Sicht 

notwendigen Qualitätssicherung Rechnung getragen werden. 

In konsequenter Weiterverfolgung dieses Erkenntnisses des Verfas­

sungsgerichtshofes soll auch die Bedarfsprüfung für die Ausübung der 

Facharzttätigkeit auf mehr als einem Sonderfach entfallen. 

Einem dringenden Anliegen des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung folgend, wonach für die Betreuung von Famulanten und Famu­

lantinnen nicht ausreichend selbständig berufsberechtigte Ärzte oder 

Ärztinnen zur Verfügung stehen, soll eine Vertretung dieser Ärzte 

und Ärztinnen durch Turnusärzte und Turnusärztinnen dahingehend 

ermöglicht werden, daß die Studenten und Studentinnen der Medizin 

künftig unter Anleitung und Aufsicht durch entsprechend fortge­

schrittene Turnusärzte und Turnusärztinnen ihre Tätigkeiten durch­

führen können sollen. 
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Änderungen ergeben sich auch im Zusammenhang damit, daß bereits mit 

der Ärztegesetz-Novelle BGBl.Nr. 461/1992 im Rahmen der Neuregelung 

der Anerkennung von Ausbildungsstätten grundsätzlich die Untertei­

lung in sogenannte "klinische" und "nichtklinische" Sonder fächer 

beseitigt wurde. Die terminologische Vereinheitlichung soll nunmehr 

den gesamten Regelungsbereich erfassen. 

Unabhängig davon, daß schon aufgrund des in Aussicht genommenen 

EWR-Beitrittes Österreichs Änderungen im Bereich des Disziplinarech­

tes notwendig werden, besteht auch Regelungsbedarf hinsichtlich 

einer Modernisierung dieses Rechtsbereiches. Mit dem vorliegenden 

Entwurf sollen Lücken geschlossen und anstelle der Dienstpragmatik, 

RGBl.Nr. 15/1914, nunmehr die Strafprozeßordnung anwendbar gemacht 

und dadurch eine entsprechende Modernisierung des Disziplinarrechtes 

herbeigeführt werden. 

Weitere Regelungen betreffen dringend notwendige Adaptierungen an 

die kammerinterne Vollziehung. 

Im übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 

dieses Entwurfes verwiesen. 

Verfassungsrechtliche Grundlage für die Ausarbeitung dieses Entwur­

fes ist Artikel 10 Abs. 1 Z 12 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der 

Fassung von 1929, der den Kompetenztatbestand "Gesundheitswesen" für 

Gesetzgebung und Vollziehung in die Zuständigkeit des Bundes weist. 

c. Kosten: 

Zur Frage der Kosten ist zu bemerken, daß derzeit für Förderungen 

der Ärzteausbildung im Jahr 1992 tatsächlich 37 Millionen 730.000 

Schilling aufgewendet worden sind. Der Bundesvoranschlag für das 

Jahr 1993 hat 67 Millionen 871.000 Schilling, der Bundesvoranschlag 

1994 42 Millionen 723.000 Schilling vorgesehen. 
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Die Förderung der Ärzteausbildung setzt sich insbesondere aus der 

Förderung von Lehrpraxen sowohl praktischer Ärzte als auch Fachärzte 

sowie weiters aus Förderungen von Facharztausbildungen in sogenann­

ten Mangelsparten und einer Förderung einer Ausbildung von Turnus­

ärzten in Entwicklungsländern zusammen. 

Derzeit sind rund 700 Lehrpraxen aufgrund des Ärztegesetzes mit 

Bescheid zugelassen, davon 543 Lehrpraxen für die Ausbildung zum 

praktischen Arzt. 

Während nach der geltenden Rechtslage die Absolvierung einer Ausbil­

dungszeit zum praktischen Arzt in einer anerkannten Lehrpraxis le­

diglich eine freiwillig zu wählende Alternative zur Ausbildung in 

einer anerkannten Ausbildungsstätte bzw. Krankenanstalt darstellt, 

wird in Zukunft aufgrund der EWR-Anpassung eine verpflichtende Aus­

bildung in einer Einrichtung der medizinischen Erstversorgung in der 

Dauer von mindestens sechs Monaten vorzusehen sein. 

Diese Neuerung wird allerdings erst mit 1. Jänner 1995 entsprechend 

den EG-Richtlinien in Kraft treten, wobei eine sehr wesentliche 

Möglichkeit auch die Absolvierung in einer anerkannten Lehrpraxis 

eines praktischen Arztes bzw. Arztes für Allgemeinmedizin sein wird. 

Das bedeutet, daß ab 1995 mit einem erhöhten Förderungsaufwand hin­

sichtlich der Lehrpraxen für die Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

zu rechnen ist. 

Ausgehend davon, daß rund die Hälfte des tatsächlichen Aufwandes in 

die Förderung der Lehrpraxen für praktische Ärzte bzw. Ärzte für 

Allgemeinmedizin fließt, kann bei einer durchschnittlichen Erwartung 

von rund 700 absolvierten Medizinern und Medizinerinnen, die pro 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 93 von 228

www.parlament.gv.at



-9-

Jahr den Beruf eines Arztes für Allgemeinmedizin ergreifen wollen, 

ein Förderungsaufwand nach derzeitigen Sonderförderungsrichtlinien 

von rund 70 Millionen Schilling prognostiziert werden. 

Dies ergibt sich vor allem daraus, daß derzeit pro Monat und Lehr­

praxis pauschaliert 18.500 Schilling inklusive aller Lohnnebenkosten 

als Förderungsbeitrag geleistet werden, wobei pro Jahr zwei Turnus­

ärzte oder Turnusärztinnen in einer Lehrpraxis ihre verpflichtende 

Ausbildung in der Allgemeinmedizin absolvieren könnten. 

Aus der Vollziehung dieser Förderungstätigkeit würde sich für den 

Bund ein angemessener Aufwand in der Höhe von einer Million Schil­

ling an Personalkosten durch zumindest zwei Bedienstete des gehobe­

nen und einen Bediensteten des mittleren Dienstes ergeben. 
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Besonderer Teil 

Zu Artikel I Z 1 und 3 (§ 2 Abs. 1 und 5): 

Die Neuformulierung ergibt sich aus der Neueinführung der Berufs­

gruppe der "approbierten Ärzte" (siehe die Erl. zu §§ 3a und 12) 

sowie aus der neuen Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" 

(siehe die Erl. zu Artikel I Z 7). 

Zu Artikel I Z 2 (§§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 3, 6 Abs. 1 bis 5, 6 Abs. 7 

und 8, 6a Abs. 1, 7a Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Z 1 und Z 4, 81 Abs. 2 

sowie Überschrift vor § 6): 

Es handelt sich lediglich um eine teminologische Adaptierung im Hin­

blick auf die neue Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" 

(siehe die Erl. zu Artikel I Z 7). 

Zu Artikel I Z 4 (§ 3). 

Zur Bezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" siehe die Erl. zu Arti­

kel I Z 7. 

Unabhängig davon, daß mit der Übernahme des EWR-Rechtes, mit Ausnah­

me der Einführung einer obligatorischen sechsmonatigen Tätigkeit in 

einer Einrichtung der medizinischen Erstversorgung im Rahmen der 

Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin (Erl. zu Artikel I Z 7), 

weitere Änderungen der österreichischen Ärzteausbildung nicht zwin­

gend verbunden sind, bedarf das bisherige System der formalen Be­

rufszulassung im Hinblick auf die in Aussicht genommene Teilnahme am 

Europäischen Wirtschaftsraum insofern einer Adaptierung, als die 

Mitgliedstaaten die Aufnahme und Ausübung der selbständigen Tätig­

keit des Arztes vorn Besitz eines entsprechenden Befähigungsnachwei-
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ses abhängig zu machen haben, der garantiert, daß im Verlauf der 

Ausbildung entsprechende Mindestkenntnisse und -erfahrungen erworben 

worden sind (Artikel I der Richtlinie 75/363/EWG). 

Ziel dieser Richtlinie in Verbindung mit der Richtlinie 75/362/EWG 

ist es, daß die in den Mitgliedstaaten ausgestellten Befähigungs­

nachweise, mit denen der Abschluß einer ärztlichen Mindest(grund)­

ausbildung bescheinigt wird, von den Mitgliedstaaten gegenseitig 

ohne inhaltliche Prüfung anzuerkennen sind und aufgrund dieses Nach­

weises der Zugang zur ärztlichen Tätigkeit im jeweiligen Staat zu 

eröffnen ist. 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auch in Österreich einen ent­

sprechenden Befähigungsnachweis, der den Abschluß einer im Artikel 1 

der Richtlinie 75/3637EWG determinierten Mindest(grund)ausbildung 

bescheinigt, einzuführen, von deren Besitz die Berechtigung zur 

selbständigen ärztlichen Berufsausübung abhängig zu machen ist. 

Darüber hinaus erfordert die gegenseitige Anerkennung von Nachweisen 

über eine fachärztliche Aus- oder Weiterbildung (Artikel 2 bis 5 der 

Richtlinie 75/363/EWG iVm den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie 

75/363/EWG) auch die Schaffung eines Diplomes über die erfolgreiche 

Absolvierung einer Facharztausbildung (Abs. 3 Z 2). In bezug auf die 

Diplome vgl. auch die Erl. zu § 11. 

Weiters soll künftig im Rahmen des Verfahrens zum Erwerb der Berufs­

berechtigung auch der Nachweis der gesundheitlichen Eignung und 

Vertrauenswürdigkeit zu erbringen sein (Abs. 2 Z 3 und 4). Dies 

korrespondiert auch damit, daß Österreich auf Ersuchen eines 

EWR-Staates etwa auch die Vertrauenswürdigkeit in Österreich tätiger 

Ärzte und Ärztinnen, die sich in dem betreffenden Staat niederzulas­

sen beabsichtigen, zu prüfen haben wird. Die Verankerung der gesund­

heitlichen Eignung und Vertrauenswürdigkeit als Voraussetzung für 

die Berufszulassung ist auch in anderen Berufsgesetzen im Bereich 

des Gesundheitswesens bereits erfolgt. Siehe dazu auch die Erl. zu 

§ lId. 
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Wenngleich sich aus dem Wortlaut des Artikels 19 Z 1 der Genfer 

Flüchtlingskonvention, BGB1.Nr. 55/1955, zwingend nur die Gleich­

stellung der Flüchtlinge mit anderen Ausländern ergibt, wird doch 

empfohlen, den Flüchtlingen die günstigste Behandlung im Inland 

zukommen zu lassen. Es soll daher der Berufszugang für Flüchtlinge 

in Österreich zum einen dadurch jenem der österreichischen Staatsan­

gehörigen angeglichen und dadurch erleichtert werden, daß für sie 

das Erfordernis der Staatsbürgerschaft enfällt. Zum anderen soll 

dann, wenn die ärztliche Tätigkeit der Flüchtlinge ausschließlich 

die Behandlung von Patienten und oder Patientinnen ihrer Mutter­

sprache umfaßt, das allgemeine Erfordernis des Nachweises ausrei­

chender deutscher Sprachkenntnisse entfallen. Darüber hinaus soll, 

sofern eine im Ausland absolvierte ärztliche Aus- oder Weiterbildung 

glaubhaft gemacht werden kann, vom Nachweis des in Österreich erwor­

benen oder nostrifizierten Doktorates und einer in Österreich absol­

vierten praktischen Ausbildung abgesehen werden können. 

Zu Artikel I Z 5 (§§ 3a, 3b, 3c und 3d): 

Die Bestimmungen stellen auf das EWR-Abkommen ab, das jede auf der 

Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung bei der 

Niederlassung und im Dienstleistungsverkehr untersagt. 

§ 3a trägt den Artikeln 2 und 3 der Richtlinie 75/362/EWG Rechnung, 

wonach jeder Mitgliedstaat die in anderen Mitgliedstaaten ausge­

stellten Befähigungsnachweise über die Absolvierung einer dem Arti­

kel 1 der Richtlinie 75/363/EWG entsprechenden ärztlichen 

Mindest(grund)ausbildung anzuerkennen und ihnen im Hinblick auf die 

selbständige Berufsausübung die gleiche Wirkung zuzuerkennen hat wie 

den im eigenen Staat ausgestellten Befähigungsnachweisen, die Grund­

lage für die selbständige ärztliche Berufsausübung sind (§ 3 Abs. 3 

Z 2). 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 97 von 228

www.parlament.gv.at



-13-

Staatsangehörige der EWR-Mitgliedstaaten, die durch einen entspre­

chenden Befähigungsnachweis eine solche ärztliche Mindest(grund)­

ausbildung nachweisen (siehe Anlage 1 zu § 3a) und die allgemeinen 

Erfordernisse der Eigenberechtigung, Vertrauenswürdigkeit, gesund­

heitlichen Eignung sowie ausreichender Kenntnisse der deutschen 

Sprache erfüllen, sind daher in die Ärztelisten einzutragen und 

damit zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes zuzulassen. 

Diese Ärzte und Ärztinnen, die nicht über eine spezifische Ausbil­

dung in der Allgemeinmedizin oder in einem Sonderfach der Heilkunde 

verfügen und deren Tätigkeitsbereich sich mit jenem der Ärzte für 

Allgmeinmedizin überschneidet (§ 12; siehe die Erl. zu Artikel 1 

Z 23), sollen aus Gründen der Markttransparenz eine Berufsbezeich­

nung führen, die sie von den Ärzten und Ärztinnen mit einer allge­

meinärztlichen oder fachärtzlichen Ausbildung unterscheidet. Sie 

werden daher als "approbierte Ärzte" bezeichnet. 

Die Abs. 2 und 3 entsprechen den Artikeln 9 Abs. 1 und 9a Abs. 1 der 

Richtlinie 75/362/EWG. 

§ 3b trägt den Artikeln 4 bis 7 der Richtlinie 75/362/EWG Rechnung, 

wonach jeder Mitgliedstaat die entsprechenden, in einem EWR-Staat 

ausgestellten Nachweise über die Absolvierung einer fachärztlichen 

Aus- oder Weiterbildung (vgl. Anlage 2 zu den §§ 3b und 3c) anzuer­

kennen und ihnen die gleiche Wirkung wie den entsprechenden im eige­

nen Staat ausgestellten fachärztlichen Befähigungsnachweisen (§ 3 

Abs. 3 Z 2) zuzuerkennen hat. 

Staatsangehörge der EWR-Mitgliedstaaten, die durch einen in Anlage 2 

zu den §§ 3b und 3c angeführten Befähigungsnachweis eine Facharzt­

ausbildung nachweisen und auch die allgemeinen Erfordernisse des § 3 

Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen, sind daher in die Ärzteliste einzutragen 

und damit zur selbständigen Ausübung des fachärztlichen Berufes in 

Österreich zuzulassen. 
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Die Abs. 2 bis 5 entsprechen den Artikeln 9 Abs. 2 und 9a Abs. 2 der 

Richtlinie 75/362/EWG. 

§ 3c entspricht Artikel 9 Abs. 3 dieser Richtlinie (siehe auch die 

Erl. zu § 11 Abs. 2). 

§ 3d trägt dem im Artikel 37 des EWR-Abkommens verankerten Grundsatz 

der Freiheit des Dienstleistungsverkehrs Rechnung, wonach Staatsan­

gehörige der Mitgliedstaaten ihre Tätigkeit zwecks Erbringung ihrer 

Dienstleistungen vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat unter 

den Voraussetzungen ausüben können, welcher dieser Staat für seine 

Angehörigen vorschreibt. 

Die formalen Voraussetzungen für den freien Dienstleistungsverkehr 

(Artikel 16 der Richtlinie 75/362/EWG) haben im § 3d ihren Nieder­

schlag gefunden. 

Die Erbringung einer Dienstleistung in Österreich erfordert den 

Nachweis des Besitzes eines Befähigungsnachweises für die Tätigkeit 

als approbierter Arzt oder als Facharzt sowie den Nachweis, daß die 

betreffende Person den ärztlichen Beruf in einem der übrigen Mit­

gliedstaaten rechtmäßig ausüben darf. Dieser Nachweis darf bei Vor­

lage nicht älter als zwölf Monate sein. 

Festzuhalten ist, daß diese Dienstleistungen nur die ärztliche Be­

handlung in Einzelfällen umfaßt. Nicht darunter fallen würde daher 

etwa eine mehrmonatige Betreuung von Gästen eines Campingplatzes. 

Da es sich beim freien Dienstleistungsverkehr nicht um eine Nieder­

lassung im Inland handelt, hat eine Eintragung in die Ärztelisten zu 

unterbleiben und darf ein Berufssitz oder Dienstort im Inland nicht 

begründet werden. 
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Allerdings hat die betreffende Person ihre Tätigkeit in Österreich 

im vorhinein oder, sofern dies nicht möglich ist, jedenfalls ehest­

möglich der Ärztekammer jenes Bundeslandes schriftlich zu melden, in 

dem die Dienstleistung erbracht werden soll oder wird. Zu diesem 

Zweck sind in den Ärztekammern entsprechende Formblätter aufzulegen, 

die zumindest den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort der Dienstlei­

stung beinhalten. 

Die in Österreich geltenden Berufspflichten und das Disziplinarrecht 

sind im Hinblick auf den betreffenden ausländischen Arzt oder die 

betreffende ausländische Ärztin anzuwenden. 

Aufgrund der EWR-rechtlichen Vorschriften können auch die übrigen 

Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Österreich berufsberechtigten 

Ärzte und Ärztinnen, die im betreffenden Mitgliedstaat eine Dienst­

leistung erbringen wollen, einen entsprechenden Befähigungsnachweis 

sowie den Nachweis, daß diese Personen in Österreich zur selbständi­

gen Berufsausübung berechtigt sind, verlangen. Die Ausstellung der­

artiger Bescheinigungen fällt in den Zuständigkeitsbereich der 

Österreichischen Ärztekammer. 

Zu Artikel I Z 6 (§ 4 Abs. 1 samt Überschrift vor § 4): 

Es handelt sich lediglich um die terminologische Adaptierung im 

Hinblick auf die neue Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" 

(siehe dazu die Erl. zu Artikel 1 Z 7) sowie um eine Zitatanpassung. 

Zu Artikel I Z 7 (§ 4 Abs. 4, Artikel 11, Artikel 111 Abs. 2 und 3): 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, daß die österreichische 

Facharztausbildung den EWR-Erfordernissen entspricht (vgl. Artikel 2 

bis 5 der Richtlinie 75/363/EWG). 
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Hinsichtlich der spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

allerdings verlangt Artikel 2 Abs. 1 lit. c iVm Abs. 2 der Richtli­

nie 86/457/EWG, daß diese Ausbildung ab 1. Jänner 1995 während min­

destens sechs Monaten in zugelassenen Allgemeinpraxen oder in zuge­

lassenen Zentren für Erstbehandlung stattfinden muß. Sie kann wäh­

rend eines Zeitraumes von höchstens sechs Monaten - unabhängig von 

der Ausbildung in zugelassenen Krankenhäusern - in anderen zugelas­

senen Einrichtungen oder Diensten des Gesundheitswesens, die sich 

mit Allgemeinmedizin befassen, stattfinden. 

Diesem EWR-rechtlichen Erfordernis einer obligatorischen sechsmona­

tigen Ausbildung in medizinischen Erstversorgungseinrichtungen soll 

durch § 4 Abs. 4 iVm den Artikeln 11 und 111 Abs. 2 und 3 Rechnung 

getragen werden. 

Ab 1. Jänner 1995 wird daher die schon derzeit bestehende Möglich­

keit, einen Teil der praktischen Ausbildung zum praktischen Arzt in 

einer anerkannten Lehrpraxis oder in einem anerkannten Lehrambulato­

rium zu absolvieren, verpflichtend sein, wobei zumindest sechs Mona­

te der praktischen allgemeinmedizinischen Ausbildung in einer Ein­

richtung, die der medizinischen Erstversorgung dient, absolviert 

werden müssen. 

Diese sich zwingend aus dem EWR-Recht ergebende Neuerung, die jeden­

falls zu einer qualitativen Verbesserung der allgemeinmedizinischen 

Ausbildung und damit zu einer Aufwertung dieses Berufsstandes führen 

wird, soll auch in der neuen Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemein­

medizin" ihren Niederschlag finden. 

Als vergleichbare Einrichtungen im Sinne eines Zentrums für die 

medizinische Erstversorgung kommen etwa auch Einrichtungen des 

Heeressanitätswesens in Betracht. 

Die neue Regelung gilt zunächst als "Kann-Bestimmung" (Artikel 11), 

ab 1. Jänner 1995 wird sie obligatorisch (Artikel 111 Abs. 2 und 3). 
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Zu Artikel I Z 8, 9, 11, 12, 13 und 17 (§§ 4 Abs. 5, 5 Abs. 1 und 

4, 6 Abs. 5, 7 Abs. 2 Z 1, 7a Abs. 5 und 81 Abs. 2): 

Es handelt sich lediglich um die terminologische Anpassung an die 

neue Berufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin" (siehe die Erl. 

zu Artikel I Z 7) sowie um Zitatanpassungen. 

Zu Artikel I Z 10 (§ 5 Abs. 2): 

Damit soll eine terminologische Vereinheitlichung im Hinblick auf 

die im § 4 Abs. 4 getroffene Formulierung herbeigeführt werden. 

Zu Artikel I Z 14, 15, 16, 18 und 19 (§§ 6 Abs. 7, 6a Abs. 8, 6b 

Abs. 8, 7 Abs. 4 und 7a Abs. 7): 

Die Schaffung einer Möglichkeit, die praktische Ausbildung zum Arzt 

für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt auch auf Teilzeitbasis absol­

vieren zu können, entspricht dem dringenden Anliegen junger Turnus­

ärzte und Turnusärztinnen, die Kleinkinder zu betreuen haben. Vor­

aussetzung ist, daß die Qualität der Gesamtausbildung, die sich bei 

Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung entsprechend verlängert, 

gewahrt bleibt. 

Der Gesetzeswortlaut ist EWR-konform (Artikel 5 der Richtlinie 

86/457/EWG sowie Artikel 3 und Anhang der Richtlinie 75/363/EWG). 

Siehe dazu auch § 109 Abs. 1 lit. b. 

Zu Artikel I Z 20 (§ 9): 

Aufgrund der derzeit geltenden Gesetzeslage, wonach eine Anrechung 

von gleichwertigen im Ausland absolvierten Ausbildungszeiten auf die 

praktische allgemeinmedizinische oder fachärztliche Ausbildung nur 

unter der Voraussetzung erfolgen kann, daß es sich dabei um postpro­

motionelle Ausbildungszeiten handelt, kommt es in der Vollzugspraxis 

immer wieder zu Härtefällen. 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)102 von 228

www.parlament.gv.at



-18-

Mit Erlaß vom 5. April 1990, GZ 6l.l0l/l3-VI/13/90, wurde daher 

unter Berücksichtigung der einschlägigen Judikatur des Verwaltungs­

gerichtshofes festgestellt, daß postpromotionelle Ausbildungszeiten, 

die vor der Nostrifizierung absolviert worden sind, auf den Turnus 

angerechnet werden können, es sei denn, es handelt sich um Ausbil­

dungszeiten zum Facharzt im Hauptfach, das Gegenstand einer Ergän­

zungsprüfung im Nostrifikationsverfahren gewesen ist. 

Selbst diese weitestmögliche Interpretation des geltenden Rechtes 

vermag aber Härtefälle in der Vollzugspraxis nicht zu vermeiden. 

Zentrales Anliegen der Neuregelung ist es daher, primär auf die 

Gleichwertigkeit der ausländischen Ausbildung abzustellen und damit 

zu ermöglichen, daß auch Ausbildungszeiten, die vor der Nostrifika­

tion eines im Ausland erworbenen Doktorates der gesamten Heilkunde 

absolviert worden sind, unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit 

mit den entsprechenden, in Österreich vorgeschriebenen Ausbildungs­

schritten, auf die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum 

Facharzt angerechnet werden können. 

Das selbe soll auch für Ausbildungszeiten gelten, die vor Erwerb der 

österreichischen Staatsbürgerschaft absolviert worden sind. 

Zu Artikel I Z 21 (§ 11): 

Wie bereits in den Erl. zu § 3 ausgeführt, ist mit einem EWR-Bei­

tritt die Schaffung von Befähigungsnachweisen über die erfolgreiche 

Absolvierung einer den auf EWR-Ebene festgelegten Kriterien entspre­

chenden ärztlichen bzw. fachärztlichen Ausbildung, welche von den 

übrigen EWR-Mitgliedstaaten anzuerkennen sind, verbunden. Es handelt 

sich dabei um das "Diplom über die spezifische Ausbildung in der 

Allgemeinmedizin" bzw. um das "Facharztdiplom" (Abs. 1). Siehe auch 

die Erl. zu Artikel I Z 4). 
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Festzuhalten ist, daß die Diktion "Diplom über die spezifische Aus­

bildung in der Allgemeinmedizin" mit der im Artikel 3 der Richtlinie 

75/362/EWG in der Fassung des Abkommens über den Europäischen Wirt­

schaftsraum angeführten Diplombezeichnung ("Bescheinigung über die 

Absolvierung einer Tätigkeit als Arzt im Praktikum") nicht überein­

stimmt. Auf die anläßlich der Beitrittsverhandlungen zum EWR-Abkom­

men in Aussicht genommene Diktion "Arzt im Praktikum" wird im vor­

liegenden Entwurf im Hinblick darauf, daß der betroffene Ärztekreis 

bezüglich dieser Bezeichnung eine kritische Haltung signalisiert 

hat, verzichtet. Mit der im Abs. 2 verankerten Bescheinigung wird 

jedoch von der im Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie 75/362/EWG einge­

räumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, wonach ein von einem Mitglied­

staat ausgestellter Befähigungsnachweis, der nicht der im Artikel 3 

der genannten Richtlinie angeführten Bezeichnung entspricht, von den 

übrigen Mitgliedstaaten anzuerkennen ist, sofern ihm eine Bescheini­

gung beigefügt wird aus der hervorgeht, daß der ausgestellte Befähi­

gungsnachweis dem im Artikel 3 der genannten Richtlinie angeführten 

Nachweis vom betreffenden Staat gleichgestellt wird. 

Die Vollziehungsaufgaben im Zusammenhang mit der Ausstellung dieser 

Diplome und Bescheinigungen werden der Österreichischen Ärztekammer 

übertragen. 

Zu Artikel I Z 22 (§ 11a bis lId): 

§ 11a entspricht systematisch dem bisherigen § 11. 

Bereits derzeit wird in der Vollzugspraxis der Österreichischen 

Ärztekammer die bundesweite Ärzteliste in Zusammenarbeit mit den 

Ärztekammern in den Bundesländern erstellt und werden daneben auch 

länderweise Listen der berufsberechtigten Ärzte und Ärztinnen ge­

führt. Durch die Neuregelung soll die bestehende Vollzugspraxis eine 

gesetzliche Grundlage erhalten. 
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Weiters sollen künftig auch Diplome der Österreichischen Ärztekammer 

sowie der Ärztekammern in den Bundesländern in den Listen ausgewie­

sen werden. Um diverse der Ärzteschaft zugehende Zuschriften ent­

sprechend zu kanalisieren und dadurch allfällige Dienstgeberan­

schriften zu entlasten, soll auch eine Postadresse in den öffent­

lichen Teil der Listen aufgenommen werden. 

Wie bereits in den Erl. zu § 3 ausgeführt, soll künftig im Rahmen 

des Verfahrens zum Erwerb der Berufsberechtigung auch der Nachweis 

der gesundheitlichen Eignung und Vertrauenswürdigkeit zu erbringen 

sein. Dies korrespondiert auch damit, daß Österreich auf Ersuchen 

eines EWR-Staates etwa auch die Vertrauenswürdigkeit in Österreich 

tätiger Ärzte und Ärztinnen, die sich in dem betreffenden Staat 

niederzulassen beabsichtigen, zu prüfen haben wird. Die Prüfung der 

gesundheitlichen Eignung und Vertrauenswürdigkeit erfolgt im Rahmen 

des Eintragungsverfahrens durch die Österreichische Ärztekammer. 

Abs. 4 entspricht den Artikeln 11 Abs. 1 und 2 und 13 der Richtlinie 

75/362/EWG, Abs. 5 den Artikel 11 Abs. 3 und 12 Abs. 2, Abs. 9 dem 

Artikel 15 dieser Richtlinie. 

Abs. 10 vereinheitlicht den bisherigen § 11 Abs. 7 und 9 und nimmt 

weiters auch auf den Wohnsitzarzt (§ 20a) Bezug. 

§ 11b entspricht dem bisherigen 11 Abs. 6 und bindet weiters die in 

bezug auf die neu geschaffenen Diplome und Bescheinigungen zu erlas­

senden Bescheide (§ 11 Abs. 3) in die Bestimmung ein. 

§ 11c entspricht dem bisherigen § 11 Abs. 8 bis 10. 

Zu § 11c Abs. 1 Z 4 siehe die Erl. zu Artikel I Z 35. 
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Im § 11c Abs. 1 Z 7 und 8 handelt es lediglich um Zitatanpassungen, 

im Abs. 2 um eine dem § 11a Abs. 10 analoge Formulierung. 

§ lId entspricht den Artikeln 11 Abs. 3 zweiter Unterabsatz, 12 

Abs. 2 zweiter Unterabsatz sowie 15 Abs. 2 zweiter Unterabsatz der 

Richtlinie 75/362/EWG. 

Zu Artikel I Z 23 (§ 12): 

(Approbierte) Ärzte, die aufgrund eines in einem der übrigen 

EWR-Mitgliedstaaten ausgestellten Befähigungsnachweises über die 

Absolvierung einer ärztlichen Mindest(grund)ausbildung in die Ärzte­

listen eingetragen worden sind (§§ 3a und 3c), sind zur selbständi­

gen Ausübung einer allgemeinärztlichen Berufstätigkeit berechtigt. 

Siehe auch die Erl. zu § 3a. 

Die aus Gründen der Markttransparenz erforderliche Unterscheidung 

zum Arzt für Allgemeinmedizin, der im Gegensatz zum approbierten 

Arzt über eine spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin ver­

fügt, ergibt sich aus den unterschiedlichen Berufsbezeichnungen 

(siehe auch die Erl. zu Artikel I Z 7). 

Zu Artikel I Z 24 (§ 13): 

Im Abs. 1 handelt es sich um Zitatanpassungen und um eine im Hin­

blick auf § 12 analoge Formulierung. 

In konsequenter Weiterverfolgung des VfGH-Erkenntnisses vom 2. Okto­

ber 1992, G 338/91-16, mit dem die Regelung, wonach die Bewilligung 

eines zweiten Berufssitzes vom Ergebnis einer Bedarfsprüfung abhän­

gig war, als verfassungswidrig aufgehoben wurde (siehe die Erl. zu 

§ 19), soll auch die Bedarfsprüfung für die Ausübung der Facharzttä­

tigkeit auf mehr als einem Sonderfach entfallen (vgl. den bisherigen 

§ 13 Abs. 3). 
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Die Neuformulierung des Abs. 2 ergibt sich daraus, daß bereits mit 

der Ärztegesetz-Novelle BGB1.Nr. 461/1992 im Rahmen der Neuregelung 

der Anerkennung von Ausbildungsstätten grundsätzlich die Untertei­

lung in sogenannte "klinische" und "nichtklinische" Sonderfächer 

beseitigt wurde. Die terminologische Vereinheitlichung soll nunmehr 

den gesamten Rege1ungsbereich erfassen (siehe auch die §§ 15a Abs. 1 

und 5 sowie 16 Abs. 1). 

Zu Artikel I Z 25 (§ 15a Abs. 1): 

Auch die approbierten Ärzte (siehe die Erl. zu den §§ 3a und 12) 

sollen im Rahmen organisierter Notarztdienste tätig werden dürfen. 

Siehe weiters die Erl. zu § 13 Abs. 2. 

Zu Artikel I Z 26 (§ 15a Abs. 5): 

Siehe die Erl. zu § 13 Abs. 2. 

Zu Artikel I Z 27 (§ 16 Abs. 1 und 2): 

Zu Abs. 1 siehe die Erl. zu § 13 Abs. 2. 

Abs. 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß nach einem EWR-Beitritt 

Österreichs ausländische Ärzte aus dem EWR-Raum auf Grundlage eines 

entsprechenden Befähigungsnachweises in Österreich selbständig ärzt­

lich tätig sein dürfen (§§ 3a bis 3c). 

Zu Artikel I Z 28 (§ 16 Abs. 7): 

Siehe die Erl. zu § 16 Abs. 2. 

§ 16 Abs. 7 Z 3 soll die rechtliche Grundlage für ausländische Ärz­

te, die in Krankenanstalten und sonstigen medizinischen Einrichtun­

gen zur Fortbildung österreichischer Ärzte und Ärztinnen oder zu 

Zwecken der medizinischen Lehre oder Forschung tätig sind und dabei 
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unmittelbar an Patientinnen und Patienten selbständig ärztlich tätig 

werden, schaffen. Es handelt sich dabei etwa darum, daß ausländische 

Spezialisten im Rahmen internationaler Krankenanstaltenorganisa­

tionen vorübergehend nach Österreich entsendet werden, wobei die 

Tätigkeit in Österreich nicht zu Erwerbszwecken erfolgt. 

Als vorübergehend ist eine solche Tätigkeit in der Dauer von bis zu 

drei Monaten anzusehen. Eine längere Tätigkeit in Österreich setzt 

eine entsprechende Bewilligung (§§ 16a und 17) voraus. Die ausländi­

schen Ärzte unterliegen bei ihrer Tätigkeit den in Österreich gel­

tenden Berufspflichten und dem Disziplinarrecht. 

Zu Artikel I Z 29 (§ 16a Abs. 1): 

Während die mit der letzten Ärztegesetznovelle (BGBl.Nr. 461/1992) 

eingeführte Regelung, wonach bei Nachweis einer im Ausland erworbe­

nen Berufsberechtigung und entsprechender Qualifikation eine Bewil­

ligung für die selbständige ärztliche Berufsausübung im Rahmen von 

Krankenanstalten erteilt werden kann, auf ausländische Staatsangehö­

rige zugeschnitten ist, soll nach diesem Entwurf eine entsprechende 

Möglichkeit auch für im Ausland ausgebildete österreichische Staats­

angehörige geschaffen werden. 

Ausgenommen sind Ärzte aus dem EWR-Raum, die gemäß den §§ 3a bis 3c 

in Österreich zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 

berechtigt sind. Wie jede selbständige ärztliche Tätigkeit, soll 

auch eine Tätigkeit nach § 16a vom Nachweis ausreichender deutscher 

Sprachkenntnisse abhängig sein (vgl. die Erl. zu § 3 Abs. 2 Z 5). 

Zu Artikel I Z 30 (§ 16a Abs. 5): 

Die Streichung aus den Ärztelisten hat analog § 32 Abs. 1 Z 2 auch 

dann zu erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, daß die für 

die Eintragung maßgebend gewesenen Qualifikationserfordernisse weg­

gefallen sind oder schon ursprünglich nicht vorgelegen haben. 
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Zu Artikel I Z 31 (§ 16a Abs. 7): 

Es soll klargestellt werden, daß ausländische Ärzte mit Bewilligung 

gemäß § 16a, die in der Folge die österreichische Staatsbürgerschaft 

erwerben, gemäß § 3 iVm den §§ 9 und 11a in die Ärztelisten einzu­

tragen sind. 

Zu Artikel I Z 32 (§ 17): 

Die im Hinblick auf § 16a analog formulierte Neufassung des § 17 

zielt darauf ab, daß die freiberufliche Tätigkeit von Ärzten mit im 

Ausland erworbener gleichwertiger Ausbildung den gleichen Vorausset­

zungen unterliegt, wie die Tätigkeit im Rahmen einer Krankenanstalt. 

Im Unterschied zu § l6a Abs. 3 sollen allerdings Ärzte und Ärztinnen 

mit Bewilligung zur freiberuflichen Berufsausübung auch zu konsi­

liarärztlichen Tätigkeiten befugt sein (Abs. 3). 

Zu Artikel I Z 33 (§ 18 Abs. 2): 

Es handelt sich dabei lediglich um Zitatanpassungen sowie um Adap­

tierungen im Hinblick auf die neu eingeführten Berufsbezeichnungen 

"Arzt für Allgemeinmedizin" und "approbierter Arzt". 

Zu Artikel I Z 34 (§ 18a): 

§ l8a schafft das Bezeichnungsrecht für die nach den §§ 3a bis 3d in 

Österreich zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Ärzte und 

Ärztinnen aus dem EWR-Raum. 

Abs. 1 behält aus Gründen der Markttransparenz das Recht zur Führung 

der Berufsbezeichnung "approbierter Arzt" jenen Ärzten und Ärztin­

nen vor, die Angehörige eines EWR-Mitgliedstaates und aufgrund eines 

Nachweises über die Absolvierung einer Mindest(grund)ausbildung in 

die Ärztelisten eingetragen worden sind, die jedoch über keine spe­

zifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin oder in einem Sonderfach 
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der Heilkunde verfügen. Die Notwendigkeit der terminologischen Un­

terscheidung im Hinblick auf den Arzt für Allgemeinmedizin ergibt 

sich insbesondere aus der Überschneidung der Tätigkeitsbereiche 

beider Berufsgruppen (vgl. auch die Erl. zu den §§ 3a und 12). 

Staatsangehörige der EWR-Mitgliedstaaten, die über den Nachweis der 

Absolvierung einer spezifischen Ausbildung in der Allgemeinmedizin 

im übrigen EWR-Raum verfügen, führen die Berufsbezeichnung "Arzt für 

Allgemeinmedizin". Bei Nachweis einer Facharztausbildung im EWR-Raum 

darf die Bezeichnung "Facharzt" mit jenem Sonderfachzusatz geführt 

werden, der den österreichischen Ausbildungsvorschriften entspricht 

(Abs. 2 und 3). Sofern in Österreich kein entsprechendes Sonder fach 

besteht, daf eine österreichiscne Facharztbezeichnung nicht geführt 

werden. 

Allerdings darf grundsätzlich auch die im betreffenden EWR-Mitglied­

staat rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung in der Sprache dieses Staa­

tes geführt werden, wobei aus Transparenzgründen auch die Ausbil­

dungsstätte, bei der die Ausbildung absolviert worden ist, hinzuzu­

fügen ist. Im Falle der Verwechslungsfähigkeit mit Berufsbezeichnun­

gen, für die die betreffende Person die Voraussetzungen nicht er­

füllt, darf die Bezeichnung nur in einer vom Bundesminister für 

Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz festgelegten Form geführt 

werden (Abs. 4) (Artikel 10 der Richtlinie 75/362/EWG). 

Zu Artikel I Z 35 (§ 19 Abs. 2 bis 4): 

Mit Erkenntnis vom 2. Oktober 1992, G 338/91-16, kundgemacht im 

BGBI.Nr. 851/1992, hat der Verfassungsgerichtshof die Regelung, 

wonach die Bewilligung eines zweiten Berufssitzes vom Ergebnis einer 

Bedarfprüfung abhängig war, als verfassungswidrig aufgehoben. Die 

im Zusammenhang damit zu sehende Neuregelung sieht von einer Bedarf­

sprüfung ab und beschränkt gleichzeitig die Zahl der zulässigen 

Berufssitze auf zwei. Damit wird einerseits dem verfassungsrechtli­

chen Grundsatz der Erwerbsausübungsfreiheit Rechnung getragen. Ande-
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rerseits soll durch die Beschränkung der Berufssitze der aus gesund­

heitspolitischer Sicht notwendigen Qualitätssicherung Rechnung ge­

tragen werden. 

Nicht als Berufssitz gilt die Tätigkeit in einer Mutterberatungs­

stelle, im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung, in einer 

Familienberatungsstelle oder in vergleichbaren Einrichtungen, insbe­

sondere in im Interesse der Volksgesundheit gelegenen Einrichtungen. 

Vergleichbare Einrichtungen sind insbesondere Einrichtungen gemäß 

§ 22 des Suchtgiftgesetzes 1951, der AIDS-Hilfe sowie Einrichtungen, 

die zwar nicht im Interesse der Volksgesundheit im engeren Sinn 

gelegen sind, die aber über eine ärztliche Betreuung verfügen, wie 

etwa die ärztliche Betreuung im Rahmen von Sportspätten, Theatern 

etc. 

Zu Artikel I Z 36 (§§ 20 und 20a Abs. 3): 

Es handelt sich lediglich um eine Zitatanpassung. 

Zu Artikel I Z 37 (§ 20a Abs. 1): 

Es handelt sich lediglich um eine sprachliche Vereinheitlichung im 

Hinblick auf die im § 20 getroffene Formulierung. 

Zu Artikel I Z 38 (§ 22 Abs. 6): 

Einem dringenden Anliegen des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung folgend, wonach für die Betreuung von Famulanten und Famu­

lantinnen nicht ausreichend selbständig berufsberechtigte Ärzte oder 

Ärztinnen zur Verfügung stehen, soll eine Vertretung dieser Ärzte 

und Ärztinnen durch Turnusärzte und Turnusärztinnen dahingehend 

ermöglicht werden, daß die Studenten und Studentinnen der Medizin 
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künftig unter Anleitung und Aufsicht durch entsprechend fortge­

schrittene Turnusärzte und Turnusärztinnen ihre Tätigkeiten durch­

führen können sollen. 

Zu Artikel I Z 39 (§ 32): 

Durch die Neufassung des § 32 werden die Tatbestände des Ruhens und 

des Erlösehens der Berufsberechtigung zusammengeführt und verein­

heitlicht, wobei die Einstellung der Berufsausübung nunmehr schon 

nach sechs Monaten, sowie jeder Verzicht, ob dauernd oder zeitwei­

lig, zum Erlöschen der Berufsberechtigung führt. 

Zu Z 4 siehe auch die §§ 95 Abs. 2 Z 2 und 101 Abs. 1. 

Im übrigen handelt es sich um Zitatanpassungen. 

Zu Artikel I Z 40 (§ 33): 

Die Neufassung ergibt sich aus der im § 32 erfolgten Neuregelung 

hinsichtlich des Verzichts auf die Berufsausübung. Die Meldepflicht 

gegenüber der Österreichischen Ärztekammer ergibt sich bereits aus 

§ llc Abs. 1 Z 3. 

Zu Artikel I Z 41 (§ 35 Abs. 4 dritter Satz und Abs. 5): 

Die Neuformulierung ergibt sich aus der neuen Berufsbezeichnung 

"Arzt für Allgemeinmedizin" und aus der Neueinführung des 

"approbierten Arztes". 

Zu Artikel I Z 42 (§ 36): 

Wer aus den Ärztelisten gestrichen worden ist, hat neben dem Ärzte­

ausweis auch eine allenfalls für Zwecke der Dienstleistungserbrin­

gung im übrigen EWR-Raum ausgestellte Bescheinigung (§ 3d Abs. 5) 

bei der Österreichischen Ärztekammer abzuliefern. 
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Zu Artikel I Z 43 (§ 37 Abs. 1): 

Die Österreichische Ärztekammer ist die Standesvertretung aller in 

österreich tätigen Ärzte und Ärztinnen, mit Ausnahme jener Ärzte und 

Ärztinnen, die im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs vorüber­

gehend in Österreich gemäß § 3d tätig sind. 

Zu Artikel I Z 44 (§ 38 Abs. 2 Z 9 und 10): 

§ 38 Abs. 2 Z 9 und 10 umfaßt die den Ärztekammern im Zusammenhang 

mit dem EWR-Abkommen übertragenen Aufgaben. Dies betrifft zum einen 

die Meldungen im Zusammenhang mit der Ausübung des freien Dienstlei­

stungsverkehrs. 

Zum anderen sollen im Hinblick auf den im Zusammenhang mit einem 

EWR-Beitritt auf seiten der in- und ausländischen Ärzte und Ärztin­

nen bestehenden Informationsbedarf von den Ärztekammern in den Bun­

desländern Rechtsinformationsstellen eingerichtet werden, die Bera­

tung in bezug auf die gesundheits- und sozialrechtlichen Vorschrif­

ten, die mit der ärztlichen Berufsausübung im Zusammenhang stehen, 

anbieten (Artikel 20 der Richtlinie 75/362/EWG). Siehe auch § 83 

Abs. 3 Z 7. 

Zu Artikel I Z 45 und 60 (§§ 38 Abs. 4 und 83 Abs. 6): 

Es handelt sich um die Schaffung einer dem Datenschutzgesetz konfor­

men Rechtsgrundlage für die Übermittlung der öffentlichen Daten der 

Ärztelisten (§ 11a Abs. 1). 

Zu Artikel I Z 46 (§ 40): 

Im Abs. 1 handelt es sich um eine im Hinblick auf die §§ 19, 20 und 

20a systematisch klarere Fassung. 
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Bedarf nach einer Neuregelung des Abs. 3 ergibt sich aus der Neuord­

nung des Berufssitzrechts (vgl. die Erl. zu § 19) und der Neufassung 

des § 32. 

Abs. 4 stellt klar, daß auch aUßerordentliche Kammerangehörige den 

disziplinarrechtlichen Vorschriften unterliegen. 

Zu Artikel I Z 47 (§ 43 Abs. 2): 

§ 43 Abs. 2 stellt klar, daß jene Ärzte und Ärztinnen aus dem 

EWR-Raum, die aufgrund eines Befähigungsnachweises über eine abge­

schlossene Mindest(grund)ausbildung in die Ärztelisten eingetragen 

worden sind (approbierte Ärzte), in der Sektion der Ärzte für Allge­

meinmedizin miterfaßt werden. Diese Systematik ist insbesondere auch 

im Hinblick auf § 12 als zweckentsprechend anzusehen. Vgl. auch die 

Erl. zu § 3a und § 12. 

Zu Artikel I Z 48 (§ 45 Abs. 1): 

Bei der Festlegung der Zahl der Kammerräte sind nunmehr auch die 

approbierten Ärzte (Erl. zu §§ 3a, 12 und 43 Abs. 2) zu berücksich­

tigen. 

Zu Artikel I Z 49 (§ 47): 

Ordentliche Kammerangehörige, die Staatsangehörige der übrigen 

EWR-Mitgliedstaaten sind, besitzen das aktive Kammerwahlrecht, so­

fern sie nicht in ihrem Heimatstaat vom Wahlrecht zu einer gesetzge­

benden Körperschaft ausgeschlossen sind, das passive Wahlrecht je­

doch erst, wenn sie seit drei Jahren vor dem Tag der Wahlausschrei­

bung ihren Berufssitz oder Dienstort in Österreich gehabt haben. 
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Zu Artikel I Z 50 (§ 49 Abs. 1 und 2): 

Die Neuregelung dient der Präzisierung des Wahlvorganges in der 

Vollversammlung. Unbedingte (einfache oder auch absolute) Stimmen­

mehrheit ist gegeben, wenn sich mindestens die um eins vermehrte 

Hälfte der abgebenen Stimmen für einen Antrag ausspricht (vgl. 

Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, 1986, 

S. 456). 

Zu Artikel I Z 51, 53 und 54 (§§ 51 Abs. 1, 59 zweiter Satz und 61 

Abs. 5): 

Die Neuformulierung ergibt sich aus der neuen Berufsbezeichnung 

"Arzt für Allgemeinmedizin" und aus der Neueinführung des 

"approbierten Arztes". 

Zu Artikel I Z 52, 56, 63 und 64 (§§ 51 Abs. 5, 79 Abs. 5, 89 Abs. 2 

und 3a sowie 94 Abs. 2 und 3): 

Zur Definition der unbedingten Stimmenmehrheit siehe die Erl. zu 

Artikels I Z 50. 

Zu Artikel I Z 55 (§ 75 Abs. 1): 

Es handelt sich um die KlarsteIlung, daß Beiträge zum Wohlfahrts­

fonds grundsätzlich bei jener Ärztekammer zu leisten sind, in deren 

Bereich der ärztliche Beruf ausgeübt wird bzw. der Wohnsitz liegt 

(§ 20a).Im Falle der Berufsausübung im Bereich mehrerer Ärztekam­

mern ist der Ort der zeitlich ersten Niederlassung ausschlaggebend. 

Bei gleichzeitiger Tätigkeit im Bereich mehrerer Ärztekammern hat 

der Arzt oder die Ärztin ein Wahlrecht. 
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Zu Artikel I Z 57 und 58 (§§ 81 Abs. 1 dritter Satz, erster und 

zweiter Halbsatz): 

Es handelt sich lediglich um Zitatanpassungen. 

Zu Artikel I Z 59 (§ 83 Abs. 3): 

Z 1, 2, 5 und 7 umfassen die der Österreichischen Ärztekammer im 

Zusammenhang mit dem EWR-Abkommen übertragenen administrativen Auf­

gaben. 

Siehe zu Z 1 die Erl. zu § 3d Abs. 5, zu Z 2 die Erl. zu § 11 Abs. 

1 und 2 und zu Z 5 die Erl. zu § lId. 

Die Einrichtung von Informationsstellen für die Erteilung von Rech­

tsauskünften erfolgt nach Beschlußfassung der Österreichischen Ärz­

tekammer durch die Ärztekammern in den Bundesländern (siehe dazu 

auch die Erl. zu § 38 Abs. 2 Z 10). 

Zu Artikel I Z 61 (§ 85 Z 5): 

Es handelt sich um die KlarsteIlung, daß der Disziplinarrat der 

Österreichischen Ärztekammer ein Organ der Österreichischen Ärzte­

kammer ist. Eine analoge Regelung findet sich etwa im § 7 des Apo­

thekerkammergesetzes. 

Zu Artikel I Z 62 (§ 88 Abs. 2): 

Die Bestimmung stellt klar, daß bei Verhinderung eines Vorstandsmit­

gliedes der Österreichischen Ärztekammer der Präsident im Einverneh­

men mit dem verhinderten Vorstandsmitglied einen Stellvertreter oder 

Stellvertreterin bestimmen kann. 

429/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)116 von 228

www.parlament.gv.at



-32-

Zu Artikel I Z 65 (§ 90): 

Es handelt sich um eine terminologische Anpassung im Hinblick auf 

die neue Berufsgruppe der approbierten Ärzte und auf die neue Be­

rufsbezeichnung "Arzt für Allgemeinmedizin". 

Zur Definition der unbedingten Stimmenmehrheit siehe die Erl. zu 

Artikel I Z 50. 

Zu Artikel I Z 66 (§ 95): 

Im Zusammenhang mit § 40 Abs. 4 stellt Abs. 1 klar, daß auch aUßer­

ordentliche Kammermitglieder dem Disziplinarrecht unterliegen. 

Dringend geboten ist die Schaffung einer Sanktion für die Übertre­

tung eines befristet verhängten Berufsverbotes. Dies umsomehr, als 

kein gerichtlich strafbarer Tatbestand im Hinblick auf Mediziner und 

Medizinerinnen, die trotz Streichung aus den Ärztenlisten weiterar­

beiten, existiert. § 184 StGB greift nämlich in solchen Fällen nicht 

ein (Abs. 2 Z 2). 

Abs. 3 stellt klar, daß Disziplinarvergehen auch fahrlässig begangen 

werden können. 

Der Beitritt zum EWR-Abkommen macht auch die Einbeziehung der Ärzte 

und Ärztinnen aus dem EWR-Raum in das Disziplinarrecht erforderlich. 

Weiters sind auch jene ausländischen Ärzte und Ärztinnen, die vor­

übergehend zu Zwecken der fachlichen Fortbildung der in Österreich 

tätigen Ärzte und Ärztinnen oder zu Zwecken der medizinischen Lehre 

oder Forschung in Österreich selbständig ärztlich tätig sind (§ 16 

Abs. 7 Z 3), in das Disziplinarrecht einzubinden (Abs. 4). 

Im Abs. 6 zweiter Satz erfolgt eine KlarsteIlung, wonach die Verjäh­

rung solange gehemmt ist, als wegen der selben Tat ein gerichtliches 

oder verwaltungsbehördliches Strafverfahren anhängig ist. 
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Abs. 7 bezieht sich auf geringfügige Fälle, von deren Verfolgung in 

Anlehnung an § 42 StGB abgesehen können werden soll. 

Zu Artikel I Z 67 (§ 98 Abs. 2 und 3): 

Abs. 2 regelt den Mindestinhalt der Berufung. Die Regelung betref­

fend das Vorbringen von Neuerungen und die Anfechtung des Schuldaus­

spruches sind dem Disziplinarstatut der Rechtsanwälte nachgebildet. 

Zu Artikel I Z 68 (§ 100 Abs. 1 und 2): 

Im Abs. 1 wird der Verweis auf die Dienstpragmatik, RGBl.Nr. 

15/1914, durch die subsidiäre, sinngemäße Anwendung der Strafproze­

ßordnung ersetzt. 

Im Abs. 2 werden in Anlehnung an das Disziplinarstatut der Rechtsan­

wälte Regelungen über die Wiedereinsetzung des Verfahrens bei Ver­

säumung von Fristen getroffen. 

Zu Artikel I Z 69 (§ 101): 

Durch die Änderung im Abs. 1 Z 2 wird die bisher als relative Größe 

festgesetzte Obergrenze der Geldstrafen als absoluter Schillingbe­

trag festgelegt. 

Abs. 3 Z 1 stellt klar, daß die Rechtswohltat der bedingten Straf­

nachsicht eine günstige Prognose hinsichtlich der Abhaltung von 

weiteren Disziplinarvergehen zur Voraussetzung hat. 

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines Straf tatbestandes hinsicht­

lich der Übertretung eines befristet verhängten Berufsverbotes 

(Abs. 1 Z 3; vgl. auch § 95 Abs. 2 Z 2) wird die Sanktion der end­

gültigen Streichung aus den Ärztelisten eingeführt (Abs. 1 Z 4). Die 
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Strafe ist unter der Voraussetzung zu verhängen, daß eine geringere 

Strafe nicht ausreicht, um die betreffende Person von der Ausübung 

des ärztlichen Berufes abzuhalten (Abs. 4). 

Die Verhängung der Disziplinarstrafe der befristeten Untersagung der 

Berufsausübung führt zur Streichung aus der Ärzteliste (§ 32 Abs. 1 

Z 4 und Abs. 3). Eine neuerliche Eintragung kann nur unter der Vor 

aussetzung erfolgen, daß die betreffende Person den ärztlichen Beruf 

insgesamt drei Jahre nicht ausgeübt hat und vertrauenswürdig ist 

(Abs. 5). 

Nach Abs. 7 hat die Tilgung einer Disziplinarstrafe nicht erst über 

Antrag, sondern ex lege zu erfolgen. Die Feststellung der Tilgung 

kann beantragt werden (Abs. 8). 

Zu Artikel I Z 70 (§ 101a): 

Im derzeit geltenden Disziplinarrecht fehlen materielle Bestimmungen 

über die Voraussetzungen für den Widerruf einer bedingten Strafnach­

sicht. Diese Lücke wird durch § 101a geschlossen. 

Zu Artikel I Z 71 (§ 102 Abs. 1 und 2): 

Es wird klargestellt, daß die verhängten Geldstrafen sowie die vom 

Bestraften zu tragenden Kosten des Disziplinarverfahrens der Öster­

reichischen Ärztekammer zufließen. 

Zu Artikel I Z 72 (§ 107a): 

Gesetze, auf die das Ärztegesetz 1984 verweist, sind in der jeweils 

geltenden Fassung anzuwenden. 
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Zu Artikel I Z 73 (§ 108 Abs. 2): 

Es handelt sich um die straftatbestandsmäßige Erfassung der §§ 3d, 

lla Abs. 2, llc Abs. 1, 16a Abs. 3, 17 Abs. 3, 18a Abs. 1 und 4, 

19 Abs. 4 und 22 Z 2 bis 5. 

Zu Artikel I Z 74 (§ 109): 

Die neu geschaffenen Bestimmungen über die Teilzeitausbildung von 

Turnusärzten und Turnusärztinnen (§§ 6 Abs. 7, 6a Abs. 8, 6b Abs. 8, 

7 Abs. 4 und 7a Abs. 7) sind vom Bundesminister für Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Arbeit und Soziales zu vollziehen. 
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Tex t g e gen übe r s tel I u n g 

Bisheriger Text: 

§ 2. (1) Die selbständige Ausübung des 
ärztlichen Berufes ist ausschließlich den 
praktischen Ärzten und den Fachärzten 
vorbehalten. 

Hinweis: 

Vorgeschlagener Text: 

1. § 2 Abs. 1 lautet: 

"§ 2. (1) Die selbständige Ausübung des ärztlichen 
Berufes ist ausschließlich den Ärzten für Allge­
meinmedizin, den Fachärzten und den approbierten 
Ärzten (§§ 3 bis 3c) vorbehalten." 

Sofern sich im "bisherigen Text" die Wendung "Bundeskanzler" bzw. "Bundeskanzleramt" findet, ist 
darauf hinzuweisen, daß gemäß der Änderung des Bundesministeriengesetzes 1986 mit BGBI.Nr. 
45/1991 nunmehr die Zuständigkeitsvorschriften als geändert gelten und daher statt dessen die 
Wendungen "Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz" bzw. "Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz" getreten sind. 
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§l 
(3) Die In Ausbildung zum pnktlschen Arzt oder zum 

Fachant befindlichen Ärzte (Turnusirzte) sind lediglich zur 
unselbstl~lgen Ausübung der Im 11 Abs. 2 und 3 umschriebe­
Den Tltlgkelten In gemlO §f 6 bis 6 b als Ausblldungsstltten 
anerkannten Einrichtungen, Im Rahmen yon Lehrpra"en (I 7) 
oder In LehrambulatorIen (I 7 a) unter Anleitung und Aurslcht 
der ausbildenden Ärzte berechtigt. 

§Lj---
(3) Der Turnus ist, soweit Abs. 4 nicht anderes bestimmt, 

in Krankenanstalten zu ahsolvieren, die als Ausbildungsstät­
teIl für die Ausbildung llIm praktischen Arzt anerkannt sind 
(§ 6). 

Ausbildungsstätten (ör die Ausbildung zum 
praktischen Arzt 

§ 6. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 4 Abs. 3 sind Kran­
kenanstalten einschließlich der Universitätskliniken und lJniver­
sitätsinstitute, die vom Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Aner­
kennung von Universitätskliniken und Universititsinstituten hat 
der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister (ör Wissen­
schaft und Forschung herzustellen. Die anerkannten Ausbil­
dungsstätten sind in das beim Bundesministerium für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz geführte Verzeichnis der 
anerkannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt aufzunehmen. Soweit es sich um die Ausbildung in 
e~nem Wahlfach handelt, gelten auch die für die Ausbildung zum 
Facharzt anerkannten Ausbildungsstätten als Ausbildungsstät­
ten für die Ausbildung zum praktischen Arzt. 

-z-
2. In den §§ 2 Abs. 3, 4 Abs. 3, 6 Abs. 1 bis 5, 6 
Abs. 7 und 8, 6a Abs. 1, 7a Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Z 
1 und Z 4, 81 Abs. 2 sowie in der Oberschrift vor 
§ 6 werden die Worte "zum praktischen Arzt" durch 
die Worte "zum Arzt für Allgemeinmedizin" ersetzt. 

'-
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Sb- ... 
(2) Die Anerkennung ais Ausbildungsstätte für die Ausbil­

dung zum praktischen Arzt ist zu erteilen, wenn gewährleistet ist, 
daß die Einrichtung 

1. der Untersuchung und Behandlung bettlägeriger Kran­
ker sowie der Vor- und Nachsorge dient; 

2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt zu erfolgen hat, über Abteilungen oder Organisati­
onseinheiten (mehrere Abteilungen oder auch Teile ,on Abtei­
lungen) ,erfügt, die ,on Fachärzten der betreffenden Sonderfä­
eher geleitet werden; 

3. im Hinblick auf die ,on ihr erbrachten medizinischen 
Leistungen nach Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehen­
den Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen 
jeweils auf dem gesamten Gebiet ,ermittelt; 

4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erfor­
derlichen fachlichen Einrichtungen und Geräte einschließlich 
des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials ,erfügt. 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als Ausbil­
dungsstätte für die Ausbildung zum praktischen Arzt kann auch 
bei Fehlen ,on Abteilungen oder Organisationseinheiten auf den 
Gebieten Kinderheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenkrankhei­
ten sowie Haut- und Geschlechtskrankheiten erteilt werden, 
sofern eine praktische Ausbildung auf diesen Gebieten durch 
Fachärzte als Konsiliarärzte (§ 2 a Abs. 1 lit. ades Krankenan­
staltengesetzes, 8GBI. Nr. 1/1957) sowohl im Rahmen der 
Krankenanstalt als auch, unter Aufrechterhaltung des Arbeits­
,erhältnisses zur Krankenanstalt, im Rahmen ,on anerkannten 
l..ehrpraxen dieser Fachärzte gewährleistet ist. In allen anderen 
Fällen, in denen die Krankenanstalt nicht über Abteilungen oder 
Organisationseinheiten auf allen der Im § 4 Abs. 2 genannten 
Gebiete ,erfügt, ist eine entsprechende eingeschränkte Anerken­
nung zu erteilen. 

(4) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt kann hinsichtlich eines Gebie­
tes gemäß § 4 Abs. 2 die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer 
entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die Kranken­
anstalt nicht das gesamte Gebiet umfaßt oder die erbrachten 
medizinischen Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in 

Ausbildung stehenden Arzte die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

, 
3-
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§ b . --
(§) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstätten haben 

in kürzestmöglicher Zeit für die bestqualifizierende Ausbildung 
der Turnusärzte zu sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren 
Bereich die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden Ärzte 
ihre AusbIlduni absolvieren, Ist zur Ausbildung, soweit es 
Organisatlonseinheiten (felle von Abteilunllen) betrifft, Insbe­
sondere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit 
dem Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
praktischer Arzt verpflichtet und dafür verantwortlich (Ausbil­
dungsverantwortlicher). Er kann hiebei von einem zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten praktischen Arzt oder Fach­
arzt unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Orga­
nlsationselnhelten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ärztli­
che Leiter der anerkannten Ausbildungsstätte zur Organisation 
der Ausbildung dieser Ärzte verpflichtet. 

(7) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden 
Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungsstitte bis läDKstens 
15. Jänner und 1§. Juli eines jeden Jahres schriftlich der Oster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des 
Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines 
jeden Jahres bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbil­
duni zum praktischen Arzt ist vom Bundesminister für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschrän­
ken, wenn sich die für die Anerkennuni als AusbIldungsstätte 
maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträglich her­
vorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderliche Voraus­
setzunll schon ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die 
Entscheidung Universititskliniken oder Universitätsiostitute, so 
hat der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumen­
tenschutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister tur Wis­
senschaft und Forschung herzustellen. 

- y-
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Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
Facharzt eines Sonderfaches 

§ 6a. (I) Ausbildungsstätten gemäß § 5 Abs.1 sind 
Krankenanstalten einschließlich der Universitätskliniken und 
Universitätsinstitute sowie Untersuchungsanstalten der Bundes­
staatlichen Gesundheitsverwaltung, die vom Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz oach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer als Ausbilduogsstätten für die 
Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches anerkannt worden 
siod. Hiosichtlich der Aoerkeoouog von Universitätskliniken 
und Universitätsinstituten hat der Buodesminister für Gesuod­
heit, Sport und Konsumentenschutz das Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzustellen. 
Die anerkannten Ausbildungsstätten sind in das beim BuQdesmi­
nisterium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz teführ­
te Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsstätten für die 
Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches aufzunehmen. Die 
Ausbildung in einem Nebenfach kann auch an einer für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt anerkannten Ausbildungsstät­
te erfolgen. 

I,ehramblliatorien 

§ 7 a. (I) Lehrambulatorien im Sinne der §§"' Abs. 4 und 
5 Abs.2 sind jene Krankenanstalten in der Betriebsform selb­
ständiger Ambulatorien, die \'om Bundesminister für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer als Lehrambulatorien für die Ausbil­
dung zum praktischen Ar;d oder zum Facharzt eines Sonderfa­
ches anerkannt worden sind. nie anerkannten Lehrambulatorien 
sind in das beim Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz geführte Verzeichnis der anerkannten Lehr­
ambulatorien aufzunehmen. 

Erfolgsnachweis 

§ 8. (I) Der Nachweis über die mit Erfolg zurückgelegte 
Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum Facharzt sowie über 
die mit Erfolg zurückgelegte ergänzende spezielle Ausbildung 
auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches ist durch ein Raster­
zeugnis zu erbringen, in dem auf Inhalt, Art und ()Iluer der 
jeweiligeo Ausbildungsfächer (Sonderfach, Wahlfach, Haupt-' 
fach, Pflichtnebenfach, Wahlnebenfach) entsprechend Bedacht 
genommen wird. 
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§ J O. Der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz hat nach Anhörung der Österreichischen 
Ärztekammer über 

l. die für die Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum 
Facharzt vorzusehenden Ausbildungserfordernisse, über Inhalt, 
Art und Dauer der Ausbildung sowie einer speziellen Ausbildung 

in den einzelnen Ausbildungsfächern (Sonderfach, Wahlfach, 
Hauptfach, Pflichtnebenfach, Wahlnebenfach) (§§ 4 und 5), 

4. den Errolgsnachweis für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt oder zum l'acharzt (§ 8) unter Bedachtnahme auf den 
jeweiligen Stand der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnis­
se Näheres durch Verordnung zu bestimmen. 

B 81 ... 
(t} Während der Zeit der Ausbildung eines Kanllneral1-

g~hörigen zum praktischen Arzt oder Facharzt hat keine 
Überweisung zu erfolgen. Diese ist erst nach Eintragung in die 
Ärzteliste als praktischer Arzt oder Facharzt durchzuführen. 
In diesem Fall erhöht sich der Oberweisungshetrag auf 
mindestens 90 vB. 
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(5) Wird in diesem Bundesgesetz die Bezeichnung 
"Arzt" allgemein und nicht in den besonderen Bezeichnungen 
"Turnusarzt", "praktischer Arzt" oder "Facharzt" verwendet, 
so sind solche Bestimmungen auf alle Ärzte anzuwenden. 

f-
3. § 2 Abs. 5 lautet: 

"(5) Wird in diesem Bundesgesetz die Bezeichnung 
"Arzt" allgemein und nicht in den besonderen Be­
zeichnungen "Turnusarzt", "Arzt für Allgemeinmedi­
zin", "Facharzt" oder "approbierter Arzt" verwen­
det, so sind solche Bestimmungen auf alle Ärzte 
anzuwenden." 
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Erfonlernis~c zur Derlll'S3l1sübung 

§ 3. (I) Zur sdhstündigen Ausühung des ürztlichen 
Berufes als praktischer Arzt oder als FachaTLt hedarf es des 
Nachweises der Erfüllung der nachfolgend angeführten allge­
meinen Erfordernisse sowie der für den praktischen Arzt oder 
für den Facharzt vorgeschriebenen Aushildungserforderni~~e, 
s~wic ~chließlich der Eintnlgung in die Liste der Ärtte 
(Arztdistc) (9 11). 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne de~ Abs. I ~illll: 
I. die österreichische Staatshürgcr~chan; 
2. die Eigenberechtigung; 
3. das an einer Universität in der Republik Österreich 

oder vor dem 30.0ktoher 1918 im Gehiet der im Reichsrate 
vertretenen Königreiche und l.änder erworhene Doktorat der 
ge~amten Heilkunde oder ein gleic\Jaltiges, im Ausland erwor­
henes und in Österreich nostriliziertes Doktorat. 

(3) Allshildungserfordernis für den praktischen Arlt im 
Sinne des Ahs. I ist die mindestens dreijührige praktische, mit 
Erfolg zurückgelegte Aushildung in der in diesem BUlllksge­
selz umschriebenen Art (§9 4 und 8). 

(4) Aushildungserfordernis fiir den Facharzt im Sinne 
des Abs. I ist die praktische, im hetn:ffenden Sonderfach und 
in den hiefiir einschlägigen Nchenfiichern, mit Erfolg zurück­
gelegte Aushildung in der in diesem Bundesge~ell vorgeschrie­
benen Art und Dauer (§§ 5 und 8). 

(5) Zur unselbständigen Au!>ühung des ärztlichen Beru­
fes als Turnusarzt (§ 2 Abs. 3) bedarf es des Nachweises der 
Erfüllung der im Ahs. 2 angeführten allgemeinen Erfordernis­
se sowie der Eintragung in die Ärztcliste (§ 11). 

(6) Ärde, deren Doktorat der gesamten Heilkunde vor 
dem I. Jänner 1984 in Osterreich erworben bl.w. nostrifiJ.iert 
wurde und denen die venia docendi für das gesamte Gebiet eines 
Sonderfaehes oder für ein Teilgebiet desselben längstens bis 
31. Dezember 1989 verliehen wurde bzw. verliehen werden wird, 
gelten als Fachärzte für dieses Sonderfaeh bzw. des jeweiligen 
Teilgebietes. 

-- &-
4. § 3 lautet: 

n§ 3. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder als 
Facharzt bedarf es, unbeschadet der §§ 3a bis 3d, 
des Nachweises der Erfüllung der nachfolgend ange­
führten allgemeinen Erfordernisse, der für den Arzt 
für Allgemeinmedizin oder für den Facharzt vorge­
schriebenen besonderen Erfordernisse sowie der Ein­
tragung in die Ärztelisten (§ 11a). 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 
sind: 

1. die österreichische Staatsbürgerschaft, 
2. die Eigenberechtigung, 
3. die Vertrauenswürdigkeit, 
4. die gesundheitliche Eignung sowie 
5. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

(3) Besondere Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 
sind: 

1. das an einer Universität in der Republik Öster­
reich erworbene Doktorat der gesamten Heilkunde 
oder ein gleichartiges, im Ausland erworbenes 
und in Österreich nostrifiziertes Doktorat und 
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2. das von der Österreichischen Ärztekammer gemäß 

§ 11 Abs. 1 ausgestellte Diplom über die erfolg­
reiche Abso1vierung einer praktischen Ausbildung 
nach den für den Arzt für Allgemeinmedizin oder 
Facharzt geltenden Ausbildungserfordernissen. 

(4) Ausbildungserfordernis für den Arzt für Allge­
meinmedizin im Sinne des Abs. 3 Z 2 ist die minde­
stens dreijährige praktische, mit Erfolg zurückge­
legte Ausbildung in der in diesem Bundesgesetz um­
schriebenen Art (§§ 4 und 8). 

(5) Ausbildungserfordernis für den Facharzt im 
Sinne des Abs. 3 Z 2 ist die praktische, im betref­
fenden Sonderfach und in den hiefür einschlägigen 
Nebenfächern mit Erfolg zurückgelegte Ausbildung in 
der in diesem Bundesgesetz vorgeschriebenen Art und 
Dauer (§§ 5 und 8). 

(6) Zur unselbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Turnusarzt (§ 2 Abs. 3) bedarf es des 
Nachweises der Erfüllung der im Abs. 2 und Abs. 3 
Z 1 angeführten Erfordernisse sowie der Eintragung 
in die Ärztelisten (§ l1a). 
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(7) Für Flüchtlinge im Sinne des § 1 des Bundesge­
setzes BGB1.Nr. 126/1968 über die Aufenthaltsbe­
rechtigung von Flüchtlingen im Sinne der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGB1.Nr. 
55/1955, entfällt das Erfordernis des Abs. 2 Z 
1. Sofern die ärztliche Tätigkeit dieser Personen 
ausschließlich Patienten ihrer Muttersprache um­
faßt, entällt auch das Erfordernis des Abs. 2 
Z 5. Das Erfordernis gemäß Abs. 3 entfällt, sofern 
eine im Ausland absolvierte ärztliche Aus- oder 
Weiterbildung glaubhaft gemacht worden ist. 

(8) Ärzte, deren Doktorat der gesamten Heilkunde 
vor dem 1. Jänner 1984 in Österreich erworben bzw. 
nostrifiziert wurde und denen die venia docendi für 
das gesamte Gebiet eines Sonderfaches oder für ein 
Teilgebiet desselben längstens bis 31. Dezember 
1989 verliehen wurde, gelten als Fachärzte für 
dieses Sonderfach bzw. des jeweiligen Teilgebie­
tes." 

~ 
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5. Nach § 3 werden folgende §§ 3a bis 3c sowie 3d 
samt Überschrift eingefügt: 

"§ 3a. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als approbierte Ärzte berechtigt, wenn sie 
die im § 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 angeführten allgemeinen 
Erfordernisse erfüllen, im Besitz eines Diplomes, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs­
nachweises nach Anlage 1 und in die Ärztelisten 
eingetragen worden sind. 

(2) Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befä­
higungsnachwei.se über eine ärztliche Ausbildung, 
die von der zuständigen Stelle einer der übrigen 
Vertragsparteien ausgestellt worden sind, sind, 
auch wenn die Ausbildung nicht allen Mindest­
ausbildungsanforderungen gemäß Artikel 1 der 
Richtlinie 75/363/EWG des Rates vom 
16. Juni 1975 (ABI. Nr. L 167 vom 30. Juni 1975), 
geändert durch die Richtlinien 82/76/EWG des Rates 
vom 26.Jänner 1982 und 89/594/EWG des Rates vom 
30. Oktober 1989 (AbI. Nr. L 43 vom 15.2.1982 und 
L 341 vom 23.11.1989) genügt, den Diplomen, Prü­
fungszeugnissen oder sonstigen Befähigungs­
nachweisen gemäß Abs. 1 (Anlage 1) gleichzuhalten, 
sofern damit eine ärztliche Ausbildung 
abgeschlossen wird, die hinsichtlich 
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1. Spanien und Portugal vor dem 1. Jänner 1986, 

2. Griechenland vor dem 1. Jänner 1981 oder 

3. der anderen Vertragsparteien vor dem 
20. Dezember 1976 

begonnen worden ist und eine Bescheinigung vorge­
legt wird, aus der sich ergibt, daß sich die be­
treffende Person während der letzten fünf Jahre vor 
Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei Jahre 
lang ununterbrochen tatsächlich und rechtmäßig den 
betreffenden ärztlichen Tätigkeiten gewidmet hat. 

(3) Ärztliche Dip1ome, Prüfungszeugnisse oder son­
stige Befähigungsnachweise von Staatsangehörigen 
der Vertragsparteien, durch die eine im Gebiet der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik absol­
vierte Ausbildung abgeschlossen wird, sind, auch 
wenn sie nicht allen Mindestausbildungsanfor­
derungen nach Artikel 1 der Richtlinie 75/363/EWG 
genügen, den Nachweisen gemäß Abs. 1 (Anlage 1) 
gleichzuhalten, wenn 

1. damit eine vor der Herstellung der deutschen 
Einheit begonnene Ausbildung abgeschlossen wor­
den ist, 
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2. damit die Berechtigung zur selbständigen 

Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des 
Abs. I im gesamten Gebiet Deutschlands unter den 
selben Voraussetzungen wie nach den von den zu­
ständigen deutschen Behörden ausgestellten, in 
Anlage 1 angeführten Nachweisen verbunden ist 
und 

3. zusätzlich eine von der zuständigen deutschen 
Behörde ausgestellte Bescheinigung vorgelegt 
wird, aus der sich ergibt, daß sich die betref­
fende Person während der letzten fünf Jahre vor 
Ausstellung der Bescheinigung mindestens drei 
Jahre lang ununterbrochen tatsächlich und recht­
mäßig den entsprechenden ärztlichen Tätigkeiten 
in Deutschland gewidmet hat. 

§ 3b. (1) Staatsangehörige der vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Fachärzte berechtigt, wenn sie die im 
§ 3 Abs. 2 Z 2 bis 5 angeführten allgemeinen 
Voraussetzungen erfüllen, im Besitz eines 
fachärztlichen Diplomes, Prüfungszeugnisses oder 
sonstigen Befähigungsnachweises nach Anlage 2 in 
Verbindung mit einer entsprechenden Fachbezeichnung 
nach den Anlagen 3 und 4 und in die Ärztelisten 
eingetragen worden sind. 
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(2) Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befä­
higungsnachweise über eine fachärztliche Ausbil­
dung, die von der zuständigen Stelle einer der 
übrigen Vertragsparteien ausgestellt worden sind, 
sind, auch wenn die Ausbildung nicht allen Mindest­
ausbildungsanforderungen gemäß den Artikeln 2 bis 5 
der Richtlinie 75/363/EWG genügt, den Diplomen, 
Prüfungs zeugnissen oder sonstigen Befähigungs­
nachweisen gemäß Abs. 1 gleichzuhalten, sofern 
damit eine Ausbildung abgeschlossen wird, die hin­
sichtlich 

1. Spanien und Portugal vor dem 1. Jänner 1986, 

2. Griechenland vor dem 1. Jänner 1981 oder 

3. der anderen Vertragsparteien vor dem 
20. Dezember 1976 

begonnen worden ist. 

(3) Wird durch ein Diplom, Prüfungszeugnis oder 
einen sonstigen Befähigungsnachweis im Sinne des 
Abs. 2 eine Ausbildung bescheinigt, die der Min­
destausbildungsdauer gemäß den Artikeln 4 und 5 der 
Richtlinie 75/363/EWG nicht genügt, so ist dieser 
Nachweis einem solchen gemäß Abs. 1 dann gleichzu­
halten, wenn zusätzlich eine von der zuständigen 
Stelle des Heimat- oder Herkunftstaates ausge­
stellte Bescheinigung vorgelegt wird, aus der sich 
ergibt, daß die betreffende Person während eines 
Zeitraumes, der der doppelten Differenz zwi-
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sehen der Dauer der absolvierten fachärztlichen 
Ausbildung im Heimat- oder Herkunftstaat und der im 
Titel 111 dieser Richtlinie angeführten Mindestaus­
bildungsdauer entspricht, die betreffende fachärzt­
liche Tätigkeit tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt 
hat. 

(4) Fachärztliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder 
sonstige Befähigungsnachweise von Staatsangehörigen 
der Vertragsparteien, durch die eine im Gebiet der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik absol­
vierte Ausbildung abgeschlossen wird, sind, auch 
wenn sie nicht allen Mindestausbildungsanforderun­
gen gemäß den Artikeln 2 bis 5 der Richtlinie 
75/363/EWG genügen, den Nachweisen gemäß Abs. 1 
(Anlagen 2 bis 4) gleichzuhalten, wenn 

1. damit eine vor dem 3. April 1992 begonnene Aus­
bildung abgeschlossen worden und 

2. damit die Berechtigung zur Ausübung der entspre­
chenden fachärztlichen Tätigkeit im gesamten 
Gebiet Deutschlands unter den selben Vorausset­
zungen wie nach den von den zuständigen deut­
schen Behörden ausgestellten, in den Anlagen 2 
bis 4 angeführten Nachweisen verbunden ist. 

(5) Wird durch ein Diplom, Prüfungszeugnis oder 
einen sonstigen Befähigungsnachweis im Sinne des 
Abs. 4 eine Ausbildung bescheinigt, die der Min­
destausbildungsdauer gemäß den Artikeln 4 und 5 
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der Richtlinie 75/363/EWG nicht genügt, so ist 
dieser Nachweis einem solchen gemäß Abs. 1 dann 
gleichzuhalten, wenn zusätzlich eine von der zu­
ständigen deutschen Stelle ausgestellte Bescheini­
gung vorgelegt wird, aus der sich ergibt, daß die 
betreffende Person während eines Zeitraumes, der 
der doppelten Differenz zwischen der Dauer der 
fachärztlichen Ausbildung im deutschen Gebiet und 
der in den Artikeln 4 und 5 dieser Richtlinie ange­
führten Mindestausbildungsdauer entspricht, die 
betreffende fachärztliche Tätigkeit tatsächlich und 
rechtmäßig ausgeübt hat. 

§ 3c. Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstige Befä­
higungsnachweise des approbierten Arztes oder des 
Facharztes der übrigen Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die den in den Anlagen 1 bis 4 angeführten Be­
zeichnungen nicht entsprechen, sind diesen 
gleichzuhalten, sofern ihnen eine Bescheinigung der 
zuständigen Stelle des betreffenden Staates bei­
gefügt ist, aus der sich ergibt, daß das jeweilige 
Diplom, Prüfungszeugnis oder der sonstige Befä­
higungsnachweis eine ärztliche oder fachärztliche 
Ausbildung abschließt, die den Artikeln 1 bis 5 der 
Richtlinie 75/363/EWG angeführten Bestimmungen 
entspricht und von der Vertragspartei, die das 
Diplom, Prüfungszeugnis oder den sonstigen Befähi­
gungsnachweis ausgestellt hat, den Diplomen, Prü­
fungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnach­
weisen, deren Bezeichnungen in den Anlagen 1 bis 4 
angeführt sind, gleichgehalten wird. 
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Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs 

§ 3d. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die im Besitz eines Diplomes, Prüfungszeugnisses 
oder sonstigen Befähigungsnachweises nach Anlage I 
oder nach Anlage 2 in Verbindung mit den Anlagen 3 
oder 4 sind und den ärztlichen Beruf in einem der 
übrigen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt­
schaftsraumes rechtmäßig ausüben, dürfen, soweit 
sie Dienstleistungen im Sinne des Artikels 37 des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erbringen, im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
von ihrem ausländischen Berufssitz oder Dienstort 
aus vorübergehend in Einzelfällen in Österreich wie 
ein in die Ärztelisten eingetragener, zur selbstän­
digen Berufsausübung berechtigter Arzt tätig wer­
den. Eine Eintragung in die Ärztelisten hat nicht 
zu erfolgen. In Ausübung des freien Dienstlei­
stungsverkehrs darf ein inländischer Berufssitz 
nicht begründet werden. 

(2) Vor Ausübung einer Tätigkeit im Sinne des 
Abs. 1, die einen vorübergehenden Aufenthalt im 
Bundesgebiet erfordert, hat der Arzt die Ärztekam­
mer jenes Bundeslandes, in dem die Dienstleistungen 
erbracht werden sollen, schriftlich zu verständi­
gen. Die Verständigung hat mittels eines von der 
Ärztekammer aufzulegenden Formblatts zu erfolgen 
und zumindest den Zeitpunkt, die Dauer und den Ort 
der Tätigkeit zu beinhalten. Sofern eine vorherige 
Anzeige wegen der Dringlichkeit des Tätigwerdens 
nicht möglich ist, hat die Verständigung ehestmög­
lich zu erfolgen. 
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(3) Zugleich mit der Verständigung ist eine Be­
scheinigung der zuständigen Behörde des Heimat­
oder Herkunftlandes vorzulegen, aus der sich er­
gibt, daß der Dienstleistungserbringer einen Nach­
weis im Sinne des Abs. 1 besitzt und den ärztlichen 
Beruf im Herkunftstaat rechtmäßig ausübt. Diese 
Bescheinigung darf bei Vorlage nicht älter als 
zwölf Monate sein. 

(4) Der Arzt unterliegt bei Erbringung der Dienst­
leistung den im Geltungsbereich dieses Bundesgeset­
zes geltenden Berufspflichten und Disziplinarvor­
schriften. Verstößt der Dienstleistungserbringer 
gegen diese Pflichten, so hat die Österreichische 
Ärztekammer unverzüglich die zuständige Behörde 
seines Herkunftstaates zu unterrichten. Die Zustän­
digkeit im Disziplinarverfahren richtet sich nach 
dem Ort der Begehung des Disziplinarvergehens. 
Disziplinarstrafen, die die Berufsausübung be­
schränken, dürfen nur für den Geltungsbereich die­
ses Bundesgesetzes ausgesprochen werden. 

(5) Die Österreichische Ärztekammer hat österrei­
chischen Ärzten sowie Staatsangehörigen der übrigen 
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum, die den ärztlichen Beruf im 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ausüben und 
in die Ärztelisten eingetragen worden sind, auf 
Antrag für Zwecke der Dienstleistungserbringung in 
einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirt­
schaftsraumes eine Bescheinigung darüber auszu­
stellen, daß der ärztliche Beruf im 
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• 

-//1--

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes rechtmäßig 
ausgeübt wird und daß die betreffende Person den 
erforderlichen Ausbildungsnachweis besitzt. Wird 
der betreffenden Person das Recht auf selbständige 
Ausübung des ärztlichen Berufes untersagt, so ist 
die Bescheinigung für die Dauer der Untersagung 
einzuziehen." 
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Ausbildung zum praktischen Arzt 

§ 4. (I) Personen, die die im § 3 Abs.2 angeführten 
allgemeinen Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, sich einer 
selbständigen ärztlichen Betätigung als praktischer Arzt zuzu­
wenden, haben sich einer mindestens dreijährigen praktischen 
Ausbildung (Turnus zum praktischen Arzt) im Rahmen von 
Arbeitsverhältnissen zu unterziehen und den Erfolg dieser 
Ausbildung nachzuweisen (§ 8). 

-20-

6. § 4 Abs. 1 samt Überschrift vor § 4 lautet: 

"AUsbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

§ 4. (1) Personen, die die im § 3 Abs. 2 sowie 
Abs. 3 Z 1 angeführten Erfordernisse erfüllen und 
beabsichtigen, sich einer selbständigen ärztlichen 
Betätigung als Arzt für Allgemeinmedizin zuzu­
wenden, haben sich einer mindestens dreijährigen 
praktischen Ausbildung (Turnus zum Arzt für Allge­
meinmedizin) im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu 
unterziehen und den Erfolg dieser Ausbildung nach­
zuweisen (§ 8)." 

• 
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§Lt ---
(4) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungszweckes 

aur den einzelnen Gebieten vereinbar ist, kann ein Teil der 
praktischen Ausbildung (Turnus), insgesamt bis zur Höchstdau­
er eines Jahres, bei rreiberuflich tätigen Fachärden oder 
praktischen Ärzten im Rahmen anerkannter Lehrpruen (§ 7) 
oder in Lehrambulatorien (§ 7 a) absolviert werden. 

-2A-

7. § 4 Abs. 4 lautet: 

"(4) Ein Teil der praktischen Ausbildung (Turnus) 
in der Dauer von zumindest sechs Monaten ist in 
Einrichtungen, die der medizinischen Erstversorgung 
dienen, insbesondere in anerkannten Lehrpraxen 
(§ 7) freiberuflich tätiger Ärzte für Allgemein­
medizin, in anerkannten Lehrambulatorien (§ 7a), in 
Ambulanzen von als Ausbildungsstätten für die Aus­
bildung zum Arzt für Allgemeinmedizin anerkannten 
Krankenanstalten oder in vergleichbaren Einrichtun­
gen zu absolvieren. Soweit es mit der Erreichung 
des Ausbildungszweckes auf den einzelnen Gebieten 
vereinbar ist, können sechs Monate auch in aner­
kannten Lehrpraxen (§ 7) freiberuflich tätiger 
Fachärzte oder in Lehrambulatorien, die nicht der 
medizinischen Erstversorgung dienen, absolviert 
werden. Die Gesamtdauer der in Lehrpraxen oder in 
Lehrambulatorien absolvierten praktischen Ausbil­
dung darf insgesamt zwölf Monate nicht überstei­
gen. " 
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§ 4. 
(5) Personen, die nicht die österreichische Staatsbürger­

schaft besitzen, aber die im § 3 Abs.2 Z 2 und 3 angeführten 
allgemeinen Erfordernisse erfüllen, sind nach Maßgabe zwi­
schenstaatlicher Übereinkommen berechtigt, sich der Ausbil­
dung zum nraktischen Arzt zu unterziehen. 

- 022-

8. § 4 Abs. 5 lautet: 

"(5) Personen, die nicht die österreichische 
StaatsbUrgerschaft besitzen, aber die im § 3 Abs. 2 
Z 2 bis 5 und Abs. 3 Z 1 angeführten Erfordernisse 
erfüllen, sind nach Maßgabe zwischenstaatlicher 
Übereinkommen berechtigt, sich der Ausbildung zum 
Arzt für Allgemeinmedizin zu unterziehen." 
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§ 5. (I) Personen, die die im § 3 Abs.2 angeführten 
Erfordernisse erfüllen und beabsichtigen, sich einem Teilgebiet 
der Heilkunde als Sonderfach zur selbständigen Betätigung als 
Facharzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens sechsjährigen 
praktischen Ausbildung in dem betreffenden Sonderfach sowie in 
den hiefür einschlägigen Nebenfächern (Turnus zum Facharzt) 
Im Rahmen ~on Arbeitsverhältnissen zu unterziehen und den 
Erfolg dieser Ausbildung nachzuweisen (§ 8). Die Ausbildung 
ist, soweit Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in den für das jeweilige 
Sonderfach anerkannten Ausbildungsstätten auf einer geneh­
migten Ausbildungsstelle zu absolvieren. Dies gilt sinngemäß 
auch für jene Personen, die eine ergänzende spezielle Ausbildu,.g 
auf einem Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches absolvieren. 

-23-

9. Im § 5 Abs. 1 wird die Bezeichnung "§ 3 Abs. 2" 
durch die Bezeichnung "§ 3 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1" 
ersetzt. 
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§ 5. 

(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungslwcckes 
vereinbar ist, kllnn ein Teil der .... charztallsbildllng, insgesamt 
bis zur Höchstdlluer eines Jahres, bei freiberuflich tätigen 
Fachärzten im Rahmen anerkannter l.ehrpraxen (§ 7) bzw. in 
l.ehrambllilitorien (§ 7 a) absolviert werden. 

-24-
10. § 5 Abs. 2 lautet: 

"(2) Soweit es mit der Erreichung des Ausbildungs­
zweckes vereinbar ist, kann ein Teil der Facharzt­
ausbildung, insgesamt bis zur Höchstdauer eines 
Jahres, in anerkannten Lehrpraxen freiberuflich 
tätiger Fachärzte (§ 7) oder in anerkannten Lehram­
bulatorien (§ 7a) absolviert werden." 
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§ 5. 
(4) Personen, die nicht die österreich ische Staatsbürger­

schaft besitzen, aber die im § 3 Abs. 2 Z 2 und 3 angeführten 
allgemeinen Errordernisse erfüllen, sind nach Maßgabe zwi­
schenstaatlicher Übereinkommen berechtigt, sich der Ausbil­
dung zum Facharzt zu unterziehen. 

- 2S--

11. Im § 5 Ahs. 4 wird die Bezeichnung "§ 3 Ahs. 2 
Z 2 und 3" durch die Bezeichnung "§ 3 Ahs. 2 Z 2 
bis 5 und Abs. 3 Z 1" ersetzt. 
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§ ,. 
(5) Die Träger der anerkannten AusbIldungsstätten haben 

in kürzestmöglicher Zeit für die bestquaUfizierende Ausbildung 
der Tumusirzte zu sorgen. Der Leiter jener Abteilung, In deren 
Bereich die In Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden Ärzte 
Ihre Ausbildung absolvieren, Ist zur Ausbildung, soweit es 
Organisatlonseinheiten (Teile von Abteilungen) betrifft, insbe­
sondere auch zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit 
dem Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
praktischer Arzt verpfilchtet und dafür verantwortlich (Ausbil­
dungsverantwortlicher). Er kann hiebei von einem zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten praktischen Arzt oder Fach­
arzt unterstützt werden (Ausbildungsa55lstent). Soweit es Orga­
nlsatlonselnhelten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der ilrztll­
ehe Leiter der anerkannten Ausbildungsstätte zur Organisation 
der Ausbildung dieser Ärzte verpfilchtet. 

§ 7 eJ:. 

(5) Die Träger der I.ehrambulatorien haben in kürzest­
möglicher Zeit für die bestqualifizierende Ausbildung der 
Turnusärzte zu sorgen. Der Ausbildungsverantwortliche ist zur 
Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen Berufs­
ausübung des ärztlichen Berufes als praktischer Arzt oder 
Facharzt des jeweiligen Sonderfaches verpflichtet. Er kann 
hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten 
Fachard des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden (Aus­
bildunesassistent ). 

§ 81 . '._ 
(2) Während der Zeit der Ausbildung eines Kammeran­

s!!hörigen zum praktischen Arzt oder Facharlt hat keine 
Überweisung zu erfolgen. Diese ist erst nach Eintragung in die 
Ärzteliste als praktischer Arzt oder Facharzt durchzuführen. 
In diesem Fall erhöht sich der Überweisungsbetrag auf 
mindestens 90 vH. 

-26-

12. In den §§ 6 Abs. 5, 7a Abs. 5 und 81 Abs. 2 
werden die Worte "als praktisCher Arzt" durch die 
Worte "als Arzt für Allgemeinmedizin" ersetzt. 
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§ G- ... -
(5) Die Triger der anerkannten Ausblldungsstlitten haben 

In kürzestmögllcher Zelt für die bestquallnzlerende Ausbildung 
der Turnusirzte zu sorgen. Der leiter jener Abteilung, In deren 
Berelcb die In Ausbildung zum pnktlscben Arzt stebenden Ärzte 
Ibre AusblldullJ absolYleren, Ist zur Ausbildung, sc,.'elt es 
Organlsationselnhelten (Teile ,on Abteilu •• ) betrifft, Insbe­
sondere aucb zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit 
dem Ziel der selbstlindlgen Ausübung des irztlichen Berufes als 
praktischer Arzt ,erpnlchtet und dafür ,enntwortllcb (Ausbil­
dungs,ennlwortlicher). Er kann blebei ,on einem zur selblltlndl­
gen Berufsausübung berechtlgtea praktischen Arzt oder Fach­
arzt unterstützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es Orga­
nlsatloaselnbeiten (mehrere Abteilungen) betrifft, Ist der ArztU­
ehe leiter der anerkannten Ausblldungsstitte zur Organisation 
der Ausbildung dieser Ärzte ,erpnlchtet. 

-2%-

13. Im § 6 Abs. 5 werden die Worte "von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten prakti­
schen Arzt" durch die Worte "von einem zur selb­
ständigen Berufsausübung berechtigten Arzt für 
Allgemeinmedizin" ersetzt. 
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§ b _ .... 
. (7) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden 

Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungsstitte bis lingstens 
15. Jinner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich der Oster­
reichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des 
Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines 
jeden Jahres bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbil­
dung zum praktischen Arzt ist vom Bundesminister rür Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz nach Anhörung der Öster­
reichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzuschrän­
ken. wenn sich die für die Anerkennuni als Ausbildunisstätte 
mlßI.bllchtn Um,tind. loIlnd.n blHn od.r nlcbtrlilllcb ber­
vorkommt, daß eine rür die Anerkennung erforderliche Voraus­
setzung scbon ursprünglich nicht bestanden bat. Betrifft die 
Entscbeidung Universititskliniken oder Universititsinstitute, so 
bat der Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumen­
tenschutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung herzustellen. 

-~g-

14. Der bisherige § 6 Abs. 7 und 8 erhält die Be­
zeichnungen "(8)" und "(9)". § 6 Abs. 7 lautet: 

"(7) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes ver­
einbart werden. Die Bestimmungen des § 15c des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGB1.Nr. 221, des § 8 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 
651/1989, oder gleichartiger österreichischer Rech­
tsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Wochendienstzeit um höchstens 40 vH der Kernar­
beitszeit (Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Nacht­
dienste sowie Wöchenefid~ und Feiertagsdienste sind 
entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die 
Gesamtdauer der Ausbildung (§ 4 Abs. 1) wird, 
sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen 
wird, entsprechend verlängert." 
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§b~._ ... 
(8) Die in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches 

stehenden Ärzte sind vom Leiter der Ausbildungsstätte bis 
längstens 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich 
der Österreich ischen Ärztekammer unter Angabe des Namens 
und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 
I. Juli eines Jeden Jahres bekanntzugeben. 

(9) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für die Ausbil­
dung zum Facharzt eines Sonderfaches ist vom Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz nach Anhörung 
der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen oder einzu­
schränken, wenn sich die für die Anerkennung als Ausbildungs­
stätte maßgeblichen Umstände geändert haben oder nachträg­
lich hervorkommt, daß eine für die Anerkennung erforderliche 
Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft 
die Entscheidung Universitätskliniken oder Universitätsinstitu­
te, so hat der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
fjjr Wissenschaft und ForschußI! herzustellen. 

-2"-
15. Der bisherige § 6a Abs. 8 und Abs. 9 erhält die 
Bezeichnungen "(9)" und "(10)". § 6a Abs. 8 lautet: 

"(8) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes 
vereinbart werden. Die Bestimmungen des § 15c des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGB1.Nr. 221, des § 8 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGB1.Nr. 
651/1989, oder gleichartiger österreichischer 
Rechtsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Wochendienstzeit um höchstens die Hälfte 
der Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden 
darf. Nachtdienste sowie Wochenend- und Feier­
tagsdienste sind entsprechend eingeschränkt zu 
absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung (§ 5 
Abs. 1) wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in An­
spruch genommen wird, entsprechend verlängert." 
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§ b b ..... 
(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für eine ergän­

zende spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfa­
ches ist vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu­
mentenschutz nach Anhörung der Österreichischen Ärztekam­
mer zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich die für die 
Anerkennung als Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände 
geändert haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine für die 
Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich 
nicht bestanden hat. Betrifft die Entscheidung UnIversItätsklini­
ken oder Universitätsinstitute, so hat der BundesministJr für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz das Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung herzu­
stellen. 

-30-

16. Der bisherige § 6b Abs. 8 erhält die Bezeich­
nung "(9)". § 6b Abs. 8 lautet: 

"(8) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes ver­
einbart werden. Die Bestimmungen des § 15c des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 
des Eltern-Karenzur1aubsgesetzes, BGBl.Nr. 
651/1989, oder gleichartiger österreichischer Rech­
tsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Wochendienstzeit um höchstens die Hälfte der 
Kernarbeitszeit (Abs. 7) herabgesetzt werden darf. 
Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste 
sind entsprechend eingeschränkt zu absolvieren. Die 
Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbe­
schäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend 
verlängert." 
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§ 7. 
(2) Die Bewilligung gClIläU Ah~. I lhuf nur hCI Ltfullulig 

der nachfolgenden Bedingungen erteilt werden: 
I. Der praktische Arzt oder Facharzt muß über die zur 

Erreichung des Ausbildungszweckes erforderliche Berufser­
fahrung lind Patientcnfrequenz verfügen; 

-3/f-

17. Im § 7 Abs. 2 Z 1 werden die Worte "Der prakti­
sche Arzt" durch die Worte "Der Arzt für Allgemein­
medizin" ersetzt. 
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§ 7. 
(4) Die Bewilligung ist vom Bundeskanzler nach Anhö­

rung der Österreichischcn Ärztckammer zurückLllnchmen, 
wenn eine Bedingung nach Abs. 2 nicht mehr erfüllt ist. 

-32-

18. Der bisherige § 7 Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
"(5)". § 7 Abs. 4 lautet: 

"(4) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes ver­
einbart werden. Die Bestimmungen des § 15c des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 
651/1989, oder gleichartiger österreichischer Rech­
tsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, 
bei Turnusärzten in Ausbildung zum Arzt für Allge­
meinmedizin um höchstens die Hälfte herabgesetzt 
werden darf. Die Mindestdauer sowie die Höchstdauer 
der Ausbildung im Rahmen einer Lehrpraxis werden, 
sofern Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen 
wird, entsprechend verlängert." 
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§ Ja ~ 
(1) Die in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind ~om 

Leiter des Lehrambulatoriums bis längstens 15. Jänner und 
15. Juli eines jeden Jahres schriftlich der Österreichischen 
Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums 
jeweils zum Stichtag I. Jänner und I. Juli eines jeden Jahres 
bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist ~om Bun­
desminister für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen, 
wenn sich die für die Anerkennung maßgeblichen Umstände 
geändert haben oder nachträglich henorkommt, daß eine für die 
Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich 
nicht bestanden hat. 

-33--

19. Der bisherige § 7a Abs. 7 und 8 erhält die 
Bezeichnungen "(8)" und "(9)". § 7a Abs. 7 lautet: 

"(7) Sofern die Qualität der Ausbildung dadurch 
nicht beeinträchtigt wird, kann mit dem Turnusarzt 
Teilzeitbeschäftigung zur Pflege eines Kindes ver­
einbart werden. Die Bestimmungen des § 15c des 
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBl.Nr. 221, des § 8 
des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes, BGBl.Nr. 
651/1989, oder gleichartiger österreichischer Rech­
tsvorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, 
bei Turnusärzten in Ausbildung zum Facharzt um 
höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 6) 
herabgesetzt werden darf. Die Mindestdauer sowie 
die Höchstdauer der Ausbildung im Rahmen eines 
Lehrambulatoriums wird, sofern Teilzeitbeschäf­
tigung in Anspruch genommen wird, entspreChend 
ver längert . " 
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§ 9. (I) Eine postpromotiollelle ärztliche Ausbildung im 
Ausland ist unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit der 
Ausbildung auf die jeweils für die Ausbildung zum praktischen 
Arzt oder zum Facharzt vorgesehene Dauer anzurechnen. 

(2) Über die Anrechnung von im Ausland zurückgeleg­
ten Aushildungszeiten für die Ausbildung zum praktischen 
~rzt sowie für d.i.e Ausbildung zum Fal:harzt entscheidet die 
Osterreichisl:he Arztekalllmer. 

3'-1 

20. § 9 lautet: 

"§ 9. (1) Im Ausland absolvierte ärztliche Aus­
oder Weiterbildungszeiten sind unter der Vorausset­
zung der Gleichwertigkeit auf die jeweils für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum 
Facharzt vorgesehene Dauer anzurechnen. 

(2) Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit 
können auch ärztliche Aus- oder Weiterbildungszei­
ten auf die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedi­
zin oder zum Facharzt angerechnet werden, die 

1. vor dem Erwerb der österreichischen Staatbürger­
schaft oder 

2. vor der Nostrifizierung eines im Ausland erwor­
benen Doktorates der gesamten Heilkunde 

absolviert worden sind. 

(3) Über die Anrechnung von Aus- oder Weiterbil­
dungszeiten gemäß Abs. 1 und 2 entscheidet die 
Österreichische Ärztekammer." 
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ÄrLteliste 

§ 11. (I) Die Österreichische Ärztekammer hat die An­
meldungen für die Ausübung des ärzllichen Berufes entgegenzu­
nehmen und eine Liste der zur Berufsausübung berechtigten 
Ärzte (Ärzteliste) zu führen. Die Ärzteliste ist hinsichtlich 
Namen, Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, Verträge mit den 
Sozialversicherungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten sowie 
Berufssitz, Dienstort bzw. Wohnadresse bei Ärzten gemälJ § 20 a 
öffentlich. Die f:insichtnahme in deli öffentlichen Teil der 
Ärzteliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist ~~dent.ann 
gestattet; für Kopien ist ein von der Österreichischen Arztekam­
mer festzusetzender Kostenersatz zu leisten. 

(2) Personen, die die gemäß § 3 dieses Bundesgesetzes 
für die selbständige oder für die unselbständige Ausübung des 
ärztlichen Berufes vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllen 
und den ärztlichen Beruf als praktische Ärzte, Fachärzte oder 
als Turnusärzte auszuüben beabsichtigen, haben sich vor 
Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Österreichisdlen 
Ärztekammer zu melden und die erforderlichen Persollal- lind 
Au~bildungsnachweise vorwiegen. Die ärztliche Tätigkeit 

, darf erst nach Erhalt der Bestätigung über die Eintragung in 
die Ärztcliste (Abs. I) aufgenommen werden. 

(J) Erfüllt der Bewerher die für die Art d!.!f Berufsaus­
übung gemäß § 3 vorgeschriebenen Erfordernisse, so hat ihn 
die Österreichische ÄrLtekammer in die Ärzteliste einzutrilgen 
und ihm einen mit seinem Lichtbild versehenen Ausweis 
(Ärzteilusweis) i1l1szustellclI. 

(4) Erfüllt der Bcwerber die Erfordernissc nicht, so hat 
die Östcrreichische ÄrLtekammer dic Eintragung ill die Ärztc­
Ibt!.! mit Bcschcid zu versagcn. 

(5) Dic Östcrreichischc Ärztekammer hat jcdc Anmel­
dung ohne Vcrzug zu crledigen. 

(6) Gegen deli Bescheid der Österreich ischen Ärztekam­
mer steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen 
Bereich die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist. 
Der Landeshauptmann hat Bescheide, mit denen Berufungen 
stattgegeben wurde, binllen zwei Wochen nach deren Rechtskraft 
unter AnschlulJ der Entscheidungsunterlagen dem Bundeskanz­
ler vorzulegen. Uieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde 
an den Verwaltnllgsgerichtshof erheben. 

- 3b 

21. § 11 lautet: 

"Diplome und Bescheinigungen 

§ 11. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Per­
sonen, die die allgemeinen Erfordernisse (§ 3 
Abs. 2), das besondere Erfordernis gemäß § 3 Abs. 3 
Z 1 und die Ausbildungserfordernisse (§§ 4 oder 5) 
erfüllen, auf Antrag ein Diplom über die erfolg­
reiche Absolvierung einer Ausbildung nach den für 
den Arzt für Allgemeinmedizin (Diplom über die 
spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin) 
oder Facharzt (Facharztdiplom) geltenden Ausbil­
dungserfordernissen (§ 3 Abs. 3 Z 2) auszustellen. 

(2) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, 
denen ein Diplom gemäß Abs. 1 ausgestellt wurde, 
auf Antrag eine Bescheinigung im Sinne des Artikels 
9 Abs. 3 der Richtlinie 75/362/EWG des Rates vom 
16. Juni 1975 (Abl.Nr. L 167 vom 30.6.1975), geän­
dert durch die Richtlinie 89/594/EWG des Rates vom 
30. Oktober 1989 (Abl.Nr. L 341 vom 23.11.1989) 
darüber auszustellen, daß dieses Diplom eine Aus­
bildung abschließt, die den Artikeln 1 bis 5 der 
Richtlinie 75/363/EWG entspricht und der im Artikel 
3 der Richtlinie 75/362/EWG in der ergänzten Fas­
sung des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum für Österreich angeführten Bescheini­
gung (Bescheinigung über die Absolvierung der Tä­
tigkeit als Arzt im Praktikum) gleichgehalten wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen der Abs. 1 oder 2 
nicht vor, so hat die Österreichische Ärztekammer 
die Ausstellung des Diplomes oder der Bescheinigung 
mit Bescheid zu versagen. 
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,§ 11. 
(?) Jede Eintragung in die Arzteliste ist von der Üsterreichi­

sehen Arztekammer der nach dem gewählten Berufssitz zuständi­
gen Bezirksverwaltungsbehörde ohne Verzug mitzuteilen. 

(8) Der Österreichischen Ärztekammer sind vom Arzt 
binnen einer Woche ferner folgende schriftliche Meldungen zu 
erstatten: 

I. jede Verlegung des Berufssitzes oder des Dienstortes 
jeweils unter Angabe der Adresse, eine zeitlich befristete Verle: 
gung nur dann, wenn sie voraussichtlich drei Monate übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitles oder des 
gewöhnlichen Aufenthaltes (Adresse); 

3. jeder dauernde oder zeitweilige Verzicht auf die Berufs­
ausübung (§ 33) sowie deren Einstellung, wenn sie voraussicht­
lich drei Monate übersteigt; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit auUer­
halb des Berufssitzes (§ 19) sowie die Beendigung einer solchen 
Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärltlichen Nehcn­
tätigkeit; 

6. die Erörrnung, Erweiterung und SchlieUung von Ordina­
tions- und Apparategemeinschaften sowie den Beginn und das 
Ende der Beteiligung an solchen; 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung gemäß § 32 
Abs.5 und 

8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohnsitles bei Aus­
übung einer ärztlichen Tätigkeit gemäß § 32 Abs. 8. 

(9) Die Österreil:hische Ärztekammer hat jede Eintra­
gung in die Ärzteliste sowie jede Änderung un~ Ergänzung 
ohne Verzug dem zuständigen Landeshauptmann mitzuteilen. 

(10) Näheres üher die Einrichtung der Ärzteliste, üher 
das Verfahren zur Eintragung in die Ärzteliste, über Inhalt und 
Form des Ärzteausweises und üher die nach diesem Bundesge­
setz an die Behörden und Ärztekammern ergehenden Mittei­
lungen ist nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
unter Bedachtnahme auf das an einer geordneten Erfassung 
der Ärzte bestehende öffentliche Interesse vom Bundeskanzler 
durch Verordnung zu bestimmen. 

-- 36-
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'" 

22. Nach § 11 werden folgende §§ 11a bis 11d samt 
Überschriften eingefügt: 

Ärztelisten 

§ 11a. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat in 
Zusammenarbeit mit den Ärztekammern in den Bundes­
ländern die Anmeldungen für die Ausübung des ärzt­
lichen Berufes entgegenzunehmen und bundesein­
heitliche sowie länderweise Listen der zur Berufs­
ausübung berechtigten Ärzte (Ärztelisten) zu füh­
ren. Die Ärztelisten sind hinsichtlich Namen, 
Berufsbezeichnungen, sonstiger Titel, Diplomen der 
Österreichischen Ärztekammer oder der Ärztekammern 
in den Bundesländern, Verträge mit den Sozialversi­
cherungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten sowie 
Berufssitz, Dienstort, Postanschrift bzw. Wohnad­
resse bei Ärzten gemäß § 20a öffentlich. Die Ein­
sichtnahme i.n den öffentlichen Teil der Ärztelisten 
sowie die Anfertigung von Abschriften ist jedermann 
gestattet; für Kopien ist ein von der Österreichi­
schen Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu 
leisten. 

(2) Personen, die die gemäß den §§ 3 bis 3c dieses 
Bundesgesetzes für die selbständige oder für die 
unselbständige Ausübung des ärztlichen Berufes 
vorgeschriebenen Erfordernisse erfüllen und den 
ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin, 
Facharzt, approbierter Arzt oder Turnusarzt auszu­
üben beabsichtigen, haben sich vor Aufnahme ihrer 
ärztlichen Tätigkeit bei der Österreichischen Ärz­
tekammer zu melden und die erforderlichen Personal­
und Ausbildungsnachweise vorzulegen. 
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(3) Der Nachweis der gesundheitlichen Eignung ist 
durch ein ärztliches Zeugnis, der Nachweis der 
Vertrauenswürdigkeit durch eine Strafregisterbe­
scheinigung oder eine vergleichbare Bescheinigung 
zu erbringen, in der keine Verurteilung aufscheint, 
die eine verläßliche Berufsausübung nicht erwarten 
läßt. Das ärztliche Zeugnis und die Strafregister­
bescheinigung dürfen im Zeitpunkt der Anmeldung zur 
Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 

(4) Staatsangehörige der übrigen Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
können den Nachweis der Vertrauenswürdigkeit auch 
durch eine von der zuständigen Behörde des Heimat­
oder Herkunftstaates ausgestellte entsprechende 
Bescheinigung, aus der die Vertrauenswürdigkeit 
hervorgeht, erbringen. Wird in diesem Staat ein 
solcher Nachweis nicht verlangt, so ist, wenn ein 
Strafregisterauszug nicht beigebracht werden kann, 
ein gleichwertiger Nachweis zu erbringen. Der Nach­
weis der gesundheitlichen Eignung kann auch durch 
Vorlage einer entsprechenden, im Heimat- oder Her­
kunftstaat erforderlichen Bescheinigung oder, wenn 
in diesem Staat ein derartiger Nachweis nicht ver­
langt wird, durch Vorlage eines im Heimat- oder 
Herkunftstaat ausgestellten ärztlichen Zeugnisses 
erbracht werden. Die Nachweise der Vertrauenswür­
digkeit und der gesundheitlichen Eignung dürfen im 
Zeitpunkt der Anmeldung zur Eintragung nicht älter 
als drei Monate sein. 

.. 
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(5) Hat die Österreichische Ärztekammer von einem 
Sachverhalt Kenntnis, der aUßerhalb des Geltungsbe­
reiches dieses Bundesgesetzes in einem Mitglied­
staat dieses Abkommens eingetreten und der geeignet 
ist, Zweifel im Hinblick auf die Vertrauenswürdig­
keit zu begründen, so kann sie die zuständige Stel­
le dieses Staates davon unterrichten und sie ersu­
chen, den Sachverhalt zu prüfen und ihr binnen 
längstens drei Monaten mitzuteilen, ob wegen dieses 
Sachverhaltes gegen die betreffende Person in die­
sem Staat ermittelt wird oder eine disziplinar­
rechtliche, administrative oder justizstraf­
rechtliche Maßnahme verhängt wurde. 

(6) Die Anmeldung zur Eintragung in die Ärztelisten 
ist in deutscher Sprache einzubringen. Der Nachweis 
der Vertrauenswürdigkeit und das ärztliche Zeugnis 
sind, sofern sie nicht in deutscher Sprache ausge­
stellt sind, auch in beglaubigter Übersetzung vor­
zulegen. 

(7) Erfüllt die betreffende Person die für die Art 
der Berufsausübung gemäß den §§ 3 bis 3c vorge­
schriebenen Erfordernisse, so hat sie die Österrei­
chische Ärztekammer in die Ärztelisten einzutragen 
und ihr einen mit ihrem Lichtbild versehenen Aus­
weis (Ärzteausweis) auszustellen. Die ärztliche 
Tätigkeit darf erst nach Erhalt der Bestätigung 
über die Eintragung in die Ärztelisten 
(Abs. 1) aufgenommen werden. Ab dem Zeitpunkt der 
Eintragung haben Ärzte, die Staatsangehörige der 
übrigen Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sind, die selben 
Rechte und Pflichten wie die in die Ärztelisten 
eingetragenen österreichischen Ärzte. 
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40 
(8) Erfüllt die betreffende Person die Erfordernis­
se nicht, so hat die Österreichische Ärztekammer 
die Eintragung in die Ärztelisten mit Bescheid zu 
versagen. 

(9) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Anmel­
dung ohne Verzug zu erledigen. Anmeldungen von 
Staatsangehörigen der übrigen Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind binnen drei Monaten nach Einreichung der voll­
ständigen Unterlagen zu erledigen. Diese Frist wird 
im Falle eines Ersuchens gemäß Abs. 5 bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, in dem die Auskünfte einlangen. 
Die Österreichische Ärztekammer hat das Verfahren 
unverzüglich nach Einlangen der Auskünfte oder, 
sofern die Ausünfte nicht binnen drei Monaten nach 
Übermittlung des Ersuchens gemäß Abs. 5 einlangen, 
unverzüglich nach Ablauf der drei Monate fortzuset­
zen. 

(10) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Ein­
tragung in die Ärztelisten ohne Verzug der nach dem 
gewählten Berufssitz oder Dienstort oder nach dem 
Wohnsitz (§ 20a) zuständigen Bezirksverwaltungs­
behörde sowie dem Landeshauptmann mitzuteilen. 
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§ Ilb. Gegen Bescheide der Österreichischen Ärzte­
kammer gemäß den §§ 11 Abs. 3 und lla Abs. 8 steht 
die Berufung an den Landeshauptmann offen, in des­
sen Bereich die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit 
beabsichtigt ist. Der Landeshauptmann hat Beschei­
de, mit denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen 
zwei Wochen nach deren Rechtskraft unter Anschluß 
der Entschei.dungsunterlagen dem Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz vorzulegen. 
Dieser kann gegen solche Bescheide Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof erheben. 
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§ 11c. (1) Der Österreichischen Ärztekammer sind 
vom Arzt binnen einer Woche ferner folgende 
schriftliche Meldungen zu erstatten: 

1. jede Verlegung des Berufssitzes oder des Dienst­
ortes, jeweils unter Angabe der Adresse, eine 
zeitlich befristete Verlegung nur dann, wenn sie 
voraussichtlich drei Monate übersteigt; 

2. jeder Wechsel des ordentlichen Wohnsitzes oder 
des gewöhnlichen Aufenthaltes (Adresse); 

3. jeder Verzicht auf die Berufsausübung; 

4. die Aufnahme einer ärztlichen Berufstätigkeit 
aUßerhalb des ersten Berufssitzes (§ 19 Abs. 3 
erster Satz) sowie die Beendigung einer solchen 
Tätigkeit; 

5. die Aufnahme und Beendigung einer ärztlichen 
Nebentätigkeit; 

6. die Eröffnung, Erweiterung und Schließung von 
Ordinations- und Apparategemeinschaften sowie 
den Beginn und das Ende der Beteiligung an sol­
chen; 

7. die Wiederaufnahme der Berufsausübung gemäß § 32 
Abs. 4 und 

8. die Bekanntgabe des ordentlichen Wohnsitzes bei 
Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit gemäß § 32 
Abs. 6. 
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43 
(2) Die Österreichische Ärztekammer hat jede Ände­
rung und Ergänzung in den Ärztelisten ohne Verzug 
der nach dem gewählten Berufssitz oder Dienstort 
oder nach dem Wohnsitz (§ 20a) zuständigen Bezirks­
hauptmannschaft sowie dem zuständigen Landeshaupt­
mann mitzuteilen. 

(3) Näheres über die Einrichtung der Ärztelisten, 
über das Verfahren zur Eintragung in die Ärzteli­
sten, über Inhalt und Form des Ärzteausweises und 
über die nach diesem Bundesesetz an die Behörden 
und Ärztekammern ergehenden Mitteilungen ist nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer unter 
Bedachtnahme auf das an einer geordneten Erfassung 
der Ärzte bestehende öffentliche Interesse vom 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsumen­
tenschutz durch Verordnung zu bestimmen. 
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44 
§ 11d. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat über 
Ersuchen eines der übrigen Mitgliedstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraumes Sachverhalte zu 
prüfen, die von diesem Staat mitgeteilt werden und 
die 

1. in die Ärztelisten eingetragenen österreichi­
schen Ärzte oder Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum betreffen, 
die beabsichtigen, sich in diesem Staat einer 
ärztlichen Betätigung zuzuwenden oder den ärzt­
lichen Beruf in diesem Staat auszuüben, 

2. sich vor Niederlassung der betreffenden Person 
in diesem Staat in der Republik Österreich er­
eignet haben sollen, 

3. genau bestimmt sind und 

4. nach Auffassung dieses Staates geeignet sein 
könnten, sich auf die für die Ausübung des ärzt­
lichen Berufes erforderliche Vertrauenswürdig­
keit auszuwirken. 

(2) Im Rahmen der Prüfung ist festzustellen, ob 
wegen dieses Sachverhaltes gegen die betreffende 
Person in Österreich ermittelt wird oder eine dis­
ziplinarrechtliche, verwaltungs- oder verwaltungs­
strafrechtliche oder justizstrafrechtliche Maßnahme 
verhängt wurde. Das Ergebnis dieser Prüfung ist dem 
Mitgliedstaat samt einer Beurteilung, ob die ver-
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hängte Maßnahme geeignet ist, die Vertrauenswür­
digkeit der Person im Hinblick auf die ärztliche 
Berufsausübung in Zweifel zu ziehen, binnen drei 
Monaten zu übermitteln." 
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Vorschriften für die 'Ausübung des ärztlichen Berufes 

§ 12. Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes als praktischer Arzt erfüllt haben (§ 3 Abs, 2 
und 3 sowie § 11), sind zur selbständigen Ausübung einer 
allgemeinärztlichen Berufstätigkeit als praktischer Arzt be­
rechtigt, gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuflich 
oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird, 

- 46-
23. § 12 lautet: 

"§ 12. Ärzte, die die Erfordernisse für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für 
Allgemeinmedizin (§§ 3 Abs. 2 bis 4 sowie 11a) oder 
als approbierter Arzt (§§ 3a, 3c sowie 11a) erfüllt 
haben, sind zur selbständigen Ausübung einer allge­
meinärztlichen Berufstätigkeit als Arzt für Allge­
meinmedizin oder als approbierter Arzt berechtigt, 
gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuf­
lich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses aus­
geübt wird." 
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§ 13. (I) Ärzte. die die Erfordernisse für die Ausübung 
des ärztlichen Berufes als Facharzt für ein Sonderfach der 
Heilkunde erfüllt haben (§ 3 Abs. 2 und 4 sowie § I I). sind zur 
selbständigen Ausübung einer ärztlichen Berufstätigkeit als 
Facharzt auf diesem Teilgehiet der Heilkunde als Sonderfach 
berechtigt. 

(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätigkeit auf ihr 
Stlnderfach LU beschränken. Dies gilt nicht fiir Täligkl'ilcn im 
Rahmen der bctriebsärltlichen Betreuung im Sinne der §§ 22 rr 
des Arbeitnchmerschutzgesctzcs, B{;BI. Nr. 23411972. l'achärl­
te eines klinischen Sonderfaches dürfen unter den Voraussetzun­
gen des § IS a in organisierten Notarztdiensten (Notarztwagen 
bzw. Notarzthubschrauber) fächerüberschreitend tätig werdcn. 

(3) Die Ausübung der Facharztlätigkeit auf mehr als 
einem Sondafach bedarf der Bewilligung der Österreidli­
sehen Ärztekammer. Eine solche Bewilligung darf nur einem 
freiberuflich tätigen "acharzt erteilt werden, wenn eine ausrei­
chende fachärdliche Betreuung der Bevölkerung in dem für die 
Ausübung des betreUendcn Sonderfaches in Aussicht genommc­
nen Ort und dessen Einzugsgebiet nicht gewährleistet ist. Die 
Bewilligung ist zurückzunehmen. wenn der für die Erteilung 
maßgebend gewesene Bedarf nicht mehr vorhanden ist. Gegen 
den Bescheid der Österreich ischen Ärztekammer steht die 
Berufung an den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich 
die Tätigkeit ausgeübt werden soll. 

- L; 1 -
24. § 13 lautet: 

"§ 13. (1) Ärzte, die die Erfordernisse für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt für 
ein Sonderfach der Heilkunde erfüllt haben (§§ 3 
Abs. 2, 3 und 5, 3b, 3c sowie 11a), sind zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Facharzt auf diesem Teilgebiet der Heilkunde als 
Sonderfach berechtigt, gleichgültig, ob diese 
Berufstätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses ausgeübt wird. 

(2) Fachärzte haben ihre ärztliche Berufstätigkeit 
auf ihr Sonder fach zu beschränken. Dies gilt nicht 
für Tätigkeiten im Rahmen der betriebsärztlichen 
Betreuung im Sinne der §§ 22 ff des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes, BGBl.Nr. 234/1972. Fachärzte 
der Sonder fächer Anästhesiologie, Augenheilkunde, 
Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-, 
Nasen- und Ohrenkrankheiten, Haut- und Ge­
schlechtskrankheiten, Innere Medizin, Kinderheil­
kunde, Lungenkrankheiten, Neurochirurgie, Neurolo­
gie und Psychiatrie (Psychiatrie und Neurologie), 
Orthopädie und orthopädische Chrirurgie, physikali­
sche Medizin, Plastische Chirurgie, Radiologie, 
Unfallchirurgie, Urologie sowie Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde dürfen unter den Voraussetzungen 
des § 15a in organisierten Notarztdiensten 
(Notarztwagen bzw. Notarzthubschrauber) fächerüber­
schreitend tätig werden." 
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§ ISa. (I) Praktische Ärde und l'achärde eines klini­
schen Sonderfachcs, die beabsichtigen, eine ärztliche Tätigkeit 
im Rahmen organisierter Notarddienste (Notarztwagen bzw. 
Notarzthubschrauber) auszuüben, haben einen Lehrgang gemäU 
Abs. 2 im GesamtausmaO von 60 Stunden zu besuchen. 

- 4&-
25. § ISa Abs. 1 lautet: 

"§ ISa. (1) Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte 
der im § 13 Abs. 2 genannten Sonderfächer sowie 
approbierte Ärzte, die beabsichtigen, eine ärztli­
che Tätigkeit im Rahmen organisierter Notarztdien­
ste (Notarztwagen bzw. Notarzthubschrauber) aus­
zuüben, haben einen Lehrgang gemäß Abs. 2 im Ge­
samtausmaß von 60 Stunden zu besuchen." 
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.§15a. 
(5) Praktische Ärzte und Fachärzte eines klinischen Son­

derfaches, die die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erfüllen und 
eine ärztliche Tätigkeit im Rahmen organisierter Notarztdienste 
ausüben, dürfen zusätzlich die Bezeichnung "Notarzt" führen. 

- 4~-
26. § 15a Abs. 5 lautet: 

"(5) Ärzte im Sinne des Abs. 1, die die Vorausset­
zungen der Abs. 2 und 3 erfüllen und eine ärztliche 
Tätigkeit im Rahmen organisierter Notarztdienste 
ausüben, dürfen zusätzlich die Bezeichnung 
"Notarzt" führen." 

429/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
169 von 228

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 16. (I) nie im Ausland erworbenen medizinischen 
Iloktorate der Profcssorcn eines medizinischen I'aches, die aus 
dem Ausland berufen und an der medizinischen Fakultät einer 
österreichischen Universität zu ordentlichen Universitätsprofes­
soren ernannt sind, gelten als in Österreich nostrifizierte 
Doktorate. Besitzen diese Professoren die venia docendi für das 
gesamte Gebiet eines klinischen oder nichtklinischen Sonderfa­
ches, gelten sie als Fachärzte dieses Sonderfaches. Ist ihre venia 
docendi auf ein Teilgebiet des Sonder faches beschränkt, so sind 
sie nur zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes in 
Universitätskliniken und Universitätsinstituten auf jenem G~biet 
berechtigt, für das sie die venia docendi besitzen. 

(2) Ärzte, die nicht österreichische Staatsbürger sind 
oder deren medizinische Doktorate nicht den Erfordernissen 
des § 3 Abs. 2 Z 3 entsprechen, dürfen eine ärztliche Tätigkeit 
nur in unselbständiger Stellung und nur zu Studienzwecken im 
folgenden Umfang ausüben: 

s-o -
27. § 16 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 16. (1) Die im Ausland erworbenen medizinischen 
Doktorate der Professoren eines medizinischen Fa­
ches, die aus dem Ausland berufen und an der medi­
zinischen Fakultät einer österreichischen Universi­
tät zu ordentlichen Universitätsprofessoren ernannt 
sind, gelten als in Österreich nostrifizierte Dok­
torate. Besitzen diese Professoren die venia 
docendi für das gesamte Gebiet eines Sonderfaches, 
gelten sie als Fachärzte dieses Sonderfaches. Ist 
ihre venia docendi auf ein Teilgebiet des Sonderfa­
ches beschränkt, so sind sie nur zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes in Universitätskli­
niken und Universitätsinstituten auf jenem Gebiet 
berechtigt, für das sie die venia docendi besitzen. 

(2) Ärzte, die nicht österreichische Staatsangehö­
rige sind oder deren medizinische Doktorate nicht 
den Erfordernissen des § 3 Abs. 3 Z 1 entsprechen 
einSChließlich der Ärzte, die Staatsangehörige 
einer der Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum sind, sofern sie nicht 
nach den §§ 3a bis 3c in Österreich zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
berechtigt sind, dürfen eine ärztliche Tätigkeit 
nur in unselbständiger Stellung und nur zu 
Studienzwecken im folgenden Umfang ausüben: 
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§16. 
I. an Universitätskliniken oder in Universitätsinstituten 

im Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit 
Bewilligung des Klinik- bzw. Institutsvorstandes bis zur Dauer 
eines Jahres; 

2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medizinisch­
wissenschaftlichen Anstalten, die Ausbildungsstätten im Sinne 
des § 6 sind, im Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenhei­
ten mit Bewilligung des Bundeskanzlers jeweils his zur Dauer 
eines Jahres. 

51 

1. an Universitätskliniken oder in Universitätsin­
stituten im Rahmen der ihnen zugewiesenen Oblie­
genheiten mit Bewilligung des Klinik- bzw. In­
stitutsvorstandes bis zur Dauer eines Jahres; 

2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. 
medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten, die 
Ausbildungsstätten im Sinne des § 6 sind, im 
Rahmen der ihnen zugewiesenen Obliegenheiten mit 
Bewilligung des Bundesministers für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz jeweils bis zur 
Dauer eines Jahres." 
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§ 16. 
(7) Prakli:>, I • .: Ärzte oder Fachärzte, deren BerufssitL im 

Ausland gelegen ist. dürfen, ungeachtet des Mangels der im § 3 
angegebenen Erfordernisse, den ärztlichen Beruf im Inland 
ausüben: 

I. auf fallweise Berufung zu ärztlichen Konsilien oder zu 
einer mit einer solchen im Zusammenhang stehenden Behand­
lung einzelner Krankheitsfälle, jedoch nur in Zusammenarbeit 
mit einem im Inland zur selbständigen Berufsausübung be­
rechtigten Arzt; 

2. im Grenzgebiet nach Maßgabe zwischenstaatlicher 
Übereinkommen. . 

- 52-
28. § 16 Abs. 7 lautet: 

"(7) Ärzte für Allgemeinmedizin oder Fachärzte, 
deren Berufssitz oder Dienstort im Ausland gelegen 
ist, dürfen, sofern nicht § 3d anzuwenden ist, 
ungeachtet des Mangels der im § 3 angegebenen 
Erfordernisse, den ärztlichen Beruf im Inland 
ausüben: 

1. auf fallweise Berufung zu ärztlichen Konsilien 
oder zu einer mit einer solchen im Zusammenhang 
stehenden Behandlung einzelner Krankheitsfälle, 
jedoch nur in Zusammenarbeit mit einem im Inland 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigten 
Arzt~ 

2. im Grenzgebiet nach Maßgabe zwischenstaatlicher 
Übereinkommen; 

3. vorübergehend zu Zwecken der fachlichen Fortbil­
dung in Österreich tätiger Ärzte oder der medi­
zinischen Lehre und Forschung." 
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§ 168. (t) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz kann Personen, die nicht österreich i­

sehe Staatsbürger sind und im Auslaad eine Berechtigung zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen 
Berufes erworben haben, unter Voraussetzung einer gleichwerti­
gen Qualifikation eine Bewilligung zur selbständigen Ausübung 
des ärztlichen Berufes im Rahmen eines Dienstverhältnisses als 
praktischer Arzt oder als Facharzt in Krankenanstalten erteilen. 

- 53-

29. § 16a Abs. 1 lautet: 

n§ 16a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz kann Personen, die im 
Ausland eine Berechtigung zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen Berufes 
erworben haben und nicht gemäß den §§ 3a bis 3c zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes be­
rechtigt sind, unter Voraussetzung einer gleichwer­
tigen Qualifikation sowie ausreichender Kenntnisse 
der deutschen Sprache eine Bewilligung zur selb­
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Rahmen 
eines Dienstverhältnisses als Arzt für Allgemein­
medizin oder als Facharzt in Krankenanstalten er­
teilen." 
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§ 166-. 
(5) Die BewiliiguDg ist zurückzunehmeD, wenn der für ihre 

Erteilung maßgebend gewesene Bedarf nicht mehr besteht, 
frühesteDs jedoch nach Ablauf eines Jahres. 

54 
30. § 16a Abs. 5 lautet: 

"(5) Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 

1. der für ihre Erteilung maßgebend gewesene Bedarf 
nicht mehr besteht, frühestens jedoch nach Ab­
lauf eines Jahres, oder 

2. hervorkommt, daß eines der im Abs. 1 angeführten 
Erfordernisse nicht gegeben ist." 429/M
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§16a. 
(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt 

worden Ist und die die allgemeinen Erfordernisse gemäß § 3 
Abs. 2 erfüllen, sind ~on der Osterreichischen Arztekammer als 
praktische Arzte oder Fachärzte in die Ärzteliste gemäß § 11 
einzutragen. 

5S 

31. § 16a Abs. 7 lautet: 

"(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
erteilt worden ist und die in der Folge die Erfor­
dernisse gemäß § 3 Abs. 2 und Abs. 3 Z I erfüllen, 
sind von der Österreichischen Ärztekammer als Ärzte 
für Allgemeinmedizin oder Fachärzte in die Ärzteli­
sten gemäß § 11a einzutragen." 
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§ 17. (I) Der Bundeskanzler hat Ärzten, deren Doktora­
te der gesamten Heilkunde im Ausland erworben wurden, bei 
Nachweis des aufrechten Bestandes derselben unter der 
Voraussetzung der Gleichartigkeit der Ausbildung sowie bei 
Ausländern auch unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit 
gegen jederzeitigen Widerruf die Bewilligung zur freiberulli­
ehen Ausübung des ärztlichen Berufes als pmkti~cher Arzt 
oder als Facharzt zu erteilen. An Ausländer darf eine solche 
Bewilligung jedoch nur dann erteilt werden, wenn eine 
ausreichende allgemeinärztliche bzw. fachärztliche Betreuung 
der Bevölkerung in dem für den Berufssitz in Aus$icht 
genommenen Ort oder dessen Einzugsgebiet nicht gewährlei­
stet ist. 

(2) Die Bewilligung nach Abs. I ist zu versagen, wenn die 
Ausbildung des Bewerbers den für die Ausübung des ärztli­
chen Berufes in Österreich erforderlichen Kenntnissen und 
Fähigkeiten nicht entspricht. 

(3) Die Voraussetzung der Gegenseitigkeit gilt nicht für 
Personen, die unter die Konvention über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge, BGBI. Nr. 55/1955, fallen, sofern diese Perso­
nen gemäl3 Art. 7 der genannten Konvention nachweisen, daß 
sie sich drei Jahre im Gebiet der Republik Österreich aufgehal­
ten haben. 

(4) Vor Erteilung der Bewilligung gemä!3 Abs. I sind der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sowie die 
Österreichischl! Ärztekammer zu hören. 

56 

32. § 17 lautet: 

"§ 17. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz kann Personen, die im Ausland 
eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des 
ärztlichen oder zahnärztlichen Berufes erworben 
haben und nicht gemäß den §§ 3a bis 3c zur selb­
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes berech­
tigt sind, unter Voraussetzung einer gleichwertigen 
Qualifikation sowie ausreichender Kenntnisse der 
deutschen Sprache eine Bewilligung zur freiberufli­
chen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für 
Allgemeinmedizin oder als Facharzt erteilen. 

(2) Voraussetzung ist weiters, daß diese Bewilli­
gung zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden 
allgemeinärztlichen oder fachärztlichen einschließ­
lich der zahnärztlichen Betreuung der Patienten in 
dem für den Berufssitz in Aussicht genommenen Ort 
und dessen Einzugsgebiet erforderlich ist. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
erteilt worden ist, sind berechtigt, den ärztlichen 
Beruf auch im Rahmen konsiliarärztlicher Tätigkei­
ten auszuüben. 

(4) Vor Erteilung einer Bewilligung ist die Öster­
reichische Ärztekammer zu hören. Jede Bewilligung 
ist dem Landeshauptmann, in dessen Bereich die 
Ausübung der ärztlichen Tätigkeit beabsichtigt ist, 
und der Österreichischen Ärztekammer in Abschrift 
zur Kenntnis zu bringen. 
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(5) Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 

1. der für ihre Erteilung maßgebend gewesene Bedarf 
nicht mehr besteht, frühestens jedoch nach Ab­
lauf eines Jahres, oder 

2. hervorkommt, daß eines der im Abs. 1 angeführten 
Erfordernisse nicht gegeben ist. 

(6) Die Bestimmungen des § 11a über die Ärztelisten 
sind auf Personen, denen eine Bewilligung gemäß 
Abs. 1 erteilt worden ist, sinngemäß anzuwenden. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 
erteilt worden ist und die in der Folge die Erfor­
dernisse gemäß § 3 Abs. 2 und Abs. 3 Z 1 erfüllen, 
sind von der Österreichischen Ärztekammer als Ärzte 
für Allgemeinmedizin oder als Fachärzte in die 
Ärztelisten gemäß § 11a einzutragen." 
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g 18. 
(2) Die 8eruf!>bezcichnungcn .• Turnu!>arzt", .. praktischer 

Arzt", "f'acharzt" sowie ~on~tige Berufsbezeichnungen dürfen 
nur nach Erfüllung der in den §§ 4 bis einschließlich 11 
genannten Voraussetzungen geführt werden. 

5&-

33. § 18 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Berufsbezeichnungen "Turnusarzt", "Arzt 
für Allgemeinmedizin", "Facharzt", "approbierter 
Arzt" sowie sonstige Berufsbezeichnungen dürfen nur 
nach Erfüllung der in den §§ 3 bis einschließlich 
11a genannten Voraussetzungen geführt werden." 
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34. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

"§ 18a. (1) Die Berufsbezeichnung "approbierter 
Arzt" darf nur von Staatsangehörigen der Vertrags­
parteien des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum geführt werden, die zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes gemäß § 3a berechtigt sind oder 
im Bundesgebiet Dienstleistungen (§ 3d) auf Grund­
lage eines Nachweises gemäß § 3a erbringen. 

(2) Staatsangehörige der Vertragsparteien dieses 
Abkommens, die im Besitz eines von der zuständigen 
Stelle einer Vertragspartei ausgestellten Diplomes, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungs­
nachweises über die Abso1vierung einer spezifischen 
Ausbildung in der Allgemeinmedizin im Sinne des 
Artikels 1 der Richt1irlie 86/457/EWG des Rates vom 
15. September 1986 (Abl.Nr. L 267 vom 19.9.1986) 
(Anlage 5) oder eines von der zuständigen Stelle 
einer Vertragspartei ausgestellten Nachweises gemäß 
Artikel 7 Abs. 4 dieser Richtlinie sind, mit dem 
das Recht zur Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Arzt für Allgemeinmedizin im Rahmen des Sozialver­
sicherungssystems dieses Staates bescheinigt wird, 
sind zur Führung der Berufsbezeichnung "Arzt für 
Allgemeinmedizin" berechtigt. 

(3) Staatsangehörige der Vertragsparteien dieses 
Abkommens, die zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
als Facharzt gemäß den §§ 3b oder 3c berechtigt 
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sind oder im Bundesgebiet Dienstleistungen (§ 3d) 
auf Grundlage eines Nachweises gemäß den §§ 3b oder 
3c erbringen, führen die Berufsbezeichnung 
"Facharzt" in Verbindung mit jener Sonderfachbe­
zeichnung, die im Hinblick auf die absolvierte 
fachärztliche Ausbildung dem betreffenden Sonder­
fach der Heilkunde nach den in Österreich geltenden 
Bestimmungen über die Ärzteausbildung entspricht. 

(4) Unbeschadet der Abs. 1 und 2 können Staatsange­
hörige der Vertragsparteien dieses Abkommens, die 
zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
oder zur Erbringung von Dienstleistungen im Bundes­
gebiet berechtigt sind, die im Heimat- oder Her­
kunftstaat rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung in 
der jeweiligen Sprache dieses Staates (Anlage 5) in 
Verbindung mit einem den Namen und Ort der Ausbil­
dungsstätte, bei der die Ausbildung absolviert 
worden ist, bezeichnenden Zusatz führen. Ist diese 
Bezeichnung geeignet, die Berechtigung zur Ausübung 
einzelner Zweige des ärztlichen Berufes vorzutäu­
schen, für die die betreffende Person die Ausbil­
dungserfordernisse nicht erfüllt, so darf die Aus­
bildungsbezeichnung nur in einer vom Bundesminister 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz mit 
Bescheid festgelegten Form geführt werden." 
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§ 19.(2) Der praktische Arzt oder Facharzt, der seinen Beruf 
als freien Beruf auszuüben beabsichtigt, hat anläßlich der 
Anmeldung bei der Österreich ischen Ärztekammer (§ 11) frei 
seinen Berufssitz zu bestimmen. Berufssitz ist der Ort, an dem 
sich die Ordinationsstätte befindet, in der und von der aus der 
praktische Arzt bzw. der Facharzt seine freiberuniche Tätig­
keit ausübt. 

(3) Der praktische Arzt -mw.·der Facharzt darf grund­
sätzlich nur einen Berufssitz haben. Die freiberufliche Aus­
übung des ärztlichen Berufes ohne bestimmten Berufssitz 
(Wanderpraxis) ist verboten. 

(4) Ein praktischer Arzt oder ein Facharzt, der seine 
freiberufliche Tätigkeit regelmäßig wiederkehrend an be­
stimmten Wochentagen oder für eine kalendermäUig hestimm­
te Zeitdauer auch an einem zweiten Berufssitz auszuüben 
beabsichtigt, bedarf hiezu einer Bewilligung der Österreichi­
schen Ärztekammer. Eine solche Bewilligung ist zu erteilen, 
wenn eine ausreichende allgemeinärztliche oder fachär~tliche 
Betreuung der Bevölkerung in dem für den zweiten Berufssitz 
in Aussicht genommenen Ort und dessen Einzugsgebiet nicht 
gewährleistet ist. Oie Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 
der für ihre Erteilung maßg~bend ~~wese~e ~edarf ~~cht mehr 
besteht. Gegen den BescheId der OsterreIchIschen Arztekam­
mer steht die Berufung an den Landeshauptmann offen, in 
dessen Bereich die Tätigkeit ausgeübt werden soll bzw. 
ausgeübt worden ist. Die Tätigkeit in einer Einrichtung zur 
Beratung der Schwangeren und Mütter von Säuglingen und 
Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im Sinne des § 1 des 
Jugendwohlfahrtsgesetzes, BGBI. Nr. 99/1954, im Rahmen der 
betriebsärztlichen Betreuung gemäß §§ 22 ff des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes sowie in einer nach den Bestimmungen des 
Familienberatungsförderungsgesetzes, BGBI. Nr.80/1974, ge­
förderten Beratungsstelle bedarf keiner Bewilligung. 

G1-

35. § 19 Abs. 2 bis 4 lautet: 

"(2) Der Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder 
approbierte Arzt, der seinen Beruf als freien Beruf 
auszuüben beabsichtigt, hat anläßlich der Anmeldung 
bei der Österreichischen Ärztekammer (§ 11a) 
frei seinen Berufssitz oder seine Berufssitze 
(Abs. 3) im Bundesgebiet zu bestimmen. Berufssitz 
ist der Ort, an dem sich die Ordinationsstätte 
befindet, in der und von der aus der Arzt für All­
gemeinmedizin, Facharzt oder approbierte Arzt seine 
freiberufliche Tätigkeit ausübt. 

(3) Der Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder 
approbierte Arzt darf nur zwei Berufssitze im Bun­
desgebiet haben. Die Tätigkeit in einer Einrichtung 
zur Beratung der Schwangeren und Mütter von Säug­
lingen und Kleinkindern (Mutterberatungsstelle) im 
Sinne des § 1 des Jugendwohlfahrtsgesetzes, 
BGBI.Nr. 99/1954, im Rahmen der betriebSärztlichen 
Betreuung gemäß §§ 22 ff des Arbeitnehmerschutzge­
setzes, in einer nach den Bestimmungen des Famili­
enberatungsförderungsgesetzes, BGBI.Nr. 80/1974, 
geförderten Beratungsstelle oder in vergleichbaren 
Einrichtungen, insbesondere in im Interesse der 
Volksgesundheit gelegenen Einrichtungen, wird davon 
nicht berührt. 

(4) Die freiberufliche Ausübung des ärztlichen 
Berufes ohne bestimmten Berufssitz (Wanderpraxis) 
ist verboten." 
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§ 20. Der zur selbständigen Ausübung des Berufes 
berechtigte Arzt (§ 12 bzw. § 13), der seinen Beruf ausschließ­
lich in einem Anstellungsverhältnis auszuüben beabsichtigt, 
hat anläßlich der Anmeldung bei der Österreichischen Ärzte­
kammer (§ 11) seinen Dienstort bekanntzugeben. 

§ 20(:L. 
(3) Vor der Eintragung in die Ärzteliste (§ 11) hat die 

Österreichische Ärztekammer zu prüfen, ob die Voraussetzun­
gen der Abs. 1 und 2 gegeben sind. 

62 

36. In den §§ 20 und 20a Abs. 3 wird die Bezeich­
nung "§ 11" durch die Bezeichnung "§ 11a" ersetzt. 
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§ 20 a. (1) Praktische Ärzte oder Fachärzte, die aus­
schließlich solche wiederkehrende ärztliche Tätigkeiten auszu­
üben beabsichtigen, die weder eine Ordinationsstätte (§ 19 
Abs.2) erfordern noch in einem Anstellungsverhältnis (§ 20) 
ausgeübt werden, haben der Österreichischen Ärztekammer den 
Wohnsitz bekanntzugeben. 

(;3 
37. § 20a Abs. 1 lautet: 

"§ 20a. (1) Zur selbständigen Berufsausübung be­
rechtigte Ärzte (§§ 12, 13), die ausschließlich 
solche wiederkehrende ärztliche Tätigkeiten auszu­
üben beabsichtigen, die weder eine Ordinations 
stätte (§ 19 Abs. 2) erfordern noch in einem An­
stellungsverhältnis (§ 20) ausgeübt werden, haben 
der Österreichischen Ärztekammer den Wohnsitz be­
kanntzugeben." 429/M
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.§ 22 •... 
(6) Die in Ausbildung stehenden Studenten der Medizin 

(Falllulanten und l)fIichtramulanteu im Sinne des § 12 des 
Bundesgesetzes über die Studienrichtung Medizin, BGBI. 
Nr. 123/1973) sind zur unselbständigen Ausübung der im Abs. 7 
genannten Tätigkeiten unter Anleitung und Aursicht der ausbil­
denden Ärzte berechtigt. 

64 

38. § 22 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die in Ausbildung stehenden Studenten der 
Medizin sind zur unselbständigen Ausübung der im 
Abs. 7 genannten Tätigkeiten unter Anleitung und 
Aufsicht der ausbildenden Ärzte berechtigt. Eine 
Vertretung dieser Ärzte durch Turnusärzte ist zu­
lässig, wenn der Leiter der Abteilung, in deren 
Bereich die Ausbildung von Turnusärzten erfolgt, 
schriftlich bestätigt, daß diese Turnusärzte über 
die hiefür erforderlichen medizinischen Kenntnisse 
und Erfahrungen verfügen." 
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§ 31. (I) Oie Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen 
Berures erlischt: 

I. durch den Wegrall eines im § 3 Abs. 2 angeführten 
Erfordernisses oder 

2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 bis 4 
angeführten Erfordernisse nicht gegeben ist. 

(2) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
ruht all! Grund 

t.,Jeines erklärten dauernden oder zeitweiligen Verzichts, 
2. eines Disziplinarerkenntnisses für die Dlluer der festge­

setzten Untersagung oder 
3) einer länger als zwei Jahre dauernden Einstellung einer 

beruffichen Tätigkeit, für die eine Berechtigung zur selbständi­
gen Ausübung des ärztlichen Berufes erforderlich ist. 

(3) Die Gründe für das Erlöschen bzw. für das Ruhen der 
Berechtigung nach Abs. I und 2 Z 2 und 3 sind von Amts wegen 
wahrzunehmen. 

t;5 -
39. § 32 lautet: 

"§ 32. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärzt­
lichen Berufes erlischt: 

1_ durch den Wegfall eines im § 3 Abs. 2 oder 
Abs. 3 Z 1 angeführten Erfordernisses, 

2. wenn hervorkommt, daß eines der im § 3 Abs. 2 
bis 5 oder in den §§ 3a bis 3c angeführten Er­
fordernisse nicht gegeben ist, 

3. auf Grund einer länger als sechs Monate dauern­
den Einstellung der Berufsausübung, 

4. auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit 
dem die Berufsausübung befristet untersagt oder 
die Streichung aus den Ärztelisten ausgesprochen 
worden ist oder 

5. auf Grund eines Verzichtes auf die Berufsaus­
übung. 

(2) Die Gründe für das Erlöschen der Berechtigung 
nach Abs. 1 Z 1 bis 4 sind von Amts wegen wahrzu­
nehmen. 

(3) In allen Fällen des Abs. 1 Z I, 2 und 4 hat die 
Österreichische Ärztekammer die Streichung aus den 
Ärztelisten durchzuführen und mit Bescheid festzu­
stellen, daß eine Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes nicht besteht. In den Fällen des 
Abs. 1 Z 3 und 5 hat die Österreichische 

429/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
185 von 228

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 32. 
(4) In allen Fällen der Abs. I und 2 hat die Österreichische 

Ärztekammer die Streichung aus der Ärzteliste durchzuführen 
und mit Bescheid festzustellen, daU eine Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes - unbeschadet Abs. 8 - nicht 
besteht. Wird der ursprünglich bestandene Mangel eines der im 

§ 3 Abs. 2 bis 4 angerührten Erfordernisse nachträglich offen­
bar, ist mit Bescheid festlustellen, daU eine Berechtigung zur 
Ausübung des är:t:tlichen Berufes nicht bestanden hat. Gegen den 
Bescheid der Österreich ischen Ärztekammer steht die lIerufung 
an den I.andeshaulltmann offen, in dessen Bereich die ärztliche 
Tätigkeit ausgeübt worden ist. 

(5) Oer I.andeshauptmann hat Bescheide gemän Abs. 4, 
mit denen Berufungen stattgegeben wurde, binnen zwei Wochen 
nach deren Rechtskraft unter Anschluß der Entscheidungsunter­
lagen dem Bundeskanzler vorzulegen. Dieser kann gegen sokhe 
Bescheide Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof erheben. 

(6) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen 
Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald er die Erfordernisse 
gemäll § 3 neuerlich nachzuweisen in der Lage ist, die Wieder­
aufnahme der Rerufsausübung unter Einhaltung des § 11 anmel­
den. 

(7) Das Erliischen bzw. das Ruhen der Rerechtigung wr 
Ausübung des ärztlichen Berufes hat auch das Erlöschen der 
Rewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke zur 
I·olge. 

(K) 111 den ';ällen des Abs. 2 Z • und 3 bleibt der Ant I.IIr 
Ausübung der Medizin bezüglich seiner eigenen Person und 
seines Ehegatten, der I<'amilienmitglieder in auf- und absteigen­
der Linie samt ihren Ehegatten sowie der sonstigen Familienmit­
glieder samt deren Ehegatten, sofern sie im gemeinsamen 
Haushalt leben, befugt. 

GG 
-

Ärztekammer die Streichung aus der Ärztelisten 
durchzuführen und den Arzt von der Streichung zu 
verständigen. Wird der ursprünglich bestandene 
Mangel eines der im § 3 Abs. 2 bis 5 oder in den 
§§ 3a bis 3c angeführten Erfordernisse nachträglich 
offenbar, ist mit Bescheid festzustellen, dap eine 
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
nicht bestanden hat. Gegen den Bescheid der 
Österreichischen Ärztekammer steht die Berufung an 
den Landeshauptmann offen, in dessen Bereich die 
ärztliche Tätigkeit ausgeübt worden ist. 

(4) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztli­
chen Berufes nicht mehr besitzt, kann, sobald er 
die Erfordernisse gemäp den §§ 3 bis 3c neuerlich 
nachzuweisen in der Lage ist, die Wiederaufnahme 
der Berufsausübung unter Einhaltung des § lla an­
melden. 

(5) Das Erlöschen der Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes hat auch das Erlöschen der Be­
willigung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke 
zur Folge. 

(6) In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 5 bleibt der 
Arzt zur Ausübung der Medizin bezüglich seiner 
eigenen Person und seines Ehegatten, der Familien­
mitglieder in auf- und absteigender Linie samt 
ihren Ehegatten sowie der sonstigen Familienmit­
glieder samt deren Ehegatten, sofern sie im gemein­
samen Haushalt leben, befugt." 
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Verzicht auf die Berufsausübung 

§ 33. Ein Arzt kann dauernd oder zeitweilig auf die 
Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes verzichten. 
Der Verzicht ist der Österreichischen Ärztekammer (§ 11 Abs. 8 
Z 3) schriftlich zu melden, die davon die örtlich zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen hat. Der Verzicht 
wird frühestens im Zeitpunkt des Einlangens der Meldung bei 
der Osterreichischen Ärztekammer wirksam. 

Gi 
40. § 33 lautet: 

n§ 33. Ein Arzt kann auf die Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes verzichten. Der 
Verzicht wird im Zeitpunkt des Einlangens der 
Meldung bei der Österreichischen Ärztekammer 
(§ llc Abs. 1 Z 3) wirksam. Diese hat hievon die 
örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu 
verständigen." 

.. 
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§ 35. (4) Die Gerichte sind verpnichtet, dem I.andeshaupt­
-ma-nn sowie der Österreichischen Ärztekammer die Antriige 
auf Bestellung eines Sachwalters nach § 273 ABGB sowie die 
Einleitung von Verfahren üher die ßestellu/lg eines solchen 
Sachwalters oder von Strafverfahren von Amts wegen gegen 
Ärzte unverzüglich hekanntzugeben. Ebenso sind die Verwal­
tungshehörden verpOichtet, dem Landeshauptlllalln Anzeigen 
wegen der im Abs. I Z 2 angegebenen groben Verfehlungen 
und die von Amts wegen eingeleiteten Strafverfahren unver­
züglich zur Kenntnis zu bringen. Diese Anzeigen sind bei 
praktischen Ärzten und Fachärzten, die ihren Beruf im 
Rahmen eines Diemtverhältnisses bei einer Gebiet~körper­
schaft oder einer anderen Körper~chaft ölTentliehen Rechts 
ausüben, auch der vorgesetzten Dienststelle des Arztes zu 
erstatten. 

(5) Vor der llntersagung nach den Abs. I und 2 ist die 
Österreichische Ärztekammer, bei praktischen Ärzten und 
Fachärzten, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhält­
nisses bei einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Kör­
perschaft öffentlichen Rechts ausüben, auch die vorgesetzte 
Dienststelle zu hören. Die Untersagung ist ihr in jedem Falle 
~.litzuteilen. Ge~.en die Untersagung nach Abs.2 hat die 
Osterreichische Arztekammer das Recht der Berufung. 

68 
41. Im § 35 Abs. 4 dritter Satz und Abs. 5 erster 
Satz werden die Worte "bei praktischen Ärzten und 
Fachärzten" durch die Worte "bei Ärzten für Allge­
meinmedizin, Fachärzten und approbierten Ärzten" 
ersetzt. 
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Einziehung des Ärzteausweises 

§ 36. Wer die Berechtigung zur Ausübung des iir/lli­
chen Berufes infolge Erlöschens bzw. Ruhens dieser Berechti­
gung (§ 32) oder durch tJntersagung der Berufsausübung 
(§§ 34 und 35) verloren hat, ist verpflichtet, den Ärzteausweis 
(§ II Abs. 3) der Österreichischen Ärztekammer unver.lüglich 
abzuliefern. Oie Verpflichtung zur Ablieferung des Ärzteaus­
weises trifft weiters die Personen, bei denen der ursprünglich 
bestandene Mangel der Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 4 
nachträglich hervorgekommen ist und die daher aus der 
Ärzteliste ge~trichen worden sind (§ 32 Abs.4). Wirq der 
Ausweis nicht abgeliefert, so hdt die nach dem letzl<:n Bdrurs-
sitz oder Dienstort zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auf 
Antrag der Österreichischen Ärztekammer den Ärzteausweis 
zwangsweise einzuziehen und dieser zu iibersenden. 

GCJ 

42. § 36 lautet: 

"§ 36. Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärzt­
lichen Berufes infolge Erlösehens dieser Berechti­
gung (§ 32) oder durch Untersagung der Berufs­
ausübung (§§ 34 und 35) verloren hat, ist ver­
pflichtet, eine gemäß § 3d Abs. 5 ausgestellte 
Bescheinigung sowie den Ärzteausweis (§ 11a Abs. 7) 
der Österreichischen Ärztekammer unverzüglich 
abzuliefern. Die Verpflichtung zur Ablieferung des 
Ärzteausweises trifft weiters die Personen, bei 
denen der ursprünglich bestandene Mangel der 
Erfordernisse nach § 3 Abs. 2 bis 5 oder nach den 
§§ 3a bis 3c nachträglich hervorgekommen ist und 
die daher aus den Ärztelisten gestrichen worden 
sind (§ 32 Abs. 3). Wird die Bescheinigung oder der 
Ausweis nicht abgeliefert, so hat die nach dem 
letzten Berufssitz oder Dienstort zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag der 
Österreichischen Ärztekammer den Ärzteausweis 
zwangsweise einzuziehen und dieser zu übersenden." 
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§ 37. (1) Zur Vertretung des Ärztestandes wird für den 
rüumlichen Bereich eines jeden Bundeslandes dlle Ärztekam. 
'.'.ler, in der Regel am Sitz der Landesregierun.~. errichtet. Diese 
Arztekammern führen die Bezeichnung "Arztekammer für 
... ". Zur Vertretung der gemeinsamen Interessen alla öster· 
reichischen Ärzte wird die "Üsterreichische Ärztekammer" am 
Sitz der Bundesregierung errichtet. 

70 -

43. § 37 Abs. 1 lautet: 

"§ 37. (1) Zur Vertretung des Ärztestandes wird für 
den räumlichen Bereich eines jeden Bundeslandes 
eine Ärztekammer, in der Regel am Sitz der Landes­
regierung, errichtet. Diese Ärztekammern führen die 
Bezeichnung "Ärztekammer für ••. ". Zur Vertretung 
der gemeinsamen Interessen aller in Österreich 
tätigen Ärzte, mit Ausnahme der im § 3d Abs. 1 
genannten Ärzte, wird die "Österreichische Ärzte­
kammer" am Sitz der Bundesregierung errichtet." 
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§ 38. (2) Die Ärztekammern sind, abgesehen von den in 
besonderen Vorschriften den Standesvertretungen übertrage­
nen Aufgaben, insbesondere berufen: 

I: den Behörden Berichte, Gutachten und Vorschläge, 
hetreflend das Gesundheitswesen, die Aushildung und Fort­
bildung der Arzte, sowie in allen sonsugen f\ng~l~gt:nnl.:,l\"" LU 

erstatten, in denen die Interessen der Ärzteschaft ',crührt 
werden; 

2. an den Einrichtungen der medizinischcn FakulWtcn 
der österreichischen Universitäten zur Forthildung der Ärzte 
mitZllarhciten und selbst Veranstaltungen zur Forthildung 
dun:hwführen; 

3. an den amtlichen GesundheitsstatistikeIl mitzuwir-
ken; 

4. a\if Einladung Verlreler in andere Körper~chanen und 
Stellen LI: entsenden ode ... (iir solche Körperschaften und 
Stellen lksetzungsvof'ichliige zu erstatten, st)fern dies durch 
hc~ondere Gest:tze oder Vorschriften vorgesehen ist; 

5. in Sireitigkeiten zwischen Kammerangehörigen Zll 

vermitteln; 
6. wirbchartliche Einrichtungen sowie einen Wohl­

fahrtsfonds zur Ver~orgung und Unterstützung der Kammer­
angehörigen und deren Ilinterhiiehenen zu errichten lind zu 
hetreihen; 

7. die für die ärztliche Leistung berechneten Vergütun­
gen, mit Ausnahme der in Dienstverträgen mit öffentlich­
rechtlichen Körperschaften vereinbarten Entgelte, zu überprü­
fen, ferner den Gerichten oder Verwaltungsbehörden Gutach­
ten über die Angemessenheit einer geforderten Vergütung zu 
erstatten; 

8. Verträge zur Regelung der Beziehungen der Ärzte zu 
den Triigern der Sozialversicherung (Verbänden), Fürsorge­
verbänden, Krankenfürsorgeanstalten u. dgl. abzlIschlieBcn 
(Übcrgangsrecht zum Ärztegesetz 19~4, Art. 111 Abs. 3). 

71 
44. Im § 38 Abs. 2 werden folgende Ziffern 9 und 10 
eingefügt: 

"9. die Meldungen von Staatsangehörigen von Mit­
gliedstaaten des Abkommens über den Europäi­
schen Wirtschaftsraum hinsichtlich der Erbrin­
gung ärztlicher Dienstleistungen im Sinne des 
Artikels 37 dieses Abkommens entgegenzunehmen 
und dafür Formblätter aufzulegen (§ 3d Abs. 2); 

10. nach Maßgabe der Beschlüsse der Österreichi­
schen Ärztekammer Informationsstellen einzu­
richten für die Erteilung von Auskünften über 
die ärztliche Berufsausübung sowie über die 
dafür maßgeblichen gesundheits- und sozial­
rechtlichen Vorschriften, insbesondere für die 
Erteilung di.eser Auskünfte an Staatsangehörige 
der Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, die beabsichti­
gen, den ärztlichen Beruf im Bundesgebiet aus­
zuüben. " 
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S 38.( .. ~ Uh: ÄUI""IlIl"U"'U &iu' , ... blau,,, Cl,,", Ihl" .. ,,-t,ul'~"­
setzes, BGBI. Nr. 565/1978, in der jeweils geltenden f'assung zur 
Ermittlung und Verarbeitung ton persönlichen berufsbezogenen 
Daten der Ärzte ermächtigt. 

72 
45. § 38 Abs. 4 lautet: 

"(4) Die Ärztekammern sind im Sinne des Daten­
sChutzgesetzes, BGB1.Nr. 565/1978, zur Ermittlung 
und Verarbeitung von persönlichen berufsbezogenen 
Daten der Ärzte sowie zur Übermittlung von öffent­
lichen Daten (§ lla) der Ärzte ermächtigt." 
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Kammerangehörige 

§ 40. (I) Einer Ärztekammer gehören, unbeschadet § 61 
Abs. 6, als ordentliche Kammerangehörige alle Ärzte an, die 
ihren Beruf im Bereich dieser Ärztekammer tatsächlich ausüben 
(§ 2 Abs. 3, § 19 Abs. 2 und 4, § 20 und § 20a) und in der bei der 

Üsterreichisehen Ärztekammer geführten Ärzteliste (1$ 11) ein­
getragen sind. 

(2) Ärzte, dic gcmäß § II Abs.3 in die Ärzteliste einge­
tragcn sind, habcn ~il.:h zwel.:ks Feststellung der Kamlllerzuge­
hörigkeit innerhalb von vier Wochen nadl Erhalt der Bestäti­
~.ung über die bntragung (§ II Abs.2) persönlich bei der 
Arztekammer anzumelden. 

(3) Die Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer erlisdll, 
wenn der Arzt 

I. seinen Uerufssill. (§ 19 Abs. 2), seinen Uienslnrt (§ 2U) 
oder seinen Wohnsitz (§ 20 a) in den nereich einer anderen 
Ärztekammer dauernd verlegt. hat, 

2. die Berel.:htigung zur Ausübung des iirl.tlidH:n Berufes 
verloren hat, 

3. die Berufsausübung eingestellt hat. 
(4) Ärzte, die von ihrer Berechtigung zur Bcrufsaus­

übung keinen Gebrauch machen oder die Ausübung des 
ärztlichen Berufes eingestellt haben (§ II Abs.8 Z 3), könncn 
sil.:h bei der Ärztekammer, in deren Bercidl sie ihren ordcntli­
chen Wohnsitz haben, freiwillig als ilulkrordentliche Kam­
rnerangehörige eintragen lassen. 

-13-

46. § 40 lautet: 

n§ 40. (1) Einer Ärztekammer gehört, unbeschadet 
des § 61 Abs. 6, als ordentlicher Kammerangehöriger 
jeder Arzt an, der 

1. in die von der Österreichischen Ärztekammer 
geführten Ärztelisten (§ 11a) eingetragen worden 
ist und 

2. seinen Beruf im Bereich dieser Ärztekammer aus­
übt (§§ 2 Abs. 3, 19 Abs. 2 und 3, 20) oder 

3. seinen Wohnsitz im Bereich dieser Ärztekammer 
hat (§ 20a). 

(2) Ärzte, die gemäß § lla Abs. 7 in die Ärzteli­
sten eingetragen sind, haben sich zwecks Feststel­
lung der Kammerzugehörigkeit innerhalb von vier 
Wochen nach Erhalt der Bestätigung über die Ein­
tragung (§ 1la Abs. 7) bei der Ärztekammer anzumel­
den. 

(3) Die Zugehörigkeit zu einer Ärztekammer er­
lischt, wenn der Arzt 

1. seinen Berufssitz oder seine Berufssitze (§ 19 
Abs. 2 und 3), seinen Dienstort (§ 20) oder 
seinen Wohnsitz (§ 20a) in den Bereich einer 
anderen Ärztekammer verlegt hat, 

2. von der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 32 
aus den Ärztelisten gestrichen worden ist. 
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(4) Ärzte, die nicht in die Ärztelisten eingetragen 
sind, können sich bei der Ärztekammer, in deren 
Bereich sie ihren ordentlichen Wohnsitz haben, 
freiwillig als außerordentliche Kammerangehörige 
eintragen lassen. Im Falle einer Beeinträchtigung 
des Standesansehens finden die disziplinarrechtli­
chen Vorschriften Anwendung." 
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§ 43. (2) Fachlich sind die Kammerangehörigen entsprechend 
ihrem in der Ärzteliste (§ 11) eingctragenen Status in jc eincr 
Sektion für TurnusärLtc (§ 2 Abs. 3), für praktische Ärzte (§ 12) 
und für die Fachärzte aller Sonderfächer (§ 13) LU erfassen. 

- 15-

47. § 43 Abs. 2 lautet: 

"(2) Fachlich sind die Kammerangehörigen entspre­
chend ihrem in den Ärztelisten (§ 11a) 
eingetragenen Status in je einer Sektion für 
Turnusärzte (§ 2 Abs. 3), für Ärzte für Allge­
meinmedizin und approbierte Ärzte (§ 12) sowie für 
die Fachärzte aller Sonder fächer § 13) zu 
erfassen." 429/M
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Die Vollversammlung 

§ 45. (I) Die Vollversammlung besteht aus mindestens 
12 und höchstens 60 Kammerräten. Die Anzahl der Kammer­
räte ist von der landesregierung nach Anhörung des Kammer­
vorstandes unter Redachtnahme auf die Zahl der der Kammer 
angehörenden praktischen Är,lle, der Fachärzte und der 
Turnusärzte durch Verordnung festzulegen. 

76 -

48. § 45 Abs. 1 lautet: 

"§ 45. (1) Die Vollversammlung besteht aus minde­
stens 12 und höchstens 60 Kammerräten. Die Anzahl 
der Kammerräte ist von der Landesregierung nach 
Anhörung des Kammervorstandes unter Bedachtnahme 
auf die Zahl der der Kammer angehörenden Ärzte für 
Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte, der Fach­
ärzte und der Turnusärzte durch Verordnung festzu­
legen." 429/M
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Wahlrecht und Wählbarkeit 

§ 47. (t) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Kammer­
angehörigen (§ 40 Abs. I), die am Tag der Wahlausschreihung 
das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen. 

(2) Wählhar sind alle wahlberechtigten Kammerangehö­
rigen (Ahs. I). Nicht gewählte Wahlwerher eines Wahlvor­
schlages sind in der festgelegten Reihenfolge Ersatzmiinller für 
den Fall, daU ein Mandat ihrer Liste erledigt ist. 

- 77- -
49. § 47 lautet: 

"§ 47. (1) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen 
Kammerangehörigen (§ 40 Abs. 1), die 

1. am Tag der Wahlausschreibung das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzen oder 

2. Staatsangehörige der übrigen Vertragsparteien 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts­
raum sind, sofern sie nicht in ihrem Herkunft­
staat vom Wahlrecht zu einer gesetzgebenden 
Körperschaft ausgeschlossen sind. 

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammerange­
hörigen (Abs. 1), ordentliche Kammerangehörige, die 
Staatsangehörige der übrigen Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
sind (Abs. 1 Z 2) jedoch nur, wenn sie während der 
letzten drei Jahre vor dem Tag der Wahlaus­
schreibung ihren Berufssitz oder Dienstort in 
Österreich gehabt haben. Nicht gewählte Wahlwerber 
eines Wahlvorschlages sind in der festgelegten 
Reihenfolge Ersatzmänner für den Fall, daß ein 
Mandat ihrer Liste erledigt ist." 
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Aurgaben der Vollversammlung 

§ 49. (I) In der Eröffnungssitzung wählt die Vollver­
sammlung in je einem Wahlgang aus ihrer Mitte mit einfacher 
Mehrheit den Präsidenten und den Vizepräsidenten, in je 
einem Wahlgang nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechtes die Mitglieder des Vorstandes sowie bei den Ärztekam­
mern, die mehr als einen Vizepräsidenten zu wählen haben, die 
Vizepräsidenten. 

(2) Die Verhandlungen der Vollversammlung sind in. der 
Regel für Kammerangehörige öffentlich. Ausnahmen können 
im Einzelfall von der Vollvcrsammlung beschlossen werden. 

(3) Die Tage~ordnung hestimmt der Prlhident. Sie i~t dcn 
Kammerräten vor jeder ordentlichen Vollversammlung, späte­
stens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn, schriftlich mit der 
Einladung zur Teilnahme hekanntzugehen. Angelegenheiten, 
die dUfl.:h Beschluß da Vollversammlung als dringlich erldart 
wurden, können ohne vorherige Bek.lnntmachung in Verhand­
lung gezogen werden. 

(4) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn min­
destens die Hälfte der Kammerräte anwesend i~t. I hre Be­
schlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegehen.:n 
giiltigen Stimmen gefaBt. Der jeweilige Vorsitzende ~tinllllt 
mit. Bei glt:ichgeteilten Stimmen, ausgenommen hei gl'heimer 
Abstimmung, gilt jene Meinung als angenommen, für die der 
Vorsitzende gestimmt hat. Stimmenthaltungen, leere und un­
gültige Stimmzettel sind bei der Ermittlung des Abstimmungs­
ergebnisses nicht zu herücksichtigen. 

(5) Der Be!>chluß auf Auflösung der Vollversammlung 
bedarf der Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit von minde­
stens der Hälfte der Kammerräte. 

(6) Üher alle Beratungen ist ein Protokoll aufzunehmen, 
das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu zeichnen ist. 
Das Protokoll ist in der nächstfolgenden Sitzung durch 
Beschluß zu verifizieren. 

78 

50. Der bisherige § 49 Abs. 2 bis 6 erhält die 
Bezeichnung "(3)" bis "(7)".§ 49 Abs. 1 und 2 lau­
tet: 

"§ 49. (1) In der Eröffnungssitzung wählt die Voll­
versammlung mit unbedingter Mehrheit der abgegebe­
nen gültigen Stimmen aus ihrer Mitte den Präsiden­
ten. Die Wahl des Vizepräsidenten hat in gleicher 
Weise zu erfolgen. Wird bei der ersten Wahl des 
Präsidenten oder des Vizepräsidenten keine unbe­
dingte Mehrheit der gültigen Stimmen erzielt, so 
findet eine engere Wahl statt. In diese kommen jene 
beiden Personen, die bei der ersten Wahl die mei­
sten Stimmen erhalten haben. Soweit bei der ersten 
Wahl mehrere Personen gleich viele Stimmen erhalten 
haben, entscheidet das Los, wer von ihnen in die 
engere Wahl kommt. Ergibt sich auch bei der engeren 
Wahl Stimmengleichheit, so hat ebenfalls das Los zu 
entscheiden. 

(2) Hat die Vollversammlung mehr als nur einen 
Vizepräsidenten zu wählen, so sind diese in einem 
Wahlgang nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechtes zu wählen. Die Wahl der Kammerräte, die 
neben dem Präsidenten und dem (den) Vizepräsidenten 
den Kammervorstand bilden, ist von der Vollversamm­
lung nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes 
und unter Bedachtnahme auf die Mandatsverteilung 
auf die Wahlkörper der Turnusärzte, der Ärzte für 
Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte sowie der 
Fachärzte im Vorstand (§ 51 Abs. 1) durchzuführen. 
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Zu diesem Zweck sind entsprechend den drei Wahlkör­
pern getrennte Wahlvorschläge jeweils aus dem Kreis 
der Kammerräte der Turnusärzte, der Ärzte für 
Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte sowie der 
Fachärzte zu erstatten. Die Kammerräte des Vorstan­
des jedes Wahl körpers dürfen nur von den Kammer­
räten ihres Wahl körpers gewählt werden." 
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Der Kammervorstand 

§ SI. (I) I )cr Kammervorstand wird aus dem Präsiden­
ten, dem oder den Vizcpräsidenten sowie wciteren Kammcrrä­
tcn gehildet. Die Zahl der weiteren Kammerräte hat mindc­
~tens fünf und hö-=h~tens fünfzehn zu betragen. Sie wird nad) 
Anhörung der Vollversammlung unter ßedachtnahme auf die 
Gesamtzahl je der Turnusärzte, der praktischen Ärzte und der 
Fachärzte sowie auf die Gliederung der Ärztekammer nach 
Sektionen, Fa-=hgruppen und Sprengel von der Landcsregie­
rung durch Verordnung festgesetzt. 
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51. § 51 Abs. 1 lautet: 

"§ 51. (l) Der Kammervorstand wird aus dem Präsi­
denten, dem oder den Vizepräsidenten sowie weiteren 
Kammerräten gebildet. Die Zahl der weiteren Kammer­
räte hat mindestens fünf und höchstens fünfzehn zu 
betragen. Sie wird nach Anhörung der Vollversamm­
lung unter Bedachtnahme auf die Gesamtzahl je der 
Turnusärzte, der Ärzte für Allgemeinmedizin und 
approbierten Ärzte und der Fachärzte sowie auf 
die Gliederung der Ärztekammer nach Sektionen, 
Fachgruppen und Sprengel von der Landesregierung 
durch Verordnung festgesetzt." 
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§ 51 (5) Den Vorsitz hei den Beratungen des Kammervorstan­
des rührt der Präsident. Der Kammervorstand ist beschlußfä­
hig, wenn mindestens die Hiilrte seiner Mitglieder anwesend 
ist. Er faßt seine Beschlüsse mit einfal:her Mehrheit der 
abgegehenen gültigen Stimmcn. Der Präsidcnt stimmt mit. Bei 
gleichgestelll.:n Stimmen, ausgenommen bei geheimer Abstim­
mung, gilt jener Alltrag ZUIll Beschluß erhoben, dem der 
Präsident beigetreten ist. Stimmenthaltungen werdclI bei Er­
mittlung der für die Annahme eines Antragl!s erforderlichen 
Mehrheit nkht mitgezählt. Als Stimßll!lIthaltung gilt aUl:h die 
Abgabe eines leeren Stimmzettels. 

§ 94. (2) Die Verwaltung des Wohlfahrtsfonds obliegt einem 
Verwaltungsausschuß, der von den an der Einrichtung betei­
ligten Kammern zu bilden ist. Der Verwaltungsausschuß 
besteht aus einem Obmann, einem Stellvertreter und weiteren 
Mitgliedern. Der Obmann und sein Stellvertreter werden vom 
Verwaltungsausschuß mit einfacher Mehrheit der abgegebe­
nen gültigen Stimmen aus seiner Mitte gewählt. 

(3) Gegen Beschlüsse des Verwahungsausschusses steht 
dem davon Betroffenen die Beschwerde an einen Berufungs­
ausschuU zu. Der BerufungsausschuU wird VOll den an der 
Einrichtung beteiligten Kammern gl!bildet. Er besteht aus 
einem Obmann, einem Stellvertreter und wl!iteren Mitglie­
dern. Der Obmann und sein Stellvertreter werden vom Reru­
rung~ausschuB mit einfacher Mehrheit der ahgegebenen gülti­
gen Stimmen aus ~ciner Mille gewählt. 

81 -

52. In den §§ 51 Abs. 5 sowie 94 Abs. 2 und 3 wer­
den die Worte "mit einfacher Mehrheit der abgegebe­
nen gültigen Stimmen" durch die Worte "mit unbe­
dingter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen" 
ersetzt. 
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Schlichtungsverfahren 

§ 59. (I) Die Kammerangehörigen sind verpflichtet, 
vor Einbringung einer zivilgerichtlichen Klage oder Erhebung 
einer Privatankl.lge alle sich zwischen ihnen bei Ausühung des 
ärztlichen Berufes oder im Rahmen ihrer Tätigkeit in der 
Standesvertretung t:~gebenden Streitigkeiten einem Schlich­
tungsausschuß der Arztekammer zur Schlichtung vorzulegen. 
Diese Bestimmung ist auf praktische Ärzte und Fachärzte, die 
ihren 8eruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer 
Gebietskörperschaft oder einer anderen Körperschaft öffentli­
chen Rechts ausüben, nur insoweit anzuwenden, als sich, die 
Streitigkeiten nicht auf das Dienstverhältnis oder die Di~nsl­
stellung des Arztes beziehen. 
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53. § 59 zweiter Satz lautet: 

"Diese Bestimmung ist auf Ärzte für Allge­
meinmedizin, Fachärzte und approbierte Ärzte, die 
ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei 
einer Gebietskörperschaft oder einer anderen Kör­
perschaft öffentlichen Rechts ausüben, nur insoweit 
anzuwenden, als sich die Streitigkeiten nicht auf 
das Dienstverhältnis oder die DienststeIlung des 
Arztes beziehen." 429/M
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§ 61. (5) Üht ein Amtsarzt nehen seinem amtsärztlichen Beruf 
eine ärztliche Tätigkeit als praktischer Arzt oder Facharzt aus, 
so unterliegt er hinsichtlich dieser Tätigkeit diescm Bundcsge­
setz. 

- 83-

54. § 61 Abs. 5 lautet: 

"(5) Übt ein Amtsarzt neben seinem amtsärztlichen 
Beruf eine ärztliche Tätigkeit als Arzt für Allge­
meinmedizin, Facharzt oder approbierter Arzt aus, 
so unterliegt er hinsichtlich dieser Tätigkeit 
diesem Bundesgesetz." 
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Beiträge zum Wohlfahrtsfonds 

§ 75. (1) Die Kammerangehörigen sind nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen verpflichtet, Beiträge zum Wohl­
fahrtsfonds zu leisten. 

<64 -

55. § 75 Abs. 1 lautet: 

"§ 75. (1) Die Kammerangehörigen sind nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen verpflichtet, Beiträge 
zum Wohlfahrtsfonds jener Ärztekammer zu leisten, 
in deren Bereich sie ihren Beruf ausüben 
(§§ 2 Abs. 3, 19 Abs. 2 und 3, 20) oder ihren Wohn­
sitz haben (§ 20a). Übt ein Arzt seinen Beruf im 
Bereich mehrerer Ärztekammern aus, so bleibt er 
Mitglied im Wohlfahrtsfonds jener Ärztekammer, in 
deren Bereich er sich zuerst niedergelassen hat. 
Nimmt er seine ärztliche Tätigkeit gleichzeitig im 
Bereich mehrerer Ärztekammern auf, so obliegt ihm 
die Wahl, zu welchem Wohlfahrtsfonds er seine Bei­
träge leistet." 
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§ 79. (5) Der Beschwerdeausschuß besteht aus einem Vorsitzen­
den und vier weiteren Mitgliedern. Für den Vorsitzenden und die 
Mitglieder sind Stellyertreter zu bestellen. Von der Vollver­
sammlung sind für die Dauer ihrer Funktionsperiode der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter mit einfacher Stimmenmehr­
heit, die weiteren Mitglieder und deren Stellyertreter in je einem 
Wahlgang nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts, 
jeweils aus dem Kreis der Kammerangehörigen, zu wählen. Die 
Mitglieder des Beschwerdeausschusses dürfen dem Kammenor­
stand, dem Verwaltungsausschuß und dem überprüfungsaus­
schuß nicht angehören. 

85 
56. Im § 79 Abs. 5 werden die Worte "mit einfacher 
Stimmenmehrheit" durch die Worte "mit unbedingter 
Stimmenmehrheit" ersetzt. 
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§ 81. (I) Verlegt ein Kammerangehöriger seinen Berufs­
sitz (Dienstort) dauernd in den Bereich einer anderen Ärztekam­
mer. ist ein Betrag in der I-Iöhe von mindestens 70 vl-l der von ihm 
zum Wohlfahrtsfonds der bisher zuständigen Ärztekammer 
entrichteten Beiträge der nunmehr zuständigen Ärztekammer zu 
überweisen. Die für bestimmte Zwecke (fodesfallbeihilfe, Kran­
kenunterstützung usw.) satzungsgemäß vorgesehenen Beitrags­
teile bleiben bei der Berechnung des ()berweisungsbetrages 
außer Betracht. Bei Streichung eines Kammerangehörigen aus 
der Ärzteliste (§ 32 Abs.4) gebührt ihm der Rückersatz in 
sinngemäßer Anwendung der vorstehenden Bestimmungen in 
Höhe von mindestens 50 vif; erfolgt die Streichung gemälJ § 32 
Abs. 2 Z I oder 3, gebührt dieser Rückersatz nach Abla"f von 
drei Jahren ab dem Verzicht bzw. der Einstellung der Berufsaus­
übung, sofern .. icht zwischenzeitig eine neuerliche Eintragung in 
die Ärzteliste erfolgt oder ein Anspruch auf Leistungen aus dem 
Wohlfahrtsfonds besteht. 

g6 

57. Im § 81 Ahs. 1 dritter Satz erster Halbsatz 
wird die Bezeichnung "(§ 32 Ahs. 4)" durch die 
Bezeichnung "(§ 32 Abs. 3)" ersetzt. 

58. Im § 81 Abs. 1 dritter Satz zweiter Halbsatz 
wird die Bezeichnung "§ 32 Ahs. 2 Z 1 oder 3" durch 
die Bezeichnung "§ 32 Abs. 1 Z 3 oder 5" ersetzt. 
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§ 83. (3) Darüber hinaus gehört zu den von der Österreichi­
schen Ärztekammer zu behandelnden Angelegenheiten: 

1. die Anmeldungen für die Ausübung des ärztlichen 
Berufes entgegenzunehmen und die Liste der zur Berufsaus­
übung berechtigten Ärzte zu führen (§ 11 Abs. 1); 

2. Bestätigungen (Ärzteausweise) über die Eintragung in 
die Liste der zur Berufsausübung berechtigten Ärzte auszustel­
len (§ II Abs.3); 

3. die Bewilligung für einen zweiten Berufssitz (§ 19 
Abs. 4) oder für die Ausübung der Facharzttätigkeit auf mehr 
als einem Sonderfach zu erteilc!n (§ \3 Abs. 3) 
sowie nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes alle Maßnahmen 
durchzuführen, die diese Aufgaben und die damit im Zusam­
menhang stehenden Angelegenheiten hetreffen. Bei Besor­
gung dieser Angelegenheiten hat die Österreichische Ärzte­
kammer das A VG 1950 anzuwenden. 

- 81 

59. § 83 Abs. 3 lautet: 

"(3) Darüber hinaus gehört zu den von der Österrei­
chischen Ärztekammer zu behandelnden Angelegenhei­
ten: 

1. die Ausstellung von Bescheinigungen gemäp Arti­
kel 16 Abs. 3 der Richtlinie 75/362/EWG (§ 3d 
Abs. 5); 

2. die Ausstellung von Diplomen über die erfolgrei­
che Absolvierung einer praktischen Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt 
(§ 11 Abs. 1) sowie von Bescheinigungen im Sinne 
des Artikels 9 Abs. 3 der Richtlinie 75/362/EWG 
(§ 11 Abs. 2); 

3. die Entgegennahme der Anmeldungen für die 
Ausübung des ärztlichen Berufes und die Führung 
der Listen der zur Berufsausübung berechtigten 
Ärzte (§ 1la Abs. 1); 

4. die Ausstellung von Bestätigungen (Ärzteaus­
weise) über die Eintragung in die Listen der zur 
Berufsausübung berechtigten Ärzte (§ 1la 
Abs. 7); 

5. die Durchführung von Sachverhaltsprüfungen gemäp 
den Artikeln 11 Abs. 3 und 12 Abs. 2 der Richt­
linie 75/362/EWG (§ lId); 
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6. die Durchführung aller Maßnahmen, die diese 
Aufgaben und die damit im Zusammenhang stehenden 
Angelegenheiten betreffen, nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes. Bei Besorgung dieser Angelegen­
heiten hat die Österreichische Ärztekammer das 
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
anzuwenden; 

7. die Beschlußfassung über die Einrichtung einer 
angemessenen Zahl von Informationsstellen für 
die Erteilung von Auskünften über die ärztliche 
Berufsausübung sowie über die dafür maßgeblichen 
gesundheits- und sozialrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere für die Erteilung dieser Auskünfte 
an Staatsangehörige der Vertragsparteien des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die beabsichtigen, den ärztlichen Beruf im Bun­
desgebiet auszuüben." 
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§ 13 (6) Die Österreichische Ärztekammer ist im Sinne des 
()atenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zur Er­
mittlung und Verarbeitung von persönlichen berufsbezogenen 
Daten der Ärzte ermächtigt. 

- 89-
60. § 83 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die Österreichische Ärztekammer ist im Sinne 
des Datenschutzgesetzes, BGB1.Nr. 565/1978, zur 
Ermittlung und Verarbeitung von persönlichen 
berufsbezogenen Daten der Ärzte sowie zur Über­
mittlung von öffentlichen Daten (§ lla) der Ärzte 
ermächtigt." 
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Organe der Österreichischen Ärztekammer 

§ 85. Organe der Österreich i sehen Ärztekammer sind: 
I. die Vollversammlung (§§ 86 und 87), 
2. der Vorstand (§ 88), 
3. der Präsident und zwei, höchstens drei Vizepräsiden­

ten (§ !N), 
4. der Verwaltungsauss<.:huB und der BerufllngsallsschuB 

eines gemeinsamen Wohlfahrtsfonds (§ 94). 

- 90-

61. Im § 85 Z 4 am Ende wird der Punkt durch einen 
Beistrich ersetzt. Dem § 85 wird die Ziffer 5 ange­
fügt. § 85 Z 5 lautet: 

"5. der Disziplinarrat (§ 96)." 
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§ 88 (2) Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Präsiden­
ten einberufen und geleitet. Der Vorstand ist beschlußfähig, 
wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend 
sind. Jedes von den Ärztekammern entsendete Mitglied hat 
eine Stimme. Oer Präsident und die Vizepräsidenten stimlllen 
mit. Die Übertragung des Stimmrechtes an den Präsidenten 
und die Vizepräsidenten durch die Ärztekammer, der sie 
angehören, ist zulässig. Für die Beschlüsse des Vorstandes ist 
die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. Wenn ein Beschluß nicht stimmeneinhellig ge­
faßt wurde, hat jedes Mitglied das Recht, die Vorlage der 
behandelten Angelegenheit an die nächste Vollversammlung 
der Österreichischen Ärztekammer zur endgültigen Entschei­
dung zu verlangen. Dieses Verlangen ist spätestens bis zum 
Schluß der Sitzung anwmclden. 

CJ1 
62. § 88 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Im Falle der Verhinderung eines Mitgliedes ist der 
Präsident der jeweils entsendenden Ärztekammer im 
Einvernehmen mit dem Verhinderten berechtigt, einen 
Stellvertreter namhaft zu machen." 
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§ 89 (2) Der Präsident, die Vizepräsidenten und der Finanzre­
rerent werden von der Vollversammlung aus ihrer Mitte sowie 
allrällige Rererenten für bestimmte Aufgaben in je einem 
Wahlgang für die Dauer von vier Jahren gewählt- Hiebei sind 
der Präsident und die Referenten mit einracher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, die Vizepräsidenten nach den Grund­
sätzen des Verhältniswahlrechtes zu wählen_ Für den Entzug 
des Vertrauens durch die Vollversammlung ist die einfache 
Mehrheit errorderlich_ 

92 

63. Im § 89 Abs. 2 werden die Worte "die einfache 
Mehrheit" durch die Worte "die unbedingte Mehrheit" 
ersetzt. 
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§ 89. (LI Der I'rüsldent. die Vizepräsidenlcn und der Finallzre­
rerellt wcrdcn von der Vollversammlung aus ihrcr Millc sowic 
allmllige Rcrcrenten für l1estimmle Aufgabcn in je eincm 
Wahlgang für die Dauer von vier Jahren gewlihll. lIicl1ci sind 
der Prlisidcnt und die RcI'crcntcn mit cinraehcr I\lehrhcit der 
al1gegcbenen Stimmen, dic Vizepräsidenten nach dcn Grund­
sätzen des Vcrhältniswahlrcchtcs zu wiihlen. Für den Entzug 
des Vcrtraucns durch dic Vollversammlung ist dic einfachc 
Mehrheit errorderlich, 

(J a) Endct dic ''"unktion dcs I"räsidcntcn bl.w. Hnanl.rcfc­
rcntcn odcr stellvertretenden "'inanzreferenten der Üsterreichi­
sehen Ärztekammcr als I'räsident oder Vizepräsident einer 
Ärztekammer (§ 86 Abs. I), so hat die Vollversammlung aus 
ihrcr Mille mit cinfacher Mchrheit dcr abgegebencn Stimmen 
\or Ablauf der hnktionsdauer von vier .Jahrcn (Abs. 2) für die 
restliche Uauer crneut einen Präsidenten bzw. l'inalll.refcrcnten 
oder stellvertretenden "'inanzreferentcn zu wählcn. Endct die 
"'unktion eines Vilcpräsidcnten der Üstcrreirhischcn Är/tekam-

mer als Präsident oder Vilepräsident einer Ärztekammer (§ 86 
Abs. I). so tritt an seine Stelle für die restliche Funktionsdauer 
der in der jewciligen Ärztekammer folgende Präsident oder 
Vizepräsident. 

<13 
64. Im § 89 Abs. 2 und 3a werden die Worte "mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen" durch 
die Worte "mit unbedingter Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen" ersetzt. 
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Rundcssektioncn und Rundcsfachgruppcll 

§ 90. (I) Zur Förderung der herullichen, sOI.i,tlell und 
wirt:.chaftlidlen I nteressen der Ärzleschaft können unter Be­
dachtnahme auf die Eigenart der Berufsausübung einzelner 
Rerufsgruppen bei der Österreich ischen Ärztekammer Bun­
dessektionen für die TUfllusärzte, die praktischen Ärzte oder 
die Fachärzte errichtet werden. Unter denselben Vorausset­
zungen können für die Fachärzte einzelner Sondergebiete 
Rundesfachgruppen gebildet werden. 

(2) Die Aufgaben der Bundessektionen bestehen in der 
Beratung der Organe der Österreichisdten Ärztekammer ~owie 
in der Erstallung von Gutachten an diese Organe in ~ allen 
Angelegenheiten, die die allgemeinen beruflichen, fachlichen, 
sozialen und wirhchaftlichen Belange je der TUfllusärzte, der 
praktischen Ärzte sowie der Fachürzte berühren. 

(3) Die Aufgaben einer Rundesfachgruppe bestehen in 
der Beratung der Organe der Österreichischen Ärztekammer 
sowie in der Erstattung von Gutachten an diese Org,lIle in 
allen Angelegenheiten, die die besonderen Belange der fach­
ärzte, die dem gleichen Sonderfach der medizinischen Wissen­
schaft angehören, in berullicher, fachlicher, sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht herühren. 

(4) Die Ärztekammern haben in jede Bundessektion aus 
dem Kreis der TUfllusärzte, der praktischen Ärzte und der 
Fachärzte je zwei Mitglieder zu entsenden. Die Mitglieder 
eincr jeden Bundesscktion wählen jc aus ihrer Millc mit 
eillfacher Mehrheit deli Ohmann der BUlldessektion ulld 
seinen Stellvertreter. In gleicher Weise ist bei der Bildung von 
Bundesfachgruppen zu verfahren. 

(5) Nähere Vorschriften über die Bildung von Bundes­
sektionen und Bundesfachgruppen bei der Österreichischen 
Ärztekammer sind durch die Satzung zu erlassen. In der 
Satzung ist insbesondere zu regeln: 

I. der organisatorische Aufbau, die Bildung der Dele­
giertenversammluf!~en und das Stimmengewicht der Delegier­
ten der einzelnen Arztekammern ; 

2. die Aufgabenkreise der Rundessektionen und dcr 
Bundesfachgruppen ; 

3. die Wahl der Organe; 
4. die Deckung der Kosten. 

- q4 -

65. § 90 lautet: 

"§ 90. (1) Zur Förderung der beruflichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Interessen der Ärzteschaft 
können unter Bedachtnahme auf die Eigenart der 
Berufsausübung einzelner Berufsgruppen bei der 
Österreichischen Ärztekammer Bundessektionen für 
die Turnusärzte, die Ärzte für Allgemeinmedizin und 
approbierten Ärzte oder die Fachärzte errichtet 
werden. Unter denselben Voraussetzungen können für 
die Fachärzte einzelner Sondergebiete Bundes­
fachgruppen gebildet werden. 

(2) Die Aufgaben der Bundessektionen bestehen in 
der Beratung der Organe der Österreichischen Ärzte­
kammer sowie in der Erstattung von Gutachten an 
diese Organe in allen Angelegenheiten, die die 
allgemeinen beruflichen, fachlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Belange je der Turnusärzte, der 
Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierten Ärzte 
sowie der Fachärzte berühren. 

(4) Die Ärztekammern haben in jede Bundessektion 
aus dem Kreis der Turnusärzte, der Ärzte für Allge­
meinmedizin und approbierten Ärzte sowie der Fach­
ärzte je zwei Mitglieder zu entsenden. Die Mit­
glieder einer jeden Bundessektion wählen je aus 
ihrer Mitte mit unbedingter Mehrheit den Obmann der 
Bundessektion und seinen Stellvertreter. In glei­
cher Weise ist bei der Bildung von Bundesfachgrup­
pen zu verfahren." 
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Disziplinarverfahren 

§ 95. (I) Ärzte machen sich eines Disziplinarvergchen~ 
schuldig, wcnn sie 

I. das Ansehen der östcrreichischen Ärzteschaft durch 
ihr Verhaltcn der Gcmeinschaft, den Patienten oder den 
Kollegen gegenüber beeinträchtigen, oder 

2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhaltung sie 
sich anläßlich der Promotion zum Doctor medicinae universae 
verpflichtet haben oder zu deren Einhaltung sie nach diesem 
Bundesgesetz oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
verpflichtet sind. 

(2) Ärzte machen sich jedenfalls eines Disziplinarverge­
hens schuldig, wenn sie eine oder mehrere strafbare Handlun­
gen vorsiilzlidl begangen haben und deswegen von einem 
inländischen (jericht zu einer freiheitsstrafe von mehr als 
sechs Monaten oder zu einer Geldstrafe von mehr als I!iO 
Tage~~ätzen verurteilt worden sind. 

(3) Der disziplinären Verfolgung steht der Umstand 
nicht entgegen, daß die gleiche Handlung oder Unterlassung 
auch von einem Gericht oder ciner Verwaltungsbehörde zu 
ahnden ist. 

(4) Die Verfolgbarkeit eines Disziplinarvergehens er­
lischt durch Verjährung, wenn der Disziplinaranwalt nicht 

innerhalb VOll fiinf Jahren vom Zeitpunkt der Handlung oder 
Unterlassung die Anzeige erstattet hat. 

(5) Auf praktische Ärzte und J'achärzte, die ihren Beruf 
im Rahmen eines Dienst verhältnisse~ bei einer Gebietskörper­
schaft oder einer anderen Körperschaft öffentlichen Rechts 
ausüben, sind die Vorschriften über das Disziplinarverfahren 
hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit und der damit verbun­
denen I~~rufspflichten nicht anzuwcnden. Die Dienststelle 
solcher .~rzte ist jedoch verpflichtet, die von der Österreich i­
sehen Arztekammer erstattete Anzeige in Behandlung LU 

nehmen und ihr das Verfügte mitzuteilen. 
(6) Auf die in Ausbildung zum praktischen Arzt oder 

Facharzt befindlichen Ärzte (§ 2 Abs. 3) sind die Vorschriften 
über das Disziplinarverfahren nach diesem Bundesgesetz 
anzuwenden. 

- 95-

66. § 95 lautet: 

"§ 95. (1) Ärzte (ordentliche und außerordentliche 
Kammerangehörige) machen sich eines Disziplinarver­
gehens schuldig, wenn sie 

1. das Ansehen der in Österreich tätigen Ärzte­
schaft durch ihr Verhalten der Gemeinschaft, den 
Patienten oder den Kollegen gegenüber beein­
trächtigen, oder 

2. die Berufspflichten verletzen, zu deren Einhal­
tung sie sich anläßlich der Promotion zum Doctor 
medicinae universae verpflichtet haben oder zu 
deren Einhaltung sie nach diesem Bundesgesetz 
oder nach anderen Vorschriften verpflichtet 
sind. 

(2) Ärzte machen sich jedenfalls eines Disziplinar­
vergehens schuldig, wenn sie 

1. eine oder mehrere strafbare Handlungen vorsätz­
lich begangen haben und deswegen von einem in­
oder ausländischen Gericht zu einer Freiheits­
strafe von mehr als sechs Monaten oder zu einer 
Geldstrafe von mehr als 360 Tagessätzen verur­
teilt worden sind oder 

2. den ärztlichen Beruf ausüben, obwohl über sie 
rechtskräftig die Disziplinarstrafe der befri­
steten Untersagung der Berufsausübung (§ 101 
Abs. 1 Z 3) verhängt worden ist. 
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(3) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt ist, genügt für die Strafbarkeit fahrläs­
siges Verhalten. 

(4) Unter den Voraussetzungen der Abs. 1 bis 3 
machen sich auch Staatsangehörige der Vertragspar­
teien des Abkommens über den Europäischen Wirt­
schaftsraum, die den ärztlichen Beruf in einem 
dieser Staaten rechtmäßig ausüben und im Inland 
vorübergehend ärztliche Dienstleistungen erbringen 
(§ 3d), sowie Ärzte, deren Berufssitz oder Dienst­
ort im Ausland gelegen ist und die den ärztlichen 
Beruf im Inland gemäß § 16 Abs. 7 Z 3 ausüben, 
eines Disziplinarvergehens schuldig. 

(5) Der disziplinären Verfolgung steht der Umstand 
nicht gegen, daß die gleiche Handlung oder Unter­
lassung auch von einem Gericht oder einer Verwal­
tungsbehörde zu ahnden ist. 

(6) Die Verfolgbarkeit eines Disziplinarvergehens 
erlischt durch Verjährung, wenn der Disziplinaran­
walt nicht innerhalb von fünf Jahren vom Zeitpunkt 
der Handlung oder Unterlassung die Anzeige erstat­
tet hat. Die Verjährungsfrist wird, wenn wegen des 
dem Disziplinarvergehen zugrunde liegenden Sachver­
haltes ein gerichtliches Strafverfahren oder ein 
Verwaltungsverfahren anhängig ist, für die Dauer 
dieses Verfahrens gehemmt. 
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(7) Ein Disziplinarvergehen ist vom Disziplinarrat 
nicht zu verfolgen, wenn die Schuld des Arztes 
gering ist und sein Verhalten keine oder nur unbe­
deutende Folgen nach sich gezogen hat. 

(8) Auf Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte und 
approbierte Ärzte, die ihren Beruf im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses bei einer Gebietskörperschaft 
oder einer anderen Körperschaft öffentlichen 
Rechts ausüben, sind die Vorschriften über das 
Disziplinarverfahren hinsichtlich ihrer dienstli­
chen Tätigkeit und der damit verbundenen Berufs­
pflichten nicht anzuwenden. Die Dienststelle sol­
cher Ärzte ist jedoch verpflichtet, die von der 
Österreichischen Ärztekammer erstattete Anzeige in 
Behandlung zu nehmen und ihr das Verfügte mitzu­
teilen. 

(9) Auf die in Ausbildung zum Arzt für Allgemeinme­
dizin oder Facharzt befindlichen Ärzte (§ 2 Abs. 3) 
sind die Vorschriften über das Disziplinarverfahren 
nach diesem Bundesgesetz anzuwenden." 
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§ 98. (I) <icgen das Erkenntnis des Disziplinarralcs 
sowie gegen einen Beschluß, mit dem die Einleitung des 
I )isziplinarverfahrens abgelehnt wird, kann binnen zwei Wo­
\:hen Berufung erhoben werden. Zur Erhebung der Berufung 
ist neben dem Beschuldigten auch der Disziplinaranwalt 
herechtigt. 

(2) Hie Herufung, die begründet sein muU, ist beim 
Ilisziplinarrat in zweifacher Ausfertigung einzubringen. Sie ist 
dem Disziplinaranwalt bzw. dem Beschuldigten mit dem Hinweis 
mitzuteilen, dan er binnen 14 Tagen seine Gegenausführungen 
überreichen kann. Nach Überreichung dieser Gegenausführun­
gen oder nach Ablauf der hiezu bestimmten Frist sind die Akten 
dem Dis:Liplinarsenat zu übersenden. Der Vollzug der Diszipli­
narstrafe ist bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates auszu­
setzen. 

(3) Ober die Berufung erkennt in oberster Instanz der 
Disziplinarsenat der Österreich ischen Ärztekammer beim Hun­
deskanzleramt. Der Disziplinarsenat besteht aus einem Richter 
als Vorsitzenden, zwei Beamten des Bundeskanzleramtes, von 
denen der eine rechtskundig und der andere Amtsarzt sein 
muß, sowie aus zwei weiteren Beisitzern, die vom Vorstand der 
Österreichbchen Ärztekammer aus dem Kreis der Kammeran-

gehörigen bestellt werden (§ 104 Abs. 6 Z 3). Für den Vorsit­
zenden und die Beisitzer sind Stellvertreter zu bestellen. 

(4) Der Vorsitzende sowie die Mitglieder des Diszipli­
narsenates und deren Stellvertreter, mit Ausnahme der vom 
Vorstand der Österreichischen Ärztekammer bestellten Beisit­
zer, werden vom Bundeskanzler bestellt. Der Bundeskanzler 
hat bei der Bestellung des Vorsitzenden das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Justiz herzustellen. Die Funktions­
dauer der Mitglieder des Disziplinarsenates und deren Stell­
vertreter heträgt vier Jahre. 

(5) Für die Vertretung der Disziplinaranzeige vor dem 
Disziplinarsenat hat der Bundeskanzler nach Anhörung der 
Österreich ischen Ärztekammer einen Disziplinaranwalt, der 
rechtskundig sein mull, und einen Stellvertreter für diesen zu 
bestellen. 

98 -
67. Der bisherige § 98 Abs. 3 bis 5 erhält die 
Bezeichnungen ,. ( 4 )" bis .. ( 6)". § 98 Abs. 2 und 3 
lautet: 

"(2) Die Berufung muß eine Erklärung enthalten, in 
welchen Punkten und aus welchen Gründen das Er­
kenntnis angefochten wird. Das Vorbringen neuer 
Tatsachen und neuer Beweismittel ist zulässig. Eine 
Anfechtung des Ausspruches über die Schuld gilt 
auch als Anfechtung des Strafausspruches. 

(3) Die Berufung ist beim Disziplinarrat in zweifa­
cher Ausfertigung einzubringen. Sie ist dem Diszi­
plinaranwalt bzw. dem Beschuldigten mit dem Hinweis 
mitzuteilen, daß er binnen 14 Tagen seine Gegenaus­
führungen überreichen kann. Nach Überreichung die­
ser Gegenausführungen oder nach Ablauf der hiezu 
bestimmten Frist sind die Akten dem Disziplinarse­
nat zu übersenden. Der Vollzug der Disziplinar­
strafe ist bis zur Entscheidung des Diszipli­
narsenates auszusetzen." 
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§ 100. (I) Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht 
anderes ergibt, sind die Vorschriften der Dienstpragmatik, 
RGBI. Nr. 15/1914, betreffend das Disziplinarverfahren, mit 
Ausnahme der Bestimmungen, die ein Beamtenverhältnis 
voraussetzen, sinngemäß anzuwenden. 

(2) Nähere Vorschriften für das Verfahren vor dem 
Disziplinarrat und dem Disziplinarsenat hat der Bundeskanz­
ler durch Verordnung zu erla!.sen. 

- qq-
68. Der bisherige § 100 Abs. 2 erhält die Bezeich­
nung "(3)". § 100 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 100. (1) Auf das Disziplinarverfahren sind die 
Vorschriften der Strafprozeßordnung 1975, BGBl.Nr. 
631, sinngemäß anzuwenden, soweit sich aus diesem 
Bundesgesetz nicht anderes ergibt und die Anwendung 
der Strafprozeßordnung 1975 mit den Grundsätzen und 
Eigenheiten des Disziplinarverfahrens vereinbar 
ist. 

(2) Für die Wiedereinsetzung gelten sinngemäß die 
Bestimmungen der Strafprozeßordnung 1975 mit der 
Maßgabe, daß die Wiedereinsetzung gegen die Versäu­
mung aller Fristen zulässig ist und daß sie durch 
einen minderen Grad des Versehens nicht verhindert 
wird. Über einen Antrag auf Wiedereinsetzung ent­
scheidet die Disziplinarbehörde, bei der die ver­
säumte Prozeßhandlung vorzunehmen war. Gegen die 
Verweigerung der Wiedereinsetzung ist kein Rechts­
mittel zulässig." 
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§ JO I. (I) Disziplinarstrafen sind: 
I. dcr schriftliche Verweis; 
2. Geldstrafen his zur IWhe der fünfundsiehzigfachen 

Umlage (§ 92 Ahs. I); 
3. Untersagung der Berufsausübung. 
(2) Die Strafe nach Abs. I Z 3 darf im Falk eines 

Disziplinarvergehens nach § 95 Abs. 2 höchstens auf die Zeit 
von fünf Jahrcn verhängt werden. In den iihrigcn Fällen darf 
die Strafe nach Ahs. I Z 3 höchstens für die Dauer eines 
Jahres, das ersle Mal höchstens für die Dauer von drei 
Monalen verhüngt werden. Bei praktischen Ärzten und I:'ach­
ärzten, die ihren Beruf im Rahmen eines Dienstverhältnisses 
hei einer Gehietskörperschaft ausüben, bezieht sich die Unter­
sagung der Berufsausühung nach Abs. I Z 3 nicht auf die 
Ausühung des ärztlichen Berufes im Zusammenhang mit den 
Dienstpflichten des Arztes. 

(3) Die Disziplinarstrafen nach Ahs. I Z 2 und 3 können 
hedingt unter Festsetzung einer Bewährungsfrist von einem his 
zu drei Jahren verhängt werden, sofern der Be~dlllidigte 
bisher keine andere Disziplinarstrafe als einen schriftlichen 
Verweis erlitten hat oder eine erhaltene Strafe dieser Art 
bereits getilgt ist. 

(4) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinarstrafe ist 
in ein vom Vorstand der Österreichischen Ärztekammer zu 
führendes Disziplinarregister einzutragen (§ 83 Ahs.5). Den 
Präsidenten der Ärztekammern in den Bundesländern sind 
Abschriften der Vormerkung, die Kammerangehörige ihrer 
Kammern betreffen, zu ühermitteln. Von der Disziplinarstrafe 
nach Abs. I Z 3 sind die zuständige Bezirksverwaltungsbehör­
de sowie das Amt der Landesregierung zu verständigen. Sofern 
es im Interesse der Wahrung des Ansehens der österreichi­
schen Ärzteschaft und der Einhaltung der Berufspllichten 
gelegen ist, kann im Disziplinarerkenntnis auf Veröffentli­
chung des gesamten Disziplinarerkenntnisses in den Mittei­
lungen der zuständigen Ärztekammer oder auch in der Öster­
reichischen Ärztezeitung erkannt werden. 

(5) Auf Ansuchen des Bestraften hat der Disziplinarrat 
die Tilgung einer Disziplinarstrafe zu verfügen, wenn die 
Verhängung der Strafe mindestens fünf Jahre zurückliegt und 
der Bestrafte innerhalb dieser Zeit keines neuerlichen Diszipli­
narvergehens schuldig erkannt worden ist. Gegen eine ab-

weisende Entscheidung des Disziplinarrates kann der Betrof­
fene hinnen zwei Wochen heim Disziplinarsenat die Berufung 
erhehen. § 98 Ahs. 2 ist anzuwenden. 

/fOO 

69. § 101 lautet: 

"§ 101. (1) Disziplinarstrafen sind: 

1. der schriftliche Verweis; 
2. Geldstrafen bis zum Betrag von 500 000 Si 
3. die befristete Untersagung der Berufsausübung; 
4. die Streichung aus den Ärztelisten und Einzie­

hung des Ärzteausweises sowie einer gemäß § 3d 
Abs. 5 ausgestellten Bescheinigung. 

(2) Die Strafe nach Abs. 1 Z 3 darf im Falle eines 
Disziplinarvergehens nach § 95 Abs. 2 höchstens auf 
die Zeit von fünf Jahren verhängt werden. In den 
übrigen Fällen darf die Strafe nach Abs. 1 
Z 3 höchstens für die Dauer eines Jahres, das erste 
Mal höchstens für die Dauer von drei Monaten ver­
hängt werden. Bei Ärzten für Allgemeinmedizin, 
Fachärzten und approbierten Ärzten, die ihren Beruf 
im Rahmen eines Dienstverhältnisses bei einer Ge­
bietskörperschaft ausüben, bezieht sich die Unter­
sagung der Berufsausübung nach Abs. 1 Z 3 nicht auf 
die Ausübung des ärztlichen Berufes im Zusammenhang 
mit den Dienstpflichten des Arztes." 

(3) Die Disziplinarstrafen nach Abs. 1 Z 2 bis 4 
können bedingt unter Festsetzung einer Bewährungs­
frist von einem bis zu drei Jahren verhängt werden, 
wenn 

1. anzunehmen ist, daß ihre Androhung genügen wer­
de, um den Beschuldigten von weiteren Diszipli­
narvergehen abzuhalten und 
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2. der Beschuldigte bisher keine andere Diszipli­
narstrafe als einen schriftlichen Verweis erlit­
ten hat oder eine erhaltene Strafe dieser Art 
bereits getilgt ist. 

(4) Die Disziplinarstrafe nach Abs. 1 Z 4 ist zu 
verhängen, wenn der Beschuldigte den ärztlichen 
Beruf ausübt, obwohl über ihn die Disziplinarstrafe 
gemäß Abs. 1 Z 3 verhängt worden ist, sofern nicht 
nach den besonderen Umständen des Falles mit einer 
geringeren Strafe das Auslangen gefunden werden 
kann. 

(5) Nach Verhängung der Disziplinarstrafe nach 
Abs. 1 Z 4 kann eine erneute Eintragung in den 
Ärztelisten erst erfolgen, wenn der ärztliche Beruf 
insgesamt drei Jahre nicht ausgeübt worden ist. 
Wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit kann die 
erneute Eintragung auch nach Ablauf dieses 
Zeitraumes von der Österreichischen Ärztekammer 
verweigert werden (§ lla Abs. 8). 

(6) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinarstra­
fe ist in ein vom Vorstand der Österreichischen 
Ärztekammer zu führendes Disziplinarregister einzu­
tragen (§ 83 Abs. 5). Den Präsidenten der Ärztekam­
mern in den Bundesländern sind Abschriften der 
Vormerkung, die Kammerangehörige ihrer Kammern 
betreffen, zu übermitteln. Von der Disziplinarstra­
fe nach Abs. 1 Z 3 und 4 sind die zuständige Be­
zirksverwaltungsbehörde sowie das Amt der 
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Landesregierung zu verständigen. Sofern es im In­
teresse der Wahrung des Ansehens der österrei­
chischen Ärzteschaft und der Einhaltung der Berufs­
pflichten gelegen ist, kann im Disziplinarerkennt­
nis auf Veröffentlichung des gesamten Diszipli­
narerkenntnisses in den Mitteilungen der zuständi­
gen Ärztekammer oder auch in der Österreichischen 
Ärztezeitung erkannt werden. 

(7) Der Disziplinarrat hat die Tilgung einer Diszi­
plinarstrafe zu verfUgen, wenn die Verhängung der 
Strafe mindestens fünf Jahre zurückliegt und der 
Bestrafte innerhalb dieser Zeit keines neuerlichen 
Disziplinarvergehens schuldig erkannt worden ist. 

(8) Der Bestrafte kann die Feststellung beantragen, 
daß seine Disziplinarstrafe getilgt ist. Dieser 
Antrag ist beim Disziplinarrat einzubringen, der 
darüber mit Beschluß zu entscheiden hat. Gegen den 
Beschluß des Disziplinarrates kann der Betroffene 
binnen zwei Wochen beim Disziplinarsenat Beschwerde 
erheben. § 98 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden." 
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70. Nach § 101 wird folgender § 101a eingefügt: 

"§ 101a. (1) Wird ein Arzt nach Verhängung einer 
bedingten Strafnachsicht (Ahs. 2) eines weiteren 
Disziplinarvergehens schuldig erkannt, das er vor 
Ablauf der Probezeit begangen hat, so ist die be­
dingte Strafnachsicht zu widerrufen, soweit das in 
Anbetracht der neu ausgesprochenen Disziplinarstra­
fe zusätzlich zu dieser geboten erscheint, um den 
Beschuldigen von weiteren Disziplinarvergehen abzu­
halten. Wird die bedingte Strafnachsicht nicht 
widerrufen, so kann die Probezeit bis zu höchstens 
fünf Jahren verlängert werden. Ober den Widerruf 
der bedingten Strafnachsicht oder die Verlängerung 
der Probezeit ist im Erkenntnis wegen des neuen 
Disziplinarvergehens oder nach Anhörung des Arztes 
durch Beschluß zu entscheiden. 

(2) Wird eine bedingte Strafnachsicht nicht wider­
rufen, so gilt die Strafe mit Ablauf der Probezeit 
als endgültig nachgesehen. Die §§ 49, 55 und 56 des 
Strafgesetzbuches, BGBI.Nr. 60/1974, gelten 
sinngemäß. Zeiten, in denen der ärztliche Beruf 
nicht ausgeübt worden ist, werden in die Probezeit 
nicht eingerechnet." 

429/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
223 von 228

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



§ 102. (I) Di~ vom Disziplinarrat hzw. vom I>iszipli­
narsenat festges~tzten Kosten sind im Falle eines Schuldspru­
ches vom ßestraften, im Falle eines Freispruches von der 
Österreichischen Ärztekammer zu tragen. Die Ko~ten sind 
ullter Berücksichtigung der für das Verfahren aufg~wendeten 
Barheträge und der hesond~ren Verhältnisse des Falles, hei 
einem SdllJldspruch unter Bedadllnahme auf die Vermögens­
verhältnisse des Beschuldigten nach freiem Ermessen festzu­
setzen. 

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die vom Bestraf tell 
zu tragenden Kosten des Disziplinarverfahrens können nach 
dem VVG 1950 eingebracht werden. 

-104 -

71. § 102 Abs. 1 und 2 lautet: 

"§ 102. (1) Im Falle eines Schuldspruches hat der 
Disziplinarbeschuldigte auch die Kosten des Verfah­
rens zu tragen. Die Kosten sind unter Berücksichti­
gung des Verfahrensaufwandes und der besonderen 
Verhältnisse des Falles unter Bedachtnahme auf die 
Vermögensverhältnisse des BeSChuldigten vom Diszi­
p1inarrat bzw. Disziplinarsenat nach freiem Ermes­
sen festzusetzen. 

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die vom Be­
straften zu tragenden Kosten des Disziplinarverfah­
rens fließen der Österreichischen Ärztekammer zu 
und können nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
1991 eingebracht werden." 
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72. Nach § 107 wird folgender § 107a eingefügt: 

"§ l07a. Soweit dieses Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verweist, sind diese in ihrer jeweils 
geltenden Fassung anzuwenden." 
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§ 108. (2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den im 
§ 2 Abs. 1 und 3, 
§ 3, 
§ 11 Abs.2 und 8, 
§ 13 Abs. 2, 
§ 16 Abs. 5 dritter Satz, 
§ 18 Abs. 2, 3, 4 und 6, 
§ 19 Abs. 3, 
§ 20, 
§ 20a Abs. I, 
§ 21, 
§ 22 Abs. I, 
§ 25, 
§ 26 Abs. I, 
§ 28, 
§ 29 Abs. 1, 
§ 33 zweiter Satz oder 
§ 36 

enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwiderhandelt, macht 
sich, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständig­
keit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, einer 
Verwaltungsübertretung schuldig und ist mit Geldstrafe bis zu 
30000 S zu bestrafen. Der Versuch ist strafbar. 

"106 -
• 

73. § 108 Ahs. 2 lautet: 

"(2) Wer durch Handlungen oder Unterlassungen den 
im 

§ 2 Abs. 1 und 3, 
§ 3d, 
§ 11a Abs. 2, 
§ 11c Abs. 1, 
§ 13 Abs. 2, 
§ 16 Abs. 5 dritter Satz, 
§ 16a Ahs. 3, 
§ 17 Abs. 3, 
§ 18 Abs. 2, 3, 4 und 6, 
§ l8a Ahs. 1 und 4, 
§ 19 Abs. 3 und 4, 
§ 20, 
§ 20a Abs. 1, 
§ 21, 
§ 22 Abs. 1 bis 5, 
§ 25, 
§ 26 Abs. 1, 
§ 28, 
§ 29 Abs. lader 
§ 36 

enthaltenen Anordnungen und Verboten zuwiderhan­
delt, macht sich, sofern die Tat nicht den Tatbe­
stand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal­
lenden strafbaren Handlung bildet, einer Verwal­
tungsUbertretung schuldig und ist mit Geldstrafe 
bis zu 30 000 S zu bestrafen. Der Versuch ist 
strafbar." 
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§ 109. (1) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist 
t. hinsichtlich des § 22 Abs. 6 und 7 der Bundesminister 

für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler, 

2. im übrigen der Bundeskanzler, 
a) hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskliniken 

bzw. Universitätsinstituten als Ausbildungsstätten sowie der 
Rücknahme oder Einschränkung solcher Anerkennungen (§§ 6 
Abs. 1 und 7, 6a Abs. 1 und 8, 6b Abs. 1 und 8, 6c Abs. 1 und 6 
sowie 6d Abs. I und 6) im Einyernehmen mit dem Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung, 

b) hinsichtlich des § 15 Abs.2 im Einyernehmen mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 
betraut. 

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten, die ge­
mäß Art. 11 Abs. I Z 2 B-Va und Art. 12 Abs. I Z 1 B-VG in 
die Kompetenz der Länder fallen, ist die zuständige Landesre­
gierung betraut. 

(3) Hinsichtlich der §§ 105 und 106 ist der Bundeskanzler 
mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes gemäß Art. 15 
Abs. 6 B-va betraut. 

107 -
74. § 109 lautet: 

§ 109. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist 

1. hinsichtlich des § 22 Abs. 6 und 7 der Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz, 

2. im übrigen der Bundesminister für Gesundheit, 
Sport und Konsumentenschutz, 

a) hinsichtlich der Anerkennung von Universi­
tätskliniken bzw. Universitätsinstituten als 
Ausbildungsstätten sowie der Rücknahme oder 
Einschränkung solcher Anerkennungen (§§ 6 
Abs. 1 und 9, 6a Abs. 1 und 10, 6b Abs. 1 und 
9) im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung, 

b) hinsichtlich der §§ 6 Abs. 7, 6a Abs. 8, 6b 
Abs. 8, 7 Abs. 4 und 7a Abs. 7 und 15 Abs. 2 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Arbeit und Soziales 

betraut. 

(2) Mit der Vollziehung aller Angelegenheiten, die 
gemäß Art. 11 Abs. 1 Z 2 B-VG und Art. 12 Abs. 1 
Z 1 B-VG in die Kompetenz der Länder fallen, ist 
die zuständige Landesregierung betraut. 

• 
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(3) Hinsichtlich der §§ 105 und 106 ist der Bundes­
minister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz mit der Wahrnehmung der Rechte des Bundes 
gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG betraut. 
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